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1. Einleitung 
 

In den Debatten um eine Reform der Karrierewege im deutschen Wissenschaftssystem wird seit 
einigen Jahren an die Hochschulen die Forderung nach einer „strategischen Personalentwicklung“ 
(BMBF 2016a) herangetragen. Sowohl in Diskussionen um Hochschulentwicklung und die Zu-
kunftsfähigkeit deutscher Hochschulen als auch um die Karriereperspektiven von Wissenschaft-
ler*innen ist Personalentwicklung mittlerweile ein zentrales Schlagwort. 2014 empfahl die Mitglie-
derversammlung der Hochschulrektorenkonferenz, „dass jede Hochschule […] ein Konzept für 
die zukünftige Stellenplanung und Personalentwicklung unter Berücksichtigung der spezifischen 
Bedarfe unbefristeter und befristeter Arbeitsverhältnisse im Bereich des promovierten wissen-
schaftlichen Personals erarbeitet“ (HRK 2014: 10). Die Gründung des Netzwerks für Personalentwick-
lung an Universitäten im selben Jahr (siehe Müller & Karrenberg 2015) verdeutlicht eine fortschrei-
tende Institutionalisierung von Personalentwicklung im Hochschulsektor. Bereits zuvor in den Jah-
ren 2010 und 2012 hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mit dem Templiner Manifest 
und dem Herrschinger Kodex Vorschläge für die Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen sowie der Karrierewege in der Wissenschaft vorgelegt. Zudem gehörte ein solches Kon-
zept für das wissenschaftliche Personal zu den Voraussetzungen für eine Beteiligung von Univer-
sitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen am Tenure-Track-Programm von Bund und Län-
dern, in dem „Universitäten ihre Personalstrukturen nicht nur auf der Ebene der Professorinnen 
und Professoren […], sondern auf allen Ebenen des wissenschaftlichen Personals“ (BMBF 2016b) 
überdenken sollten.  

Diese Entwicklung verdeutlicht, dass aus der Debatte um Personalentwicklung an Hochschulen 
mittlerweile konkrete Forderungen resultieren, mit denen Hochschulen im Rahmen der Einwer-
bung von Mitteln oder auch im Hinblick auf ihre strategische Entwicklung und Strukturplanung 
konfrontiert sind. Doch wie gehen Hochschulen, die für Forschung und Lehre hochqualifiziertes 
Personal benötigen, das jedoch derzeit zu einem überwiegenden Anteil nicht dauerhaft an der je-
weiligen Organisation verbleibt, aktuell mit dieser Anforderung um? 

 

 

1.1 Forschungsstand und Fragestellung:  
Was bedeutet Personalentwicklung in der Wissenschaft? 

 

Personalentwicklung ist auch für Hochschulen nicht vollkommen neu, wurde jedoch sowohl in-
haltlich als auch in Bezug auf die relevante Personengruppe bislang sehr unterschiedlich diskutiert. 
Im Rahmen des New Public Management wurden in den 1990er Jahren Maßnahmen wie ein ge-
zieltes Personalmanagement zur Qualitätssicherung und Organisationsentwicklung für öffentliche 
Verwaltungen entwickelt, um dadurch einen „bewusste[n] Umgang mit Kunden, eine verstärkte 
Sensibilität für Kosten-Leistungs- bzw. Kosten-Nutzen-Relationen in der eigenen Arbeit und die 
Suche nach Zielen und übergeordneten Zwecken des Handelns“ (Pellert und Widmann 2008: 16) 
herbeizuführen. Auch an Universitäten wurden die Anforderungen des New Public Management 
herangetragen (vgl. Hanft 2000; Laske et al. 2004; Pellert und Widmann 2008; Nickel 2009; siehe 
kritisch hierzu Schimank 2005). Im Hinblick auf Personalentwicklung wurden vor diesem Hinter-
grund Weiterbildungsmaßnahmen für das nicht-wissenschaftliche, aber auch für das wissenschaft-
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liche Personal eingeführt, die die Förderung kommunikativer, sozialer, technischer und Verwal-
tungskompetenzen im Fokus hatten, aber auch Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung mit-
einschlossen (vgl. Hanft und Zentner 2004). Zudem wurden zunehmend auch Aspekte wie Ge-
schlechtergerechtigkeit, Familienfreundlichkeit oder auch die Förderung von Führungskompeten-
zen als Aufgaben von Personalentwicklung wahrgenommen (vgl. Welpe und Lenz 2016). 

Betrachtet man Personalentwicklung mit einem spezifischen Fokus auf das wissenschaftliche Per-
sonal, so zeigt sich darüber hinaus, dass im Rahmen der ersten Exzellenzinitiative, die sich als eine 
der drei Säulen auch auf Graduiertenschulen stützte, zunächst vor allem Promovierende in den 
Blick genommen wurden. Personalentwicklung richtete sich damit nicht mehr allein an unbefristet 
angestelltes Personal, sondern auch an lediglich temporär Beschäftigte und Stipendiat*innen. Auch 
ging es dabei weniger um allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen im Hinblick auf für die Universi-
tät relevante Funktionen als vielmehr um die Förderung einer individuellen wissenschaftlichen 
Qualifizierung. Mit der Einführung der strukturierten Promotion im Rahmen von Graduierten-
schulen und -zentren und daran angeschlossenen soft skill-Kursen wurde versucht, Promovierende 
zu einem erfolgreichen Abschluss ihrer Promotion zu führen sowie sie hinsichtlich ihres weiteren 
Karrierewegs zu beraten (vgl. Senger 2011).  

Seit einiger Zeit wird die Adressatengruppe innerhalb des wissenschaftlichen Personals zunehmend 
auch auf Wissenschaftler*innen erweitert, die bereits promoviert und dementsprechend länger im 
Wissenschaftssystem tätig sind. Im Rahmen der Frage nach einer frühzeitigen Planbarkeit von wis-
senschaftlichen Karrieren wird Personalentwicklung deshalb zunehmend auch mit Blick auf Kar-
rieremodelle und Personalstrukturreformen, aber auch hinsichtlich der Beratungsmöglichkeiten für 
einen Ausstieg aus der Wissenschaft diskutiert (vgl. Hochschulrektorenkonferenz 2014; Wissen-
schaftsrat 2014; Müller 2014).  

Deutlich zeigt sich zudem, dass sich nicht nur verändert hat, wofür Personalentwicklung als geeig-
net erachtet wird, sondern auch die Einschätzung ihrer Relevanz. Der Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft hat zusammen mit dem HIS bzw. DZHW seit 2006 drei Studien durchgeführt 
(vgl. Stifterverband 2006; Briedis et al. 2012; Krempkow et al. 2016), die zu dem Ergebnis kommen, 
dass die Einschätzung der Relevanz von Personalentwicklung zunehmend steigt (vgl. Krempkow 
et al. 2016: 43). Zudem verdeutlicht die Gründung des Netzwerks für Personalentwicklung an Universi-
täten im Jahr 2014 (siehe dazu Müller & Karrenberg 2015), dass dieses Thema nicht nur zunehmend 
diskutiert wird, sondern an den Universitäten auch bereits entsprechende Strukturen aufgebaut und 
Stellen dafür geschaffen wurden und weiterhin werden, um dieser Anforderung nachzukommen.  

Doch was bedeutet Personalentwicklung in der Wissenschaft? In der einschlägigen Forschung fin-
den sich bereits verschiedene Definitionsversuche. In seinem Beitrag „Personalentwicklung an der 
Hochschule“ fasst Boris Schmidt die für ihn entscheidenden Punkte aus unterschiedlichen Defini-
tionen wie folgt zusammen: „Personalentwicklung umfasst systematisch geplante und durchge-
führte Aktivitäten, die sich an Personen innerhalb einer Organisation (eines Unternehmens, einer 
Institution, einer Hochschule) richten und darauf abzielen, deren arbeitsbezogene Kompetenzen 
sowie die damit verbundenen arbeitsbezogenen Einstellungen und Motivationen in einer bestimm-
ten Richtung umzuformen“ (Schmidt 2007: 128). Pellert und Widmann definieren in ihrer Studie 
zu Personalmanagement in Hochschule und Wissenschaft das Ziel von Personalmanagement als 
„Erreichung der Organisationsziele“, wobei „auch die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter Eingang in Entscheidungen finden und ein Ausgleich zwischen Organisations- und Mitar-
beiter/innen/zielen angestrebt“ werde (Pellert und Widmann 2008: 40). Noch konkreter auf die 
Organisation Hochschule zugespitzt definieren Brockschnieder et al. Personalentwicklung. Diese 
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ist für sie „untrennbar mit der Hochschulentwicklung verbunden“, „fördert die handelnden Ak-
teure in ihren Kompetenzen und unterstützt diese hierdurch bei der Profilierung und Positionie-
rung der Hochschule“ (Brockschnieder et al. 2009: 9). Das Netzwerk für Personalentwicklung an Uni-
versitäten definiert Personalentwicklung als 

„eine wissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte systematische Förderung und Weiterentwicklung 
der Kompetenzen von Beschäftigten in Wissenschaft, Wissenschaftsmanagement, Administration und 
Technik. Sie trägt zur Erfüllung der Aufgaben der Universität, zur Erreichung und Sicherung ihrer strategi-
schen Ziele sowie zur individuellen beruflichen Entwicklung bei. Dabei berücksichtigt sie die Konzepte der 
Universität zur Personalstrukturentwicklung und Personalplanung“ (UninetzPE 2015: 1).  

Diese Definitionen betonen insgesamt das unmittelbare Organisationsinteresse an Personalent-
wicklung, berücksichtigen aber auch die individuelle Perspektive der Mitarbeitenden, die mit dem 
Organisationsinteresse in Einklang gebracht werden soll. Mit Blick auf Personalentwicklung an 
Hochschulen bleibt hier jedoch die Frage offen, was konkret einerseits die Interessen des zu ent-
wickelnden wissenschaftlichen Personals an Hochschulen sind und welche Interessen andererseits 
eine Hochschule als Organisation mit bestimmten Aufgaben und Zielen durch die Entwicklung 
des wissenschaftlichen Personals verfolgen kann.  

Ziel der vorliegenden Studie ist es deshalb zu untersuchen, wie Hochschulen mit der Anforderung 
umgehen, für das wissenschaftliche Personal ein Personalentwicklungskonzept erstellen zu müs-
sen. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Hochschulen hierbei Personalentwicklung in der Wissen-
schaft konzipieren. Ausgangspunkt der Studie ist das von Bund und Ländern aufgelegte Tenure-
Track-Programm, in dessen Rahmen die sich bewerbenden Hochschulen Personalentwicklungs-
konzepte für das wissenschaftliche Personal vorlegen mussten, in denen sie insbesondere auch auf 
die Forderung nach transparenten und planbaren Karrierewegen eingehen sollten (siehe Kap. 1.2). 
Dazu wird untersucht, wie Hochschulen, die in der Bewerbung auf das Tenure-Track-Programm 
erfolgreich gewesen sind, in ihren Personalentwicklungskonzepten die jeweiligen Organisations- 
und Personalinteressen definiert und zueinander ins Verhältnis gesetzt haben, wie sich dies in der 
Darstellung von Karrierewegen niedergeschlagen hat und wie die Hochschulen dabei damit umge-
gangen sind, ein Personal zu entwickeln, das derzeit – einerseits aufgrund anderweitiger Karrierein-
teressen, andererseits aufgrund fehlender Beschäftigungsmöglichkeiten – zu einem überwiegenden 
Anteil langfristig nicht an der eigenen Organisation verbleibt.   

Der vorliegende Bericht stellt – vor dem Hintergrund dieser Fragestellung – eine deskriptive Ana-
lyse der untersuchten Konzepte dar, die einen ersten Überblick über den Umgang mit der Anfor-
derung, Personalentwicklung in der Wissenschaft zu betreiben, ermöglicht. Er erlaubt Einblicke in 
die jeweilige hochschulinterne Perspektive auf Personalentwicklung, aber auch in die Rezeption 
wissenschaftspolitischer Debatten, aus denen heraus die Konzepte entwickelt wurden. Jedoch kann 
mit dieser Analyse nichts darüber ausgesagt werden, inwieweit die Konzepte tatsächlich vor Ort 
umgesetzt werden. Hierfür ist weitere Forschung dringend notwendig.  
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1.2 Das Tenure-Track-Programm von Bund und Ländern 
 

Am 16. Juni 2016 wurde von Bund und Ländern das gemeinsame „Tenure-Track-Programm zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses“ (TT-Programm) beschlossen. Dem TT-Pro-
gramm waren Empfehlungen des Wissenschaftsrats vorausgegangen, in denen er sich für eine bes-
sere Planbarkeit von Karrierewegen in der Wissenschaft ausgesprochen hatte (vgl. Wissenschaftsrat 
2014). Durch das Förderprogramm, das eine Laufzeit bis 2032 hat, wird angestrebt, die Anzahl der 
Professuren an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen1 in Deutschland dauerhaft um 
1.000 zusätzliche Professuren zu erhöhen. Dadurch sollen insbesondere Wissenschaftler*innen in 
einem frühen Karrierestadium gefördert werden, indem es ihnen ermöglicht wird, eine zunächst 
befristete Professur zu erhalten, die jedoch mit einem Tenure Track versehen ist, durch den bei 
positiver Evaluation die Übernahme auf eine Lebenszeitprofessur erfolgt. Auf diese Weise soll das 
TT-Programm „früher als bisher eine Entscheidung über den dauerhaften Verbleib im Wissen-
schaftssystem“ (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2016: Präambel) ermöglichen. 

Die angestrebte Erhöhung wird in der dazugehörigen Verwaltungsvereinbarung ausdrücklich be-
tont, indem darauf hingewiesen wird, dass „die Übernahme auf eine Lebenszeitprofessur nicht […] 
davon abhängig ist, dass zum Zeitpunkt des Auslaufens der Tenure-Track-Professur eine freie Le-
benszeitstelle an der Hochschule zur Verfügung steht. Erfolgt die Tenure-Track-Zusage unter Stellenvor-
behalt, liegt eine bloße Tenure-Track-Option vor, die in diesem Programm nicht gefördert wird“ (ebd.: Fußnote 
2; Hervorhebung durch die Autorin). Zudem soll jedes Bundesland sicherstellen, dass sich die Ge-
samtanzahl der Professuren an ihren im TT-Programm erfolgreichen Hochschulen bis fünf Jahre 
nach Ende des Programms auch tatsächlich um die Zahl der TT-Professuren erhöht hat, die die 
Hochschulen des Landes im Rahmen des Programms eingeworben haben (vgl. ebd.: § 8). 

Die geförderten TT-Professuren wurden wettbewerblich in einem „wissenschaftsgeleiteten Aus-
wahlverfahren“2 in zwei Bewilligungsrunden in den Jahren 2017 und 2019 vergeben. Der Anteil an 
den 1000 TT-Professuren, der pro Bundesland beantragt werden konnten, wurde „zu 50 % nach 
dem Königsteiner Schlüssel des Landes für das Jahr 2016 und zu 50 % nach dem Anteil des Landes 
an den Professorinnen und Professoren an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen, gemit-
telt über die Jahre 2012 bis 2014“, bemessen (ebd.: § 6 Abs. 3). Jedoch konnten die Mittel eines 
Bundeslandes auch an andere Bundesländer verteilt werden, wenn – dieser Berechnung zufolge – 
zu wenige Anträge in einem Bundesland erfolgreich gewesen waren (vgl. ebd.: § 6 Abs. 4). In zwei 
Bewilligungsrunden wurden 75 Hochschulen insgesamt 1000 Professuren genehmigt. Davon ent-
fielen 2017 auf die erste Bewilligungsrunde 468 Professuren auf 34 Hochschulen und auf die zweite 
2019 erfolgte Bewilligungsrunde 532 Professuren auf 57 Hochschulen (siehe Tab. 5 im Anhang). 

Hinsichtlich der Finanzierung sieht die entsprechende Verwaltungsvereinbarung vor, dass der 
Bund insgesamt bis zu eine Milliarde Euro bereitstellt und jede der Professuren pauschal mit 
118.045 € pro Jahr fördert. Darin eingerechnet sind Teilbeträge für Besoldung, Beamtenversor-
gung, Personalnebenkosten, eine Ausstattung in Höhe von 35.100 Euro sowie ein Strategieauf-
schlag in Höhe von 15 Prozent der Summe aller Teilbeträge (vgl. ebd.: § 7 Abs. 4). Dieser Strate-
gieaufschlag kann genutzt werden für „Aufwendungen […] zur Implementierung der Tenure-

                                                           
1 Als „gleichgestellte Hochschulen“, die neben den Universitäten antragsberechtigt sind, gelten laut Definition 
des Statistischen Bundesamts Pädagogische, Theologische und Kunst- und Musikhochschulen mit Promotions-
recht. Im Folgenden wird von Hochschulen gesprochen.  
2 https://www.gwk-bonn.de/themen/foerderung-von-hochschulen/wissenschaftlicher-nachwuchs/ 
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Track-Professur, zur Beförderung des mit ihrer Etablierung verbundenen Kulturwandels und zur 
Weiterentwicklung der Personalstruktur des wissenschaftlichen Personals an der gesamten Univer-
sität, so dass der neue Karriereweg [der TT-Professur] optimal ergänzt wird“ (ebd.: § 3). Daran 
wird deutlich, dass es in dem TT-Programm nicht allein um die Förderung von Tenure-Track-
Professuren als planbarer Karriereweg mit dem Ziel einer entfristeten Professur geht, sondern auch 
neben der Professur Karrierewege entwickelt werden sollen. Denn es wird auch darauf hingewie-
sen, dass der Strategieaufschlag dazu genutzt werden kann, um eine Personalstruktur zu entwickeln, 
die „auch Karrierewege außerhalb der Professur“ aufzeigt (ebd.). 

Die Tenure-Track-Phase der als W1 oder W2 ausgeschriebenen Professuren wird für eine Laufzeit 
von bis zu sechs Jahren finanziert. Diese geförderte Laufzeit kann bei Geburt oder Adoption eines 
Kindes pro Kind um ein, aber maximal um zwei Jahre insgesamt verlängert werden. Bei positiver 
Evaluation können durch das Förderprogramm zusätzlich die jeweiligen Anschlussstellen (W2 oder 
W3) über eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren, bei negativer Evaluation eine Überbrückung von 
bis zu einem Jahr finanziert werden. Die geförderten Hochschulen können die TT-Professuren 
über drei Jahre gestaffelt einrichten, wodurch sich für das Programm eine Laufzeit bis 2032 ergibt 
(vgl. ebd.: § 7 Abs. 1). Die langfristige Finanzierung der zusätzlichen Professuren über diesen Zeit-
raum hinaus muss jedoch nach Ablauf des Förderprogramms dauerhaft von den Ländern getragen 
werden. In den FAQs wird dazu ausdrücklich darauf hingewiesen, dass „nicht die geförderten Uni-
versitäten, sondern die Länder […] verpflichtet [sind], ihre Zusagen zur Erhöhung der Zahl der 
Tenure-Track-Professorinnen und -Professoren, der Gesamtzahl der Professorinnen und Profes-
soren und der Anzahl der unbefristeten Professorinnen und Professoren an den antragsberechtig-
ten Universitäten zu erfüllen“ (BMBF 2018b: 14). Als Stichtage werden „für die Erhebung der 
Ausgangslage zur Gesamtzahl der Professorinnen und Professoren und zur Anzahl der unbefris-
teten Professorinnen und Professoren“ der 1. Dezember 2014 und für die „Erhebung der Aus-
gangslage zur Zahl der Tenure-Track-Professorinnen und -Professoren“ der 1. Dezember 2016 
genannt (ebd.: 27). 

Erklärtes Ziel des Förderprogramms ist es, „die Karrierewege des wissenschaftlichen Nachwuchses 
an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen […] besser planbar und transparenter zu gestal-
ten. Jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern soll früher als bisher eine Entscheidung 
über den dauerhaften Verbleib im Wissenschaftssystem ermöglicht“, „die Attraktivität des deut-
schen Wissenschaftssystems im internationalen Wettbewerb“ gesteigert und die Universitäten darin 
unterstützt werden, „die besten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler 
aus dem In- und Ausland zu gewinnen und möglichst dauerhaft zu halten“ (Gemeinsame Wissen-
schaftskonferenz 2016: Präambel). Als weiteres Ziel wird genannt, „die Chancengerechtigkeit und 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie [zu] verbessern“ (ebd.: § 1). 

In der Verwaltungsvereinbarung des TT-Programms wird zudem festgehalten, dass mit der geziel-
ten Einrichtung von TT-Professuren erreicht werden soll, „die Tenure-Track-Professur als eigen-
ständigen Karriereweg neben dem herkömmlichen Berufungsverfahren auf eine Professur an deut-
schen Universitäten stärker zu verankern und dauerhaft in Deutschland zu etablieren“ (ebd.: Prä-
ambel). Es geht in dem TT-Programm damit ausdrücklich nicht um eine kurzfristige Finanzierung 
einer bestimmten Stellenkategorie. Vielmehr wird ein langfristiger Wandel der Personalstruktur und 
wissenschaftlicher Karrierewege angestrebt. Dies wird auch auf der dazugehörigen Website noch 
einmal ausdrücklich betont. Hier wird das TT-Programm als „strukturelles Reformprojekt“ (BMBF 
2016b) beworben, indem die Hochschulen „ihre Personalstrukturen nicht nur auf der Ebene der 
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Professorinnen und Professoren […], sondern auf allen Ebenen des wissenschaftlichen Personals“ 
überdenken sollen (ebd.).   

Mit der Benennung der Förderkriterien in der Verwaltungsvereinbarung wird darüber hinaus deut-
lich herausgestellt, dass es darum geht, ein Konzept für Personalentwicklung in der Wissenschaft 
zu entwerfen. Dazu heißt es in der Verwaltungsvereinbarung, dass vorausgesetzt wird, „dass Per-
sonalentwicklung für den wissenschaftlichen Nachwuchs und das gesamte wissenschaftliche Per-
sonal ein strategisches Handlungsfeld der Universitätsleitung ist und sie über ein Personalentwick-
lungskonzept verfügt, das Aussagen zu Standards, zum Grad der institutionellen Verankerung und 
Stand der Umsetzung enthält“ (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2016: § 5 Abs. 1). Dafür 
musste ein Gesamtkonzept eingereicht werden, das u.a. sowohl eine „Bestandsaufnahme der Per-
sonalstruktur und des Berufungs- und Karrieresystems“ als auch eine „Weiterentwicklung der Per-
sonalstruktur und der Karrierewege des wissenschaftlichen Nachwuchses, einschließlich Aussagen 
über die Zusammenhänge zwischen den strategischen Zielen für die Implementierung der Tenure-
Track-Professur und den Zielen und Maßnahmen der Nachwuchsförderung und Personalentwick-
lungsplanung der Universität“ sowie die „bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf dem 
Weg zur Professur“ enthält (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2016: § 5 Abs. 2). 

Diese Punkte wurden auch noch einmal nachträglich in den im Anschluss an die erste Förderrunde 
nachgereichten „Allgemeine[n] Empfehlungen und Hinweise[n]“ des Auswahlgremiums, das sich 
aus „zwölf ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, dem Hochschulma-
nagement, Vertreterinnen und Vertretern des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie zwei Vertre-
terinnen und Vertretern des Bundes und vier Vertreterinnen und Vertretern der Länder“ (Gemein-
same Wissenschaftskonferenz 2016: § 6 Abs. 5) zusammensetzte, betont. Einige der Punkte wur-
den hierin noch einmal stärker konkretisiert. Es wurde nicht nur empfohlen, „[u]m den Struktur- 
und Kulturwandel nachhaltig sicherzustellen und darstellbar zu machen, […] konkrete, nachvoll-
ziehbare Ziele oder Zielquoten zur Implementierung von Tenure-Track-Professuren (z. B. Anteil 
der Tenure-Track-Berufungen an allen Berufungen) festzulegen“ (BMBF 2018a: 4). Darüber hin-
aus wurde eingefordert, dass die Personalentwicklungskonzepte „Aussagen dazu treffen, wie die 
unterschiedlichen Teilgruppen des wissenschaftlichen Nachwuchses [bspw. Habilitierende und 
Nachwuchsgruppenleiter/-innen] in verschiedenen Karrierephasen gefördert werden“, um 
„schlüssig und begründet darzulegen, wie der neue Karriereweg der Tenure-Track-Professur im 
Verhältnis zu anderen Förderungen (insbesondere im Bereich etablierter Wissenschaftler/-innen 
auf dem Weg zur Professur bzw. zu einer wissenschaftlichen Funktions- oder Leitungsposition) 
eingeordnet wird“ (ebd.: 4f.).  

Weitere Spezifikationen werden auch in den für das Förderprogramm verfassten FAQs noch ein-
mal aufgegriffen. Erstens wird verlangt, dass das vorzulegende Konzept „das gesamte wissen-
schaftliche Personal und nicht nur den wissenschaftlichen Nachwuchs adressieren“ sowie dass es 
„als finale und verabschiedete Version vorliegen“ muss (BMBF 2018b: 8). Auch wird verdeutlicht, 
dass das Wissenschaftsmanagement zwar mitberücksichtigt werden darf, aber nicht werden muss 
(ebd.: 16). Zudem findet sich hier eine umfangreiche Definition dessen, was unter „Personalent-
wicklung, Personalentwicklungskonzept und Personalentwicklungsplanung“ zu verstehen ist: 

„Personalentwicklung an Universitäten hat die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals zum Ziel. Aus-
bildung betrifft demnach Grundkenntnisse und Fähigkeiten, die für die Berufsausübung innerhalb und au-
ßerhalb der Wissenschaft erforderlich sind. Fort- und Weiterbildung sorgt für den Erwerb, Erhalt und/ 
oder die Erweiterung des Kompetenzprofils und die berufliche Weiterbildung, die auch die Vorbereitung 
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auf angrenzende oder neue Aufgaben einschließen. Personalentwicklung in diesem Sinne ist Teil der Orga-
nisationsentwicklung. Personalentwicklung sollte auf der Basis eines professionellen Konzepts erfolgen. Ein 
solches Personalentwicklungskonzept enthält eine zielgerichtete und systematische Planung zu Maßnahmen 
der Personalentwicklung. Es enthält Aussagen zu Standards, zum Grad der institutionellen Verankerung, 
zum Stand der Umsetzung sowie zur Finanzierung der Maßnahmen und zur Evaluierung. Die Personalent-
wicklung und das zugehörige Konzept sowie die Personalentwicklungsplanung (Umsetzungsschritte und 
entsprechende Zeitplanung, Finanzierung, Qualitätssicherung etc.) bilden damit grundlegende Bereiche der 
gesamten Entwicklungsprozesse der Universität und tragen zur Profilierung im nationalen und internatio-
nalen Kontext bei“ (ebd.: 15f.; Hervorhebungen im Original). 

Die verpflichtende Einreichung von Personalentwicklungskonzepten bedeutet damit, dass die 
Hochschulen im Rahmen ihrer Bewerbung für das TT-Programm dazu angehalten wurden, Maß-
nahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung ihres wissenschaftlichen Personals „zielgerichtet und 
systematisch“ zu entwickeln und damit zur Organisationsentwicklung beizutragen.  

Insgesamt lassen sich sowohl aus der Verwaltungsvereinbarung als auch aus den inhaltlichen Spe-
zifikationen durch das Auswahlgremium zu den notwendigen Angaben in den Personalentwick-
lungskonzepten und aus den FAQs bereits einige wesentliche Dinge erkennen: Erstens wird deut-
lich, dass die Erstellung von Personalentwicklungskonzepten nicht nur für die Einrichtung der TT-
Professuren gedacht war, sondern auf das gesamte wissenschaftliche Personal – auch jenseits des 
„wissenschaftlichen Nachwuchses“ – ausgerichtet sein sollte. Zweitens nehmen die Personalent-
wicklungskonzepte einen zentralen Stellenwert in der Beantragung der TT-Professuren ein, indem 
sie den inhaltlichen und strukturellen Kontext für die Einrichtung der TT-Professuren und den 
damit angestrebten „Kulturwandel“ bereiten sollen. Drittens zeigt sich, dass bereits in der Verwal-
tungsvereinbarung und den dazugehörigen Dokumenten konkrete Vorgaben enthalten sind, wel-
che Aspekte in den Konzepten adressiert werden sollten. Hierzu gehören insbesondere die Her-
stellung von planbaren und transparenten Karrierewegen, aber auch Chancengerechtigkeit und 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie auch die Erhöhung der Attraktivität der jeweiligen Hoch-
schule für nationale und internationale Wissenschaftler*innen. Darunter fallen jedoch nicht nur 
Aspekte, die zur Personalentwicklung für Karrierewege innerhalb der Wissenschaft beitragen sol-
len. Darüber hinaus wird aus der Definition von Personalentwicklung in den FAQs auch deutlich, 
dass hierdurch auch im Sinne einer Ausbildung Fähigkeiten für eine Berufsausübung außerhalb der 
Wissenschaft gefördert werden sollen. 

Die Anforderung, ein Personalentwicklungskonzept für das wissenschaftliche Personal vorzulegen, 
hat diese Studie zum Anlass genommen, die vorliegenden Konzepte der Hochschulen zu untersu-
chen und der Frage nachzugehen, wie die Hochschulen diese Anforderung umgesetzt haben. Dem-
entsprechend spielen die Vorgaben der Ausschreibung in der hier vorgelegten qualitativen Inhalts-
analyse der Personalentwicklungskonzepte und dabei insbesondere die Forderung nach einer bes-
seren Planbarkeit und Transparenz von Karrierewegen eine zentrale Rolle. Dazu wurden die Per-
sonalentwicklungskonzepte von Hochschulen untersucht, deren Bewerbung im TT-Programm er-
folgreich gewesen ist. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich die Autor*innen dieser Konzepte 
mehrheitlich an den Vorgaben und Anforderungen aus dem TT-Programm orientiert haben. 
Dadurch lassen sich bestimmte Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der unterschied-
lichen Aspekte erkennen, die in den Konzepten thematisiert wurden. Jedoch finden sich in den 
eingereichten Personalentwicklungskonzepten trotz dieser Vorgaben und Konkretisierungen nicht 
nur Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten. Vielmehr zeigt sich auch eine große Bandbreite an un-
terschiedlichen Vorstellungen, Auslegungen und daraus resultierenden Vorgehensweisen, mit wel-
chen Maßnahmen und Zielen und mit welchen Vorstellungen von entsprechenden Karrierewegen 
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eine Entwicklung des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen in Deutschland stattfinden 
kann. Auf diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede soll im Folgenden eingegangen werden. 
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2. Untersuchungsdesign 
2.1 Datenerhebung und Sample 
 

Die Untersuchung basiert auf den Personalentwicklungskonzepten jener Universitäten und gleich-
gestellten Hochschulen, die sich erfolgreich im TT-Programm beworben haben. Untersuchungs-
gegenstand waren dementsprechend Personalentwicklungskonzepte, die seit der Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Juni 2016 verfasst wurden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sie im 
Kontext des TT-Programms entstanden sind bzw. überarbeitet wurden. Personalentwicklungskon-
zepte anderer Hochschulen wurden nicht berücksichtigt, da keine Informationen darüber vorlagen, 
ob sie sich für das TT-Programm beworben hatten und welche Gründe gegebenenfalls dazu ge-
führt haben, dass die Bewerbung nicht erfolgreich war.  

Die Datenerhebung erfolgte in einem ersten Schritt mittels einer Webrecherche. Dadurch konnten 
31 Personalentwicklungskonzepte auf den hochschuleigenen Webseiten erhoben werden. Alle wei-
teren 44 im TT-Programm erfolgreichen Hochschulen3 wurden in einem zweiten Schritt per E-
Mail angeschrieben. Die Anfragen wurden an die Leitungen der Personalentwicklungsabteilungen 
oder alternativ an die Personalabteilung oder das für das wissenschaftliche Personal zuständige 
Mitglied im Präsidium/Rektorat der Hochschulen gerichtet. Sofern keine Rückmeldung erfolgte, 
wurde nach zwei Monaten eine Erinnerungsemail geschickt. Hierdurch konnten insgesamt 26 
Rückmeldungen generiert und weitere 12 Konzepte erlangt werden. Unter den Rückmeldungen 
waren 14 Absagen. Hierbei wurde fünf Mal in Aussicht gestellt, die nächste überarbeitete Version 
des Konzepts erhalten zu können. Die weiteren neun Absagen wurden mehrheitlich damit begrün-
det, dass das Konzept nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sei. Zwei Konzepte erhielten wir zu-
sätzlich durch Personalräte, die im Rahmen eines Workshops der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft zu Personalentwicklung angefragt wurden. 18 Hochschulen haben nicht geantwortet. 
Es lässt sich damit festhalten, dass weniger als die Hälfte der Personalentwicklungskonzepte öf-
fentlich zugänglich ist sowie in einem Teil der Fälle auch der eigenen Hochschulöffentlichkeit nicht 
zugänglich gemacht werden.  

Für die Untersuchung liegen dementsprechend insgesamt Personalentwicklungskonzepte von 43 
der 75 Hochschulen vor, die im TT-Programm erfolgreich waren. Eine Hochschule hat darum 
gebeten, in der Analyse nur anonymisiert berücksichtigt zu werden. Eine andere Hochschule hat 
darüber hinaus zwei Konzepte mit unterschiedlichem Fokus erstellt, weshalb für 43 Hochschulen 
insgesamt 44 Konzepte vorliegen. 

Es liegen Konzepte von Hochschulen aus allen Bundesländern vor mit Anteilen zwischen 25 und 
100 Prozent bezogen auf die im TT-Programm erfolgreichen Hochschulen. Weniger als 50 Prozent 
der Konzepte haben wir nur aus Bayern (33 %) und Sachsen (25 %) erhalten. Hinsichtlich der 
Größe der Hochschulen nach Studierendenzahl liegen von den 25 größten Universitäten nur in 
zehn Fällen Konzepte vor, wodurch große Hochschulen leicht unterrepräsentiert sind. Wenn man 
von den im TT-Programm nicht berücksichtigten Universitäten absieht, reduziert sich das Verhält-
nis auf 10 der 23 größten Hochschulen. 

 

 

                                                           
3 Antragsberechtigt waren Universitäten und gleichgestellte Hochschulen wie Pädagogische, Theologische und 
Kunst- und Musikhochschulen mit Promotionsrecht. 
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Tab. 1 Im TT-Programm erfolgreiche Universitäten und gleichgestellte Hochschulen, für die Konzepte 
           vorliegen 

Universitäten  

40 

RWTH Aachen, U Bayreuth, FU Berlin, HU Berlin, TU Berlin, U Bielefeld, U Bochum, TU Braun-
schweig, U Bremen, TU Clausthal, U Duisburg-Essen, Kath. U Eichstätt-Ingolstadt, U Frankfurt/O-
der, U Freiburg i.Br., U Gießen, U Greifswald, U Halle, U Hamburg, U Hildesheim, TU Ilmenau, U 
Jena, U Kassel, TU Kaiserslautern, Karlsruher Institut für Technologie, U Kiel, U Koblenz-Landau, 
U Konstanz, U Leipzig, U Lüneburg, U Magdeburg, U Mainz, U Marburg, U Oldenburg, U Osna-
brück, U Potsdam, U des Saarlandes, U Siegen, U Stuttgart U Wuppertal, U Würzburg 

Universitätsmedizin 
1 

Charité 

Pädagogische Hochschulen 
2 

PH Freiburg i.Br., PH Karlsruhe 

 

Alle vorliegenden Konzepte stammen aus den Jahren 2016 bis 2019. In den Dokumenten wurde 
zumeist das Datum der Fertigstellung oder des Beschlusses durch den Senat oder das Präsi-
dium/Rektorat angegeben. 

Von den 37 Konzepten, die einem bestimmten Monat zugeordnet werden können, stammen 24 
entweder aus dem Mai 2017 oder aus dem Zeitraum November 2018 bis Januar 2019. Diese Daten 
korrespondieren mit den Antragsfristen der beiden Bewilligungsrunden zum TT-Programm am 
6. Juni 2017 und am 31. Januar 2019. Es ist dementsprechend davon auszugehen, dass die Mehrheit 
der vorliegenden Konzepte eigens für die Antragstellung im TT-Programm erstellt oder zumindest 
überarbeitet wurde.  

 

Tab. 2 Entstehungsjahre der vorliegenden Konzepte 

2016 2017 2018 2019 

1 23 15 5 

 

Viele Hochschulen berücksichtigen in ihren Personalentwicklungskonzepten sowohl das wissen-
schaftliche Personal als auch das Personal in Verwaltung und Technik sowie im Wissenschaftsma-
nagement. Aufgrund der Ausrichtung des TT-Programms auf das wissenschaftliche Personal und 
unserer daraus abgeleiteten Fragestellung nach dem Umgang insbesondere mit der Anforderung, 
für dieses Personal planbare und transparente Karrierewege zu schaffen, haben wir uns jedoch in 
der Analyse auf die Textpassagen für das wissenschaftliche Personal konzentriert. Es fällt auf, dass 
das Personal im Wissenschaftsmanagement häufig stärker mit dem wissenschaftlichen Personal in 
Verbindung gebracht wird als mit dem Personal in Technik und Verwaltung. Insofern unterschei-
den sich die Konzepte darin, ob die Hochschulen das gesamte wissenschaftliche und nicht-wissen-
schaftliche Personal gemeinsam betrachten oder nur das wissenschaftliche Personal separat, wobei 
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dies entweder inklusive oder exklusive des Wissenschaftsmanagements erfolgt. Insgesamt adressie-
ren damit 28 Konzepte auch das nicht-wissenschaftliche Personal und 16 Konzepte nur das wis-
senschaftliche Personal. 

 
Tab. 3 Zielgruppen der Personalentwicklungskonzepte4 

wiss. und nicht-wiss. Personal insgesamt 22 

wiss. Personal inkl. Wissenschaftsmanagement 6 

nur wiss. Personal 16 

 

Das gesamte Material umfasst 1.406 Seiten bei einer Spannbreite von neun bis 100 Seiten, wobei 
fünf Konzepte mehr als 50 Seiten und sechs Konzepte weniger als 15 Seiten, teils jedoch in einem 
zweispaltigen Satz, umfassen. Insgesamt entfallen ca. 20 bis 25 Prozent des Umfangs auf Deckblät-
ter, Inhaltsverzeichnisse, Literaturverzeichnisse und ggf. Anhänge.  

Die Konzepte sind dabei oftmals nicht vollständig neu erarbeitet worden, sondern sind Kompila-
tionen aus bereits bestehenden Papieren beispielsweise zur Nachwuchsförderung, zur Gleichstel-
lung, zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft oder zur Internationalisierung, 
auf die auch unmittelbar verwiesen wird. Die bestehenden Papiere wurden jedoch mehrheitlich mit 
ihren zentralen Aussagen in einen einheitlichen Fließtext integriert, der als umfassendes Personal-
entwicklungskonzept eine Gesamtschau der bestehenden Strukturen, angebotenen Maßnahmen 
und dadurch zu erreichenden Ziele darstellt.  

 

                                                           
4 Die zwei Teile des Konzepts der TU Berlin wurden hier separat gezählt, da der eine Teil das Wissenschaftsma-
nagement miteinschließt, der andere jedoch nicht. 
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2.2 Datenanalyse 
 

Die vorliegenden Konzepte wurden mittels einer qualitativen Dokumentenanalyse unter Verwen-
dung von MAXQDA untersucht. Ausgehend von den Fragen nach der Definition von Personal-
entwicklung, den Adressat*innen, den aufgeführten Maßnahmen und den dadurch verfolgten Zie-
len wurde das Material in einem induktiven Verfahren kodiert. Das Codesystem (siehe Tab. 4) 
wurde in einem ersten Durchgang von sieben Konzepten entwickelt, die nachträglich noch einmal 
rekodiert wurden. Einzelne Codes wurden dennoch erst nachträglich ergänzt und das bislang ko-
dierte Material daraufhin noch einmal nachkodiert. Das gesamte Material wurde jeweils von zwei 
Kodierer*innen kodiert. Auf diese Weise wurden 120 Codes herausgearbeitet.  

 

Tab. 4 Codesystem und Häufigkeiten nach Anzahl der Konzepte 

CODES (120 Codes) KONZEPTE5 

1. Definition PE 32 
  
2. adressierte Personengruppen (18 Codes)  
     2.1 Studierende/Orientierungsphase 19 
          2.1.1 stud. Beschäftigte 9 
     2.2 wissenschaftlicher Nachwuchs 43 
     2.3 (befristeter) Mittelbau  18 
          2.3.1 Promovierende 43 
          2.3.2 Postdoktorand*innen 43 
               2.3.2.1 Phase 1 22 
               2.3.2.2 Phase 2 20 
           2.3.3 Habilitand*innen 25 
     2.4 Dauerstellen neben der Professur 26 
     2.5 Nachwuchsgruppenleitungen 32 
     2.6 Junior-/TT-Professor*innen 43 
     2.7 Professor*innen 43 
          2.7.1 Neuberufene 38 
     2.8 Lehrende 23 
          2.8.1 Lehrkräfte für besondere Aufgaben 8 
          2.8.2 Lehrbeauftragte 3 
     2.9 Führungskräfte 28 
  
3. benannte Ziele (34 Codes)  
     3.1 Chancengerechtigkeit 39 
            3.1.1 Diversity 39 
            3.1.2 Gleichstellung 43 
            3.1.3 Inklusion 19 
  
     3.2 Nachwuchsförderung 34 

                                                           
5 Die beiden Konzepte der TU wurden hier als ein gemeinsames Konzept berücksichtigt, um mit der Anzahl der 
Vorkommen in den Konzepten auch die Anzahl der Hochschulen abbilden zu können.  
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     3.3 Organisationsentwicklung 18 
          3.3.1 Digitalisierung 16 
          3.3.2 Führungskultur 41 
          3.3.3 Internationalisierung/räumliche Mobilität 40 
  
     3.4 Personalgewinnung 35 
          3.4.1 Attraktivität/Renommee stärken 34 
          3.4.2 Bestenauslese 17 
          3.4.3 Identifikation/Bindung 29 
  
     3.5 (Personalweiter-)Qualifizierung 28 
          3.5.1 sehr gute wissenschaftliche Qualifizierungsbedingungen 24 
          3.5.2 für außerwissenschaftliche Karrierewege 40 
          3.5.3 für innerwissenschaftliche Karrierewege 40 
          3.5.4 Individuelle Potenziale fördern 40 
          3.5.5 Lebenslanges Lernen 18 
  
     3.6 planbare und transparente Karrierewege 36 
          3.6.1 Übergänge 28 
              3.6.1.1 in das Wissenschaftsmanagement 13 
              3.6.1.2 in Positionen in Wirtschaft und Gesellschaft 32 
              3.6.1.3 in andere wissenschaftliche Einrichtungen 14 
          3.6.2 für Durchlässigkeit zwischen den Systemen 7 
  
     3.7 Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 37 
         3.7.1 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 41 
         3.7.2 Work-Life-Balance 15 
  
      3.8 Arbeitszufriedenheit/Motivation stärken 26 
          3.8.1 Gesundheitsförderung 34 
  
     3.9 wissenschaftliche Qualität/Qualitätssicherung 18 
          3.9.1 sehr gute/bessere Forschung 27 
          3.9.2 sehr gute/bessere Lehre 31 
          3.9.3 Transfer 16 

  
4. bestehende oder geplante Maßnahmen (67 Codes)  
     4.1 Forschungsförderung  
           4.1.1 finanzielle Forschungsförderung 35 
                   4.1.1.1 Stipendien 30 
           4.1.2 Freiräume/Zeit 12 
           4.1.3 wissenschaftliche Betreuung verbessern 33 
  
     4.2 „klassische“ Personalentwicklungsmaßnahmen  

4.2.1 zur Personalgewinnung und  -auswahl 36 
     4.2.1.1 Hochschulmarketing 19 
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     4.2.1.2 Rekrutierung 29 
         4.2.2 zur Personaleinarbeitung 36 
         4.2.3 zum Personalaustritt  15 

      4.2.3.1 zum Wissenstransfer 12 
          4.2.4 Personalgespräche 38 
          4.2.5 transparente Qualitätskriterien 30 
  
     4.3 Konfliktlösungsangebote 22 
          4.3.1 Ombudspersonen und -verfahren 13 
  
     4.4 Maßnahmen zur Chancengerechtigkeit  
          4.4.1 Interkulturelle Trainings 28 
          4.4.2 Maßnahmen zur Inklusion 11 
          4.4.3 strukturelle Frauenfördermaßnahmen 27 
                  4.4.3.1 Festsetzung von Frauenanteil an Stellenkategorien   9 
  
     4.5 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 29 
            4.5.1 Eingliederung 16 
            4.5.2 Sportangebote 10 
            4.5.3 Suchtberatung 10 
  
    4.6 Maßnahmen zur Verbesserung der  
          Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 

 

          4.6.1 angemessene Stellenanteile/Vertragslaufzeiten 27 
          4.6.2 Familienfreundliche Strukturen   
                  4.6.2.1 Dual Career 21 
                  4.6.2.2 flexible Arbeits(zeit/ort)modelle 24 
                  4.6.2.3 Kinderbetreuung 27 
                  4.6.2.4 Anwendung der familienpolitischen Komponente 9 
  
     4.7 Personalstrukturplanung und -entwicklung 14 
          4.7.1 Anreizsysteme  23 
          4.7.2 Aufgabenaufteilung 8 
          4.7.3 Befristung 17 
          4.7.4 Dauerstellen neben der Professur 29 
          4.7.5 Personalplanung 27 
          4.7.6 Tenure Track 37 
                  4.7.6.1 Tenure Track-Option 10 
  
      4.8 Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten 39 
  
      4.9 (Weiter-)Qualifizierungs- und Beratungsangebote 43 
           4.9.1 allgemein außerwissenschaftlich 36 
           4.9.2 allgemein innerwissenschaftlich 37 
           4.9.3 für Frauen 35 
           4.9.4 für internationale Wissenschaftler*innen 28 
           4.9.5 für Outgoings 25 
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           4.9.6 Berufungstraining 8 
           4.9.7 Coaching 43 
           4.9.8 Drittmitteleinwerbung 32 
           4.9.9 Fördermöglichkeiten 18 
           4.9.10 Führungskompetenzen 42 
           4.9.11 Gremienarbeit 17 
           4.9.12 Gründungs-/Start up-/Transfer-Unterstützung 20 
           4.9.13 gute wissenschaftliche Praxis 14 
           4.9.14 Karriereplanung 43 
           4.9.15 Konfliktlösung 14 
           4.9.16 Lehre 41 
           4.9.17 Mentoring 43 
           4.9.18 Netzwerken 16 
           4.9.19 Praktika und Hospitationen 16 
           4.9.20 Projektmanagement 28 
           4.9.21 Selbst- und Zeitmanagement 25 
           4.9.22 Sprachkurse 23 
           4.9.23 Teamarbeit / Kommunikation 27 
           4.9.24 Wissenschaftskommunikation 13 
           4.9.25 Wissenschaftsmanagement 26 

 

Da die untersuchten Konzepte unterschiedlich lang waren und sich damit auch in ihrer Ausführ-
lichkeit in Bezug auf die jeweiligen Codes stark unterschieden, konnte keine quantitative Auswer-
tung der Kodierungen vorgenommen werden. Zudem unterschieden sie sich signifikant hinsicht-
lich ihrer Rhetorik, ihrer jeweiligen Fokussierung auf bestimmte Personengruppen – insbesondere 
auch hinsichtlich der Berücksichtigung des Personals im Wissenschaftsmanagement sowie in Tech-
nik und Verwaltung – sowie hinsichtlich ihrer Ausführungen zu bereits bestehenden Maßnahmen 
im Gegensatz zur Beschreibung von Planungen für die Zukunft.   

Es erfolgte deshalb eine qualitative Analyse der induktiv erlangten Codes und der entsprechenden 
Kodierungen, die von der Fragestellung geleitet wurde, wie Hochschulen Personalentwicklung in 
der Wissenschaft konzipieren und dabei insbesondere die Forderung nach transparenten und plan-
baren Karrierewegen beantworten. Dazu wurde untersucht, wie die Hochschulen in den Konzep-
ten im Rahmen von Personalentwicklung die jeweiligen Organisations- und Personalinteressen dar-
stellen und zueinander ins Verhältnis setzen und wie sie dabei damit umgehen, ein Personal zu 
entwickeln, das derzeit – einerseits aufgrund anderweitiger Karriereinteressen, andererseits auf-
grund fehlender Beschäftigungsmöglichkeiten – zu einem überwiegenden Anteil langfristig nicht 
an der eigenen Organisation verbleibt. Die aus dem Material gewonnenen Erkenntnisse werden in 
dem hier vorgelegten Bericht beispielhaft durch entsprechende Zitate illustriert. Die Zitate dienen 
hierbei nicht dazu, einzelne Hochschulen herauszustellen, sondern stehen exemplarisch für be-
stimmte Aussagen und Perspektiven, deren jeweilige Verbreitung wir anhand ihres Vorkommens 
in den Konzepten darstellen. Angaben zur Häufigkeit bestimmter Punkte werden dabei nur in Be-
zug auf die Anzahl der Konzepte gemacht, in denen sie erwähnt werden, und nicht in Bezug auf 
die Häufigkeit ihrer Nennung innerhalb der jeweiligen Konzepte (vgl. Tab. 4).   

In der Analyse haben wir die Hochschulen und Konzepte nicht nach bestimmten Kriterien diffe-
renziert betrachtet, sondern sind zunächst auf allgemeine Gemeinsamkeiten und Unterschiede ein-
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gegangen. Dies war eine bewusste Entscheidung, um nicht im Vorhinein einerseits trotz struktu-
reller Unterschiede der Hochschulen oder ihrer Konzepte bestehende Ähnlichkeiten in der Kon-
zeption von Personalentwicklung auszuschließen und andererseits bestehende Unterschiede bei-
spielsweise nur über die jeweilige disziplinäre Ausrichtung, die Mitgliedschaft in den wissenschafts-
politischen Zusammenschlüssen TU96 oder German U157 oder den Erfolg in der Exzellenzstrate-
gie des Bundes und der Länder oder auch die Adressat*innengruppe der Konzepte zu erklären. 
Weiterführende Untersuchungen sollten jedoch insbesondere diese drei Kontextfaktoren mit ein-
beziehen, um eine tiefergehende Analyse des Verständnisses von Personalentwicklung zu ermögli-
chen. Erste Ideen dazu werden im Ausblick (siehe Kap. 5.1) formuliert. 

Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass mit dieser Analyse der Personalentwicklungskon-
zepte weder etwas darüber ausgesagt werden kann, inwieweit die genannten Maßnahmen und Ziele 
der tatsächlichen Realität an der jeweiligen Hochschule entsprechen, noch wie ihre konkrete Um-
setzung aussieht und wieviel Umsetzungswille und Unterstützung hierfür vor Ort jeweils gegeben 
sind. Hier ist weitere Forschung nötig, die die Prozesse und Praktiken unmittelbar vor Ort an den 
Hochschulen in den Blick nimmt.  

Nichtsdestotrotz geben die Konzepte Einblicke in einen Diskurs, der zwar einerseits durch die 
Anforderungen des TT-Programms gerahmt wird, aber andererseits in seiner Umsetzung in den 
jeweiligen Konzepten auch deutlich die jeweilige Initiative, Kreativität und die dahinterstehenden 
Prämissen im Umgang mit diesen Anforderungen sowie mit der Herausforderung, Personalent-
wicklung für das wissenschaftliche Personal zu entwerfen, insgesamt widerspiegelt. Darüber hinaus 
handelt es sich bei diesen Konzepten oftmals um durch Gremienbeschlüsse legitimierte Doku-
mente, so dass sie ebenfalls dazu genutzt werden können, die darin skizzierten Ziele und Maßnah-
men gegebenenfalls auch vor Ort einzufordern. Und nicht zuletzt bieten die Konzepte auch den 
Geldgebern in Bund und Ländern die Möglichkeit zu überprüfen, inwieweit die in den Konzepten 
dargestellten Ziele verfolgt und die entsprechenden Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt wur-
den und ob sie zu dem angestrebten Kulturwandel geführt haben.   

 

 

 

 

                                                           
6 Die TU9 ist eine Allianz von Technischen Universitäten in Deutschland, der die RWTH Aachen, die Technische 
Universität Berlin, die Technische Universität Braunschweig, die Technische Universität Darmstadt, die Techni-
sche Universität Dresden, die Leibniz Universität Hannover, das Karlsruher Institut für Technologie, die Techni-
sche Universität München und die Universität Stuttgart angehören. 
7 Die German U15 ist eine gemeinsame Interessenvertretung von fünfzehn sich selbst als „traditionsreich, me-
dizinführend und forschungsstark“ beschreibenden Volluniversitäten (https://www.german-u15.de/in-
dex.html). 
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3. Personalentwicklung in der Wissenschaft 
3.1 Was bedeutet Personalentwicklung in der Wissenschaft?  
 

Personalentwicklung ist an Hochschulen – wie eingangs erläutert – kein vollkommenes Neuland. 
Die für das TT-Programm eingereichten Konzepte stellten deshalb mehrheitlich den Versuch dar, 
die an unterschiedlicher Stelle bereits vorhandenen Strukturen, Maßnahmen und entsprechenden 
Papiere erstmalig in ein Gesamtkonzept zu integrieren. Hierbei wird Personalentwicklung vielfach 
als „strategisches Handlungsfeld“ von Hochschulen mit einem „hohem Stellenwert“ betrachtet.  

„2016 hat das Präsidium der Freien Universität Berlin das Thema ‚Personalentwicklung‘ zu einem strategi-
schen Handlungsfeld erklärt“ (FU Berlin 2018: 3). 

„Um Spitzenleistungen in der Forschung zu erbringen und zugleich Lehre auf hohem Niveau zu leisten, ist 
es erforderlich der Personalentwicklung einen hohen Stellenwert zu widmen“ (TU Clausthal 2018: 6). 

„Daher hat sich die JGU bereits früh entschieden, die Kompetenzentwicklung ihrer Mitglieder zu fördern 
und die Personalentwicklung als ein strategisches Handlungsfeld zu etablieren“ (U Mainz 2018: 2). 

Dieser Stellenwert wird dadurch unterstrichen, dass Personalentwicklung oftmals an höchster 
Stelle, d.h. im Präsidium, Rektorat oder bei den jeweiligen Kanzler*innen angesiedelt ist, durch 
eigens für die Personalentwicklung eingerichtete Stabsstellen, Arbeitsgruppen oder Abteilungen 
unterstützt wird und die Arbeit einer Vielzahl an weiteren Einrichtungen vom Gleichstellungsbüro 
bis zum International Office oder Gründungszentrum mit integriert. Dies setzt zugleich eine Kon-
kretisierung dessen voraus, was unter Personalentwicklung in den Konzepten verstanden wird. 
Deshalb werden im Folgenden erstens zentrale Aspekte und Deutungen herausgearbeitet, die Auf-
schluss über das jeweilige Verständnis von Personalentwicklung in der Wissenschaft geben. Zwei-
tens wird danach gefragt, wer die Adressat*innen von Personalentwicklung sind und welche Ver-
antwortlichkeiten hier gesehen werden. 

 

 

3.1.1 Definitionsansätze  
3.1.1.1 Personalentwicklung und Organisationsentwicklung 
 

In 32 der insgesamt 43 untersuchten Konzepte lassen sich Definitionsversuche herausarbeiten, die 
das zugrundeliegende Verständnis von Personalentwicklung beschreiben. Einige Hochschulen zi-
tieren oder paraphrasieren dazu auch die vom Netzwerk für Personalentwicklung an Universitäten her-
ausgegebene Definition:  

„Personalentwicklung an Universitäten bedeutet eine wissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte sys-
tematische Förderung und Weiterentwicklung der Kompetenzen von Beschäftigten in Wissenschaft, Wis-
senschaftsmanagement, Administration und Technik. Sie trägt zur Erfüllung der Aufgaben der Universität, 
zur Erreichung und Sicherung ihrer strategischen Ziele sowie zur individuellen beruflichen Entwicklung 
bei“ (Uninetz PE 2015).   

In dieser Definition wird deutlich, dass versucht wird, Personalentwicklung sowohl als im Interesse 
der Mitarbeitenden als auch als Organisationsinteresse zu begreifen und zu konzipieren, um mit 
diesem Ansatz durch gut entwickeltes Personal die anfallenden Aufgaben adäquat erfüllt zu be-
kommen (siehe auch Kap. 3.2.5). Dies wird auch in einigen Beschreibungen der Hochschulen deut-
lich, in denen die erfolgreiche Aufgabenerfüllung und Leistungserbringung für die Organisation 
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durch die Möglichkeit zur individuellen Weiterentwicklung des jeweils individuellen Potentials der Mit-
arbeitenden betont und gleichzeitig als zentraler Beitrag zur Organisationsentwicklung angesehen wird. 

„Für die Personalentwicklung von Wissenschaftler_innen an der Universität Bielefeld gilt daher der Grund-
satz, dass immer sowohl das Individuum, als auch die Organisation als Ganzes in den Blick genommen 
werden. Damit ist definiert, dass Personalentwicklung das persönliche und berufliche Entwicklungsinteresse 
ebenso fördert, wie die persönlichen Bedarfe oder Rollenbedarfe, die sich aus den Anforderungen und Ver-
änderungen der Universität in Hinblick auf die Ziele, Strukturen und Prozesse ergeben. Personalentwicklung 
ist demnach nie allein als Maßnahmenkatalog zur Förderung des Individuums und individueller Kompeten-
zen zu verstehen, sondern stellt vielmehr den wechselseitigen Zusammenhang personenbezogener und or-
ganisationsbezogener Interessen, Entwicklungen und ihrer Potenziale her“ (U Bielefeld 2017: 5). 

„Personalentwicklungsmaßnahmen befähigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, berufliche Kompeten-
zen und Karriereziele weiterzuentwickeln und neue Anforderungen der Organisation erfüllen zu können. 
Personalentwicklung an der Universität orientiert sich an den Entwicklungen des Hochschulsystems und an 
den Aufgaben der Hochschule, was ein umfassendes Konzept der Auswahl, Ausbildung, Förderung und 
Entwicklung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule impliziert. Ausgehend von strategi-
schen Zielsetzungen der Universität stellt die Personalentwicklung sicher, dass Programme der Personalent-
wicklung diese allgemeinen Zielsetzungen einbeziehen“ (U Hamburg 2017: 1). 

„Unter diesen Rahmenbedingungen versteht die Universität Hildesheim Personalentwicklung als die syste-
matische Förderung der individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiter_innen in allen Berei-
chen der Universität in Abstimmung mit ihren Aufgaben in der Organisation sowie unter Berücksichtigung 
ihres Potentials, ihrer persönlichen Interessen und der Ziele der Universität“ (U Hildesheim 2017: 13). 

„Ziel unserer Personalentwicklung ist die Kompetenzerweiterung sowie berufliche Entwicklung aller Be-
schäftigten an der Universität in unterschiedlichen Aufgabenbereichen, die Gestaltung der Universität als 
Arbeits- und Lebensumfeld und darüber hinaus die Erreichung strategischer Zielsetzungen der Universität. 
Die übergeordneten Ziele unserer Personalentwicklung sind unseren Mitarbeiter*innen Möglichkeiten zur 
Entwicklung zu geben, ihre Kompetenzen mit ihren Arbeitsaufgaben in Einklang zu bringen und sie auf 
neue Aufgaben vorzubereiten, die berufliche Eigenverantwortung unserer Mitarbeiter*innen individuell zu 
unterstützen sowie die Organisation ‚Universität Bayreuth‘ bestmöglich weiterzuentwickeln“ (U Bayreuth 
2018: 3). 

In einigen Konzepten wird jedoch ebenfalls deutlich, dass auch Spannungen zwischen den Inte-
ressen des wissenschaftlichen Personals und der Organisation wahrgenommen werden. 

„Hinsichtlich der Formen von Personalentwicklung steht die Organisationskultur im Spannungsfeld zweier 
Ansprüche. Zum einen gilt es, die Mitglieder der Universität dabei zu unterstützen, sich in einem hoch 
dynamischen Umfeld optimal einzubringen und dessen Entwicklung mitzugestalten. Zum anderen sollten 
jede und jeder Einzelne bei der Erreichung ihrer bzw. seiner individuellen Ziele bestmöglich unterstützt 
werden, um so Motivation und berufliche Karrierechancen zu fördern“ (U Wuppertal 2017: 3). 

„Das Spannungsverhältnis zwischen dem Ziel individueller Sicherheit der beruflichen Perspektiven einer-
seits und der Gegebenheit organisationaler Unsicherheiten der Finanzierungsmodalitäten andererseits, zwi-
schen Forderungen nach personenbezogener Fürsorge auf der einen Seite und Anforderungen, die sich aus 
organisationaler Dynamik ergeben, auf der anderen, zwischen Flexibilität und Kontinuität müssen immer 
wieder aufs Neue ausgehandelt und zu einem befriedigenden Ausgleich gebracht werden“ (U Kassel 2017: 
19). 

Die untersuchten Konzepte verdeutlichen in ihren Definitionsversuchen dementsprechend selbst, 
dass Personalentwicklung in der Wissenschaft vor der Herausforderung steht, Personal- und Or-
ganisationsinteressen zu definieren und zueinander ins Verhältnis zu setzen. Dies geschieht vor 
dem Hintergrund, dass ein Großteil des wissenschaftlichen Personals – einerseits aufgrund ander-
weitiger Karriereinteressen, andererseits aufgrund fehlender Beschäftigungsmöglichkeiten – nicht 
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dauerhaft an der jeweiligen Hochschule oder auch in der Wissenschaft verbleiben wird. Hieraus 
ergibt sich die Frage, wie die Hochschulen damit – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Forde-
rung nach mehr „Planbarkeit und Transparenz von Karrierewegen“ – in Bezug auf ihre Zielset-
zungen und Maßnahmen (siehe Kap. 3.2.3) umgehen. 

 

 

3.1.1.2 Personalstrukturentwicklung und Personalplanung  
 

Wie eingangs in Kap. 1.1 bereits erwähnt enthält die Definition des Netzwerks Personalentwicklung an 
Universitäten zudem noch einen weiteren Satz:  

„Dabei berücksichtigt sie [die Personalentwicklung] die Konzepte der Universität zur Personalstrukturent-
wicklung und Personalplanung“ (Uninetz PE 2015). 

Dieser Satz findet sich jedoch – im Gegensatz zur restlichen Definition – in den Konzepten kaum 
wieder. Dennoch werden die Ansätze von Personalstrukturentwicklung und Personalplanung in 
vielen Konzepten aufgegriffen und in das Verständnis von Personalentwicklung miteingeschlossen 
(siehe hierzu auch Kap. 3.2.5). Damit werden die Entwicklung des Personals und die Förderung 
individueller Fähigkeiten und Qualifikationen um strukturelle Überlegungen mit Blick auf die Ent-
wicklung der Organisation selbst ergänzt. Dazu wird erstens davon gesprochen, mittels der Ent-
wicklung einer Personalstruktur Aufgaben und entsprechende Stellen zu definieren, und zweitens 
durch eine Personalplanung das entsprechende Personal dafür einzustellen, weiterzuqualifizieren 
und ggf. auch zu halten.  

„Personalentwicklung stellt somit eine zentrale strategische Aufgabe dar und entsteht im Kontext einer um-
fassenden Personalstrategie, mit welcher die erfolgreiche Umsetzung der Kernprozesse in Forschung, Lehre 
sowie Studium durch herausragendes Personal gewährleistet wird. Zu den wesentlichen Elementen dieser 
Personalstrategie, in denen genderspezifische Aspekte durchgehend Berücksichtigung finden, gehören Ana-
lyse und Gestaltung der Personalstruktur, passgenaue Definitionen von Rollen, Stellen und Qualifikations-
stufen, Regelungen für die Ausgestaltung von Qualifikationsphasen und Beschäftigungsbedingungen. […] 
Über die Gestaltung der Personalstruktur werden universitäre Karriereoptionen geschaffen. Damit sind 
wichtige organisationsseitige Voraussetzungen für die Maßnahmen und Instrumente der Personalentwick-
lung geschaffen, die durch die personenbezogene Perspektive ergänzt und erweitert werden“ (U Bielefeld 
2017: 6). 

„In der Personalstrukturplanung werden Karriereperspektiven an der Universität dargestellt, Anforderun-
gen an unterschiedliche Stellenprofile transparent gemacht sowie entsprechende Ausschreibungs- und Be-
rufungsstandards definiert, als Voraussetzung für eine gelingende Rekrutierung und Bindung der besten 
wissenschaftlichen Talente“ (U Bochum 2017: 6). 

„Um Maßnahmen der Personalentwicklung für befristet beschäftigtes wissenschaftliches Personal wirkungs-
voll zu ermöglichen, bedarf es neben der beruflichen Qualifizierung und Weiterbildung auch besonderer 
struktureller Maßnahmen und der Sicherung von Rahmenbedingungen. Diese strukturellen Rahmenbedin-
gungen sollen gute Beschäftigungsbedingungen gewährleisten, eine bedarfs- und aufgabengerechte Perso-
nalstruktur etablieren und erhalten und berufliche Weiterentwicklung an der Universität ermöglichen“ (HU 
Berlin 2019: 12). 

„Ausgehend von der bestehenden Personalstruktur wird eine Bedarfsanalyse durchgeführt und eine Perso-
nalplanung erstellt. Eine Bedarfsermittlung für die (mittelfristig zu besetzenden befristeten und unbefriste-
ten) Stellen im wissenschaftlichen Bereich erlaubt der TU Clausthal ihre Personalplanung stets zu verbessern 
und sorgt für Transparenz hinsichtlich der zu besetzenden Positionen“ (TU Clausthal 2018: 10). 
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„Eine Personalpolitik, in der akademische Mitarbeiter*innen in der Qualifizierung auch dadurch unterstützt 
werden, dass sie von qualifizierungsfremden Tätigkeiten weitgehend entlastet werden, verlangt eine diffe-
renzierte Evaluierung der Struktur- und Personalplanung, in der die Personalentwicklung sich an den unter-
schiedlichen Aufgaben und Funktionen von akademischen Mitarbeiter*innen im Bereich Forschung und 
Lehre orientiert. Die Beschäftigungsbedingungen ergeben sich aus diesen Aufgaben und Funktionen“ (U 
Frankfurt/Oder 2017: 11). 

Die Entwicklung des Personals wird in den Konzepten dementsprechend immer auch im Zusam-
menhang mit der Entwicklung der Organisation betrachtet. Dazu gehören nicht nur inhaltliche 
Organisationsziele, sondern auch Personalstrukturentwicklung und Personalplanung, die eine ziel-
gerichtete Personalentwicklung im Sinne der Organisationsentwicklung ermöglichen sollen (siehe 
dazu Kap. 3.2.5).  

 

 

3.1.1.3 Vier Phasen der Personalentwicklung 
 

Personalentwicklung wird in den Konzepten zudem oftmals in verschiedene Phasen unterteilt. 
Eine wesentliche Aufgabe und selbsterklärtes Ziel von Personalentwicklung ist dabei in 35 Kon-
zepten die Personalgewinnung. Dazu wird in 17 Konzepten von einer „Bestenauslese“ oder auch einer 
„Gewinnung der besten Köpfe“ gesprochen.  

„Die JGU verfolgt im Rahmen der Personalentwicklung das Ziel, die ‚besten und passenden Köpfe‘ für die 
Universität zu gewinnen“ (U Mainz 2018: 3). 

„Die RWTH hat es sich zum Ziel gesetzt, durch eine starke integrative und interdisziplinäre Forschung die 
Lösungen der globalen Herausforderungen der Zukunft mit zu gestalten. Dies kann nur gelingen, wenn die 
besten Köpfe für die Hochschule gewonnen werden und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diesen 
Weg begeistert, motiviert und befähigt sind“ (RWTH 2017: 4). 

„[D]ie Universität [versteht sich] als ein Arbeitgeber, der im Wettbewerb um die besten Führungskräfte, 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sowie Mitarbeitenden steht und daher der Gewin-
nung und Bindung seines wissenschaftlich qualifizierten Personals besondere Bedeutung zumisst“ (U Mar-
burg 2017: 2). 

In 29 Konzepten wird hierfür auch eine aktive Rekrutierung – teils insbesondere auch von Wis-
senschaftlerinnen – angesprochen, die in einigen Fällen auch durch ein konkretes Hochschulmar-
keting unterstützt werden soll. 

„Dazu gehören die Intensivierung des Personalmarketings (z.B. im Rahmen von internationalen Hochschul-
messen) sowie die proaktive Rekrutierung und der frühe Kontaktaufbau zu talentierten Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern, die aufgrund ihrer Kompetenzen zur Strategie und Kultur 
der Universität passen“ (U Stuttgart 2017: 9). 

„Mit Personalmarketing ist der Anspruch verbunden, gängige Marketingstrategien auf den Personalbereich 
zur Anwendung zu bringen. Insbesondere für den Bereich Personalbeschaffung und -rekrutierung ist damit 
das Ziel verbunden, besonders qualifizierte Wissenschaftler_innen für die Universität Bielefeld zu gewinnen 
und mit zusätzlichen Instrumenten besonders Frauen für eine Beschäftigung und wissenschaftliche Quali-
fikation an der Universität Bielefeld gezielt anzusprechen“ (U Bielefeld 2017: 13). 

„Für die Gewinnung exzellenter Wissenschaftler*innen führt die Freie Universität Berlin im Vorfeld der 
Ausschreibung von Universitätsprofessuren Marktanalysen, Talentscoutings zur frühzeitigen Identifikation 
geeigneter Kandidat*innen durch“ (FU Berlin 2018: 18). 

„Um hervorragende Nachwuchswissenschaftler_innen auf die Universität aufmerksam zu machen, wird 
auch auf internationalen Rekrutierungsmessen geworben“ (U Leipzig 2019: 27). 
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„Neben der klassischen Stellenausschreibung (print/online) bieten sich gegebenenfalls auch weitere Wege 
wie die gezielte Ansprache geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten oder ein professionelles Headhunting 
an“ (U Siegen 2017: 5). 

Dazu finden sich in 36 Konzepten entsprechende Maßnahmen zur Personalauswahl, in denen insbe-
sondere die Abläufe sowie deren Transparenz beleuchtet und hervorgehoben werden. Zu den Ziel-
gruppen, die für die eigene Universität gewonnen werden sollen, gehören in vielen Konzepten nicht 
allein Professor*innen. Auch Postdoktorand*innen und Doktorand*innen sowie in manchen Fäl-
len bereits Studierende sowohl aus der eigenen Hochschule als auch von anderen nationalen und 
internationalen Hochschulen werden explizit als Zielgruppen der Personalgewinnung benannt. 

„Ziel der Universität ist es zunächst, über alle Karrierestufen hinweg die besten Köpfe für die jeweilige 
Position zu gewinnen“ (U Oldenburg 2017: 3). 

„Zu dem Profil einer international sichtbaren und vernetzten Forschungsuniversität gehört es, Talente im 
Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses sowohl über die Wege der internen Qualifikation als auch 
gezielt von Extern zu gewinnen“ (U Stuttgart 2017: 9). 

„Die Pädagogische Hochschule Freiburg verfolgt das Ziel, sehr gute Professor/-innen zu gewinnen, die 
überzeugende Qualifikationen in Forschung und Lehre […] – in den Lehramtsstudiengängen auf der 
Grundlage eigener Schulpraxis – aufweisen. Auch bei den Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
erwartet die Hochschule je nach Kategorie hervorragende Forschungskompetenzen (sehr gute Promotion) 
sowie Lehrkompetenzen, Schulpraxis und/oder administrative Kompetenzen“ (PH Freiburg 2018: 5). 

„In ihrem Leitbild hat die Universität das Bestreben verankert, hochqualifizierte Studierende, Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen sowie Mitarbeitende zu gewinnen und diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu för-
dern“ (U Konstanz 2017: 5). 

Die Phasen umfassen zudem Maßnahmen der Personaleinarbeitung, die ebenfalls in 36 Konzepten 
Erwähnung findet. Hierunter fallen das Onboarding sowie die Förderung einer Willkommenskul-
tur. Erwähnt werden hierbei Promovierende und internationale Wissenschaftler*innen sowie ins-
besondere neuberufene (Junior-)Professor*innen.  

„Mit einem professionellen Onboarding bietet die Universität neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in-
dividuelle Unterstützung für den Start in den Job. Onboarding bedeutet über die aufgabenbezogene Einar-
beitung hinaus die systematische und passgenaue Heranführung der neuen Beschäftigten an die Struktur 
sowie die Organisations- und Kommunikationskultur der Universität sowie der jeweiligen Fach- und Ar-
beitsbereiche und schließt die soziale Integration der neuen Mitarbeiterin oder des neuen Mitarbeiters ein. 
Ziel des Onboardingprozesses ist es, dass sich neue Mitarbeitende willkommen und informiert fühlen, um 
ihren Aufgaben an der Universität motiviert, kompetent und uneingeschränkt nachgehen zu können“ (U 
Koblenz-Landau 2018: 11f.). 

„Neue Promovierende erhalten vom jeweils zuständigen Dekanat in Abstimmung mit dem Forschungsre-
ferat ein Willkommenspaket mit Informationen über die Pädagogische Hochschule Karlsruhe und den For-
schungskompass, der umfassend über die Promotions-Phase und die Möglichkeiten der Nachwuchsförde-
rung sowie über Anlaufstellen zur Beratung informiert. Mindestens einmal im Semester findet eine Begrü-
ßungsveranstaltung für neue Promovierende statt, die in Koordination mit den Fakultäten vom Prorektorat 
Forschung und Nachwuchsförderung geleitet wird. Diese Veranstaltung umfasst allgemeine Fragen zur Pro-
motions-Phase, zu den hochschulinternen Betreuungsmaßnahmen und zur Finanzierung des Dissertations-
projekts“ (PH Karlsruhe 2018: 8). 

„Mit einem umfassenden Serviceangebot bietet die RWTH ihren Beschäftigten individuelle Unterstützung 
für den Start an der Hochschule. Hervorzuheben sind die Begrüßungsveranstaltungen für die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler und Beschäftigten in Technik und Verwaltung. […] Der Welcome Service für 
neuberufene Professorinnen und Professoren stellt nicht nur ein auf die jeweilige Situation abgestimmtes 
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Betreuungspaket zusammen, das die fachkundige und kompetente Beratung der verschiedenen Servicestel-
len vernetzt und vermittelt, sondern begleitet auch die Familien der Neuberufenen bei ihrem Ankommen 
und Einleben in Aachen. Bei Professorinnen und Professoren sowie Nachwuchsforschenden aus dem Aus-
land trägt die außerfachliche Unterstützung durch das Welcome Center für internationale Forschende we-
sentlich zu einer gelungenen Integration bei“ (RWTH Aachen 2017: 16f.). 

„Für die erste Zeit nach der Berufung bietet die UdS speziell für neuberufene (Junior-)Professorinnen und 
-Professoren ein Willkommenspaket an, das dazu beitragen soll, dass der Arbeitsbeginn an der Universität 
möglichst reibungslos verläuft. Das Willkommenspaket der UdS besteht aus den folgenden vier, ineinan-
dergreifenden Elementen: (1) Für eine gelungene Anknüpfung an die wissenschaftliche Community vor Ort 
und eine schnelle Integration in bestehende Netzwerke lädt das Präsidium alle Neuberufenen eines Jahres 
zu einer Willkommensfeier ein. (2) Für einfachen Zugriff auf die wichtigsten Informationen zu den relevan-
ten Themen zum Arbeitsbeginn bietet die Universität eine spezielle Internetseite für neuberufene Professo-
ren und Professorinnen an (www.uni-saarland.de/meinstart). (3) Auf spezifischen Beratungsbedarf und in-
dividuelle Fragen zu Verwaltungsthemen wird in einem persönlichen Gespräch mit einem Experten / einer 
Expertin der zentralen Verwaltung zeitnah nach der Berufung eingegangen. (4) Um von Seiten der Fakultä-
ten sicher zu stellen, dass die wichtigsten Informationen zu den bestehenden Strukturen in der unmittelba-
ren Fachumgebung an die Neuberufenen übermittelt werden, werden in Zusammenarbeit mit den Leitun-
gen der Fakultäten frühzeitig Ansprechpartner vor Ort festgelegt“ (U Saarland 2018: 20). 

Die Maßnahmen zur Weiterqualifizierung bilden oftmals das Kernstück der Personalentwicklungs-
konzepte (siehe Kap. 3.2.2 und 3.2.3). Hierunter fallen die verschiedenartigen Beratungs- und Qua-
lifizierungsangebote für die unterschiedlichen Personalgruppen, die in jedem Konzept ausführlich 
aufgelistet und beschrieben werden, mittels derer eine sehr gute Weiterbildung bzw. Qualifizierung 
sowohl des neu angeworbenen als auch des bereits vorhandenen Personals ermöglicht werden soll.  

„Die Ausbildung und Förderung exzellenter Wissenschaftler*innen sowie die Rekrutierung der besten Ta-
lente aus dem nationalen und internationalen Wissenschaftsraum ist ein strategisches Handlungsfeld der 
Universität. Das Konzept zielt darauf ab, die besten Talente zu gewinnen und zu halten, diese im Rahmen 
ihrer beruflichen Karriere zu qualifizieren, weiter zu entwickeln und auf dem Weg ihrer persönlichen Kar-
riere zu begleiten“ (Charité 2019: 1). 

„[D]ie JLU [hat sich] das Ziel gesetzt, durch exzellente integrative und interdisziplinäre Forschung sowie 
deren Transfer in die Gesellschaft an Lösungen für gegenwärtige und zukünftige gesellschaftliche Heraus-
forderungen mitzuwirken. Voraussetzung dafür ist, dass die JLU die besten Lehrenden, Forscherinnen und 
Forscher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich gewinnt, sie weiterqualifiziert, zu Höchstleistun-
gen inspiriert und stetige Potenzialentfaltung und Weiterentwicklung ermöglicht“ (U Gießen 2017: 5). 

Personalentwicklung und die damit verbundenen Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung werden 
dabei nicht zuletzt auch als Attraktivitätsfaktor der eigenen Hochschule betrachtet, der das eigene 
Renommee stärken und dadurch die Identifikation und Bindung an die jeweilige Hochschule för-
dern soll. 

„Bremen will ein attraktiver Ort für die besten Wissenschaftler*innen aller Karrierestufen sein. Ohne eine 
systematische Personalentwicklung und die dazugehörigen Maßnahmen ist das nicht zu schaffen“ (U Bre-
men 2018: 4). 

„Personalentwicklung an der KU folgt dem Bestreben, die Attraktivität der KU als Arbeits- und For-
schungsort zu stärken und somit die Bindung des Personals an die KU zu festigen“ (KU Eichstätt-Ingolstadt 
2018: 5). 

„Alle Personalentwicklungsmaßnahmen dienen neben der persönlichen und beruflichen Entwicklung der 
Beschäftigten auch dem Ziel der Bindung der Besten an die RWTH“ (RWTH Aachen 2017: 17). 
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„Die MLU hat das Ziel, eine bewusste, aktive und systematische Arbeitgeberattraktivität für potentielle Be-
schäftigte auf dem externen Arbeitsmarkt und für Beschäftigte, die bereits an der Universität arbeiten, her-
zustellen. Dieses wird als wichtiger Bestandteil der Personalgewinnung gesehen, wobei ein fundiertes Per-
sonalentwicklungskonzept ebenfalls eine hohe Anziehungskraft für wissenschaftliches Personal aus aller 
Welt hat“ (U Halle 2018: 7). 

Während die Stärkung von Attraktivität und Renommee durch Personalentwicklung in 34 Kon-
zepten als Ziel genannt wird und dadurch in 29 Konzepten eine Identifikation mit und Bindung an 
die jeweilige Hochschule angestrebt wird, wird an den entsprechenden Angeboten jedoch auch 
deutlich, dass hierunter auch eine Qualifizierung verstanden wird, die über das unmittelbare Orga-
nisationsinteresse hinausgeht. Denn ein wesentlicher Teil der Unterstützungsmaßnahmen zielt da-
rauf ab, eine wissenschaftliche Weiterqualifizierung oder auch die Weiterqualifizierung für außer-
wissenschaftliche Arbeitsmärkte zu fördern, die beide nicht mit Blick auf die Aufgaben und Ziel-
setzungen der aktuellen Hochschule erfolgen. Dies zeigt wiederum ein Selbstverständnis der Hoch-
schulen, das sich stärker als Ausbildungseinrichtung für andere begreift, denn an eigenen Organi-
sationsinteressen in Forschung und Lehre orientiert.  

„Im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses steht vor allem die Förderung solcher personen- und 
fachbezogenen Kompetenzen im Vordergrund, die zum Gelingen einer Karriere in Forschung und Lehre, 
in der Regel außerhalb unserer Universität, beitragen können. Organisationsbezogene Handlungsfähigkeit 
steht mit Blick auf diese Zielgruppe an zweiter Stelle. Deshalb orientiert sich die hier formulierte Strategie 
für diese Zielgruppe am Leitbild der eher individuumszentrierten Personenentwicklung“ (U Koblenz-
Landau 2018: 10). 

„Natürlich ist uns bewusst, dass ein Teil des wissenschaftlichen Nachwuchses einem Ruf oder einer Karri-
erechance an einem anderen Standort folgen wird. Als Karriereschmiede sind wir stolz darauf, dass andere 
Hochschulen, Wissenschaftsorganisationen und Arbeitgeber von unseren Talenten profitieren“ (TU Braun-
schweig 2019: 31). 

„Das Spektrum der Qualifizierungsmaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs orientiert sich dabei 
grundsätzlich nicht am eigenen Personalbedarf“ (FU Berlin 2018: 39). 

„Erfolgreiche Personalentwicklung im universitären Kontext ist immer auch Personalentwicklung für an-
dere Einrichtungen, denn Mobilität auf nationaler und internationaler Ebene und der Wechsel von Einrich-
tungen im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterqualifizierung sind systembedingt gewollt“ (U Jena 2017: 
2). 

In über einem Drittel der untersuchten Konzepte wird vor diesem Hintergrund auch der Personal-
austritt in das Personalentwicklungsverständnis mit einbezogen. Dies ist zwar ebenso für Organisa-
tionen mit einem hohen Anteil an Dauerstellen relevant, wenn es darum geht, Organisationswissen 
zu sichern. Dies wird auch hier in 12 Konzepten genannt. Darüber hinaus wird jedoch auch deut-
lich, dass die Integration von Personalaustritt in ein Personalentwicklungskonzept für das wissen-
schaftliche Personal vor dem Hintergrund des hohen Befristungsanteils in diesem Bereich verstan-
den werden muss und deshalb nicht nur Personen umfasst, die altersbedingt ausscheiden, sondern 
generell das Personal auf Qualifizierungsstellen miteinschließt. 

„Der PE-Zyklus an der TUK wird über alle Statusgruppen hinweg umfassend betrachtet vom Stadium der 
Personalplanung und -gewinnung über die Personalerhaltung und -bindung bis zur Personalnachfolgepla-
nung. […] In diesen Handlungsfeldern soll insbesondere die Lehrkompetenz, die Forschungs- und Innova-
tionsfähigkeit, die Management- und Führungskompetenz gestärkt und die persönliche Entwicklung geför-
dert werden.  Für befristete Beschäftigte auf Qualifikationsstellen schließt dies auch eine Vorbereitung auf 
das anschließende Berufsleben mit ein“ (TU Kaiserslautern 2016, Teil 2: 3).  

„Um die oben genannten Ziele zu erreichen, verfolgt die Universität Bremen ein umfassendes Konzept der 
Personalentwicklung, das die Bereiche Personal gewinnen und Personal qualifizieren und weiterentwickeln 
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adressiert. In Zukunft soll zudem der Bereich der Verabschiedung von Personal (‚Outplacement‘) sowie des 
Aufbaus von Alumni-Netzwerken verstärkt in den Blick genommen werden“ (U Bremen 2018: 4).  

„Das Prinzip des personellen Wandels ist – insbesondere beim befristeten wissenschaftlichen Personal – 
konstitutiv für den Universitätsbetrieb und begründet eine Sorgfaltspflicht gegenüber ausscheidenden Be-
schäftigten“ (HU Berlin 2019: 17). 

„Verlassen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Universität Kassel, so soll dies in gegenseitiger Wertschät-
zung erfolgen. Es geht um die Weiterentwicklung einer Abschiedskultur, die geeignet ist, die erbrachte Leis-
tung für die Hochschule anzuerkennen. Zugleich sollen auch Kompetenzverluste für die Organisation ver-
mieden und Netzwerke mit Ehemaligen begünstigt werden. Es ist im Interesse beider Seiten – der schei-
denden Person wie auch der Organisation –, diese Phase gemeinsam und vorausschauend zu gestalten. Ziel 
ist es, im Gespräch individuelle „Fahrpläne“ für die verbleibende Beschäftigungszeit zur Umsetzung von 
noch geplanten Vorhaben und Zielen zu vereinbaren und zu klären, wie Aufgaben und Wissen übergeben 
sowie Kooperationen über die universitären Grenzen hinweg befördert werden können. Es geht zudem 
aber auch darum, Transparenz im Hinblick auf Perspektiven zu vermitteln und den Umgang mit etwaigen 
Diskontinuitäten durch flankierende Beratung und Weiterqualifizierungsangebote zu unterstützen. Eine ein-
zelne Hochschule kann und sollte derartige Risiken nicht generell eliminieren. In ihre Verantwortung fällt 
es aber, sie klar zu benennen, fair mit ihnen umzugehen, eine möglichst gute Positionierung im Wettbewerb 
zu ermöglichen und Alternativen der beruflichen Entwicklung aufzuzeigen“ (U Kassel 2017: 26). 

Die vier in den Konzepten benannten Phasen der Personalentwicklung – Personalgewinnung und 
-auswahl, Personaleinarbeitung, -weiterqualifizierung und -austritt – veranschaulichen, wie ver-
sucht wird, „klassische“ Elemente der Personalentwicklung auf eine Personalentwicklung in der 
Wissenschaft zu übertragen. Mit Blick auf entfristete Professuren wird versucht, Organisations- 
und Personalinteresse mittels Onboarding und Willkommenspaketen sowie durch Möglichkeiten 
der Weiterqualifizierung miteinander in Einklang zu bringen. Die Betonung des Personalaustritts 
als Gegenstand von Personalentwicklung ist dagegen als Reaktion auf den hohen Anteil an Quali-
fizierungs- oder auch Projektstellen zu verstehen, bei denen weder eine Entfristung vorliegt noch 
angestrebt wird. Stattdessen deutet sich hier ein Verständnis von Personalentwicklung an, in dem 
Wissenschaftler*innen möglichst gut auf ihren Ausstieg aus der Organisation vorzubereiten sind.    

 

 

3.1.2 Adressat*innen und Verantwortlichkeiten 
 

Wie in der Verwaltungsvereinbarung zum TT-Programm verlangt, umfassen die eingereichten Per-
sonalentwicklungskonzepte nicht nur die TT-Professor*innen, sondern das gesamte wissenschaft-
liche Personal. 28 Konzepte gehen sogar noch darüber hinaus und nehmen auch das nicht-wissen-
schaftliche Personal in Wissenschaftsmanagement sowie in Technik und Verwaltung in den Blick. 
Darunter sind 6 Konzepte, die eigentlich nur das wissenschaftliche Personal adressieren, aber trotz-
dem an einigen Stellen auch auf das Wissenschaftsmanagement als wissenschaftsnaher Berufszweig 
eingehen (siehe Tab. 3).  

Im Fokus dieser Untersuchung steht nur das wissenschaftliche Personal als Adressat von Perso-
nalentwicklung. Doch auch diese Personengruppe ist hinreichend divers und wird auf unterschied-
liche Weise adressiert. Eine erste Unterscheidung bezieht sich auf die unterschiedlichen Stadien 
einer wissenschaftlichen Karriere von der Promotion bis zur Professur. Teilweise werden auch 
Studierende entweder als Beschäftigte oder auch als potenzieller „Nachwuchs“ adressiert. In ca. 
der Hälfte der Konzepte wird zudem die Postdok-Phase noch einmal in eine frühe und eine späte 
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Phase unterteilt. In einigen Konzepten werden auch Stellenkategorien wie beispielsweise Nach-
wuchsgruppenleitungen berücksichtigt. Zweitens wird danach unterschieden, ob das Beschäfti-
gungsverhältnis befristet oder dauerhaft ist, wobei dies nicht unmittelbar mit der Position ver-
knüpft sein muss. So wird das Personal auf Dauerstellen neben der Professur, beispielsweise in der 
Lehre, ebenso adressiert wie auch befristete Professuren mit und ohne Tenure Track. Drittens wird 
eine hierarchische Unterscheidung getroffen, die das Personal unterteilt in „wissenschaftlichen 
Nachwuchs“ mit gezieltem Entwicklungsbedarf und in „Führungskräfte“, die für diese Entwick-
lung verantwortlich sind, aber gegebenenfalls auch selbst noch Qualifizierungsbedarf hinsichtlich 
ihrer Tätigkeit als Führungskräfte haben.  

Mit Blick auf die Adressat*innen wird auch über Verantwortlichkeiten gesprochen. Hierbei zeigt 
sich, dass es nicht allein um die Unterstützungsstrukturen und die dahinterstehenden Anbieter*in-
nen geht, die für die Konzeption, Bereitstellung und Durchführung entsprechender Maßnahmen 
verantwortlich sind. Darüber hinaus wird die Frage thematisiert, wer in einer Wissenschaftsorgani-
sation die Verantwortung dafür trägt, dass Mitarbeitende Personalentwicklung erfahren. 

In den Konzepten finden sich hierzu einerseits Aussagen, die die Eigenverantwortung des wissen-
schaftlichen Personals betonen, die entweder durch Personalentwicklung hergestellt werden soll 
oder die die Beschäftigten selbst in Bezug auf ihre persönliche Personalentwicklung tragen. Hierbei 
liegt der Fokus vor allem auf dem Personal jenseits der Professur. Andererseits wird auch die Ver-
antwortung der Führungskräfte betont und Personalentwicklung in einer Vielzahl von Konzepten 
als zentrale Führungsaufgabe definiert. Hierbei werden zur Erlangung der entsprechenden Kom-
petenzen auch den Professor*innen Unterstützungsmaßnahmen angeboten.  

 

 

3.1.2.1 Eigenverantwortung des „wissenschaftlichen Nachwuchses“ 
 

Ein Anspruch von Personalentwicklung ist die Übernahme von Eigenverantwortung durch das 
wissenschaftliche Personal jenseits der entfristeten Professur. Dies wird in den Konzepten auf un-
terschiedliche Weise aufgegriffen. Erstens wird darunter die Förderung einer frühen Übernahme 
von Eigenverantwortung im Sinne von Selbstständigkeit hinsichtlich der eigenen Forschung und 
Lehre verstanden.  

„Die TU Braunschweig fördert Eigenverantwortung sowie die Entfaltung individueller Fähigkeiten und 
verpflichtet Führungskräfte hierzu auf einen partizipativen Führungsstil. Der wissenschaftliche Nachwuchs 
erhält so schon in frühen Karrierephasen Freiräume“ (TU Braunschweig 2019: 5). 

„Führungskräfte im Wissenschaftsbereich des KIT spielen eine zentrale Rolle in der Personalentwicklung: 
Indem sie sowohl die fachliche als auch persönliche Entwicklung der Beschäftigten unterstützen, deren 
frühe wissenschaftliche Selbstständigkeit fördern sowie berufliche Grundwerte, Einstellungen und Normen 
vorleben, tragen sie zu deren exzellenten, wissenschaftlichen Leistungen bei“ (KIT 2017: 32). 

Mit Blick auf die Angebote zur Personalentwicklung selbst wird zweitens auch eine Eigenverant-
wortung betont, die darin besteht, eigenständig Unterstützungsmaßnahmen einfordern, wahrneh-
men, aber auch ablehnen zu können.  

„Alle Mitarbeitenden haben eine Eigenverantwortung für die Entwicklung ihres Kompetenzprofils sowie 
für die eigenen Lernprozesse in Bezug auf derzeitige und zukünftige Arbeitsaufgaben. Sie erkennen und 
kommunizieren ihren entsprechenden Weiterbildungsbedarf“ (U Konstanz 2017: 8). 
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„Die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler an der Universität Stuttgart beteili-
gen sich an der Bedarfsformulierung und nehmen Unterstützungsangebote auf freiwilliger Basis wahr“ (U 
Stuttgart 2017: 3). 

In einigen Konzepten wird dagegen auch konkret die Erwartung an die Wissenschaftler*innen for-
muliert, die Angebote auch zu nutzen.  

„Die individuellen Personalentwicklungsziele sind der erfolgreiche Abschluss der Qualifikationsstufe und 
die systematische Gestaltung des Übergangs in die daran anschließende Karriere- oder Qualifikationsstufe. 
Die Personalentwicklung unterstützt diese Ziele gemäß des Grundsatzes, dass organisationsbezogene und 
personenbezogene Interessen gleichermaßen zu berücksichtigen sind. Im Sinne der Organisation werden 
durch die Angebote der Beratung und Förderung zugleich Erwartungen formuliert, diese Angebote wahr-
zunehmen und zur Gestaltung erfolgreicher Qualifikationsabschlüsse und einer zielgerichteten Karrierege-
staltung umfänglich zu nutzen“ (U Bielefeld 2017: 9). 

„Beteiligte der Personalentwicklung sind desgleichen alle Beschäftigten der Universität. Auch sie müssen 
bereit sein, sich ständig weiter zu qualifizieren und Eigenverantwortung zu übernehmen“ (U Siegen 2017: 
1). 

„Den Beschäftigten obliegt es ihrerseits, ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung eigenverant-
wortlich im Blick zu behalten und voranzutreiben, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern und Karri-
erechancen zu nutzen“ (U Mainz 2018: 3). 

Ein dritter Ansatz zeigt sich dahingehend, dass hier die Eigenverantwortung nicht nur für die ei-
gene Kompetenzentwicklung übernommen werden soll, sondern auch auf die individuelle Verant-
wortung für die Verfolgung eines wissenschaftlichen Karrierewegs insgesamt hingewiesen wird. 

„Gleichzeitig stärkt das Oldenburger Kompetenzmodell die Selbstverantwortung der Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, sich bewusst beruflich zu orientieren, das eigene Portfolio 
zu optimieren und die kritische Phase während und nach der Promotion erfolgreich für die eigene berufliche 
Weichenstellung zu nutzen“ (U Oldenburg 2017: 15). 

„Die akademische Personalentwicklung achtet und respektiert die Selbständigkeit und Eigenverantwortung 
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf allen Karrierestufen. Ihre Glaubwürdigkeit beruht darauf, 
dass es weder wissenschaftliche Karrieren garantiert noch die Risiken verschweigt“ (U Freiburg 2018: 27). 

Die Steigerung von Eigenverantwortung des wissenschaftlichen Personals jenseits der entfristeten 
Professur in Bezug auf Forschung und Lehre, aber auch in Bezug auf die eigene Qualifizierung und 
Karriereplanung wird damit als wesentlicher Anspruch konzipiert, der nicht nur durch Personal-
entwicklung verfolgt wird, sondern auch im Umgang mit ihr gefördert und gefordert wird.   

 

 

3.1.2.2 Personalentwicklung als Führungsaufgabe 
 

Neben der Eigenverantwortung des Personals jenseits der Professur wird in den Konzepten gleich-
zeitig auch die Verantwortung der Führungskräfte, d.h. insbesondere der Professor*innen für die 
Qualifizierung und Karriereplanung der Wissenschaftlichen Mitarbeitenden betont. In 41 Konzep-
ten finden sich dazu Aussagen, die als Ziel von Personalentwicklung die Entwicklung einer Füh-
rungskultur benennen und Personalentwicklung dementsprechend als Führungsaufgabe definieren, 
die den Vorgesetzten und Betreuer*innen von Qualifikant*innen zugesprochen wird.  

„Personalentwicklung ist in erster Linie eine Führungsaufgabe und obliegt somit den Führungskräften und 
Betreuer*innen in den einzelnen Fakultäten“ (U Halle 2018: 6).  
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„Die Führungskultur, das Führungsverständnis der Universität und das daraus erwachsende Führungsver-
halten der Führungskräfte sind damit Voraussetzung und wesentlicher Beitrag zur Personalentwicklung“ 
(TU Clausthal 2018: 30). 

„In ihrer zentralen Rolle obliegt es den Führungskräften der Charité, als Vorbild voranzugehen, die Poten-
tiale ihrer Mitarbeiter*innen zu entfalten und deren Qualifikation, Leistungskraft und Motivation zu stär-
ken“ (Charité 2019: 39). 

„Wissenschaftler/innen in Leitungsfunktionen werden in ihrer Vorbildfunktion und als DIE Personal- und 
Organisationsentwickler/innen vor Ort gesehen, die das Leitmotiv „Focus on Talents“ in besonderer Weise 
leben und verkörpern“ (U Bochum 2017: 16).  

Eine zentrale Rolle spielen hierbei Personalgespräche, die in 38 Konzepten als Maßnahme genannt 
werden. In einem Teil der Konzepte zeigt sich, dass solche Gespräche bereits in der Verwaltung 
etabliert sind und jetzt Versuche unternommen werden, dieses Instrument auch für die wissen-
schaftlichen Mitarbeitenden – darunter insbesondere befristet beschäftigte Promovierende und 
Postdoktorand*innen, aber auch Juniorprofessor*innen – fruchtbar zu machen.  

„Einen regelmäßig stattfindenden Baustein zur beruflichen Orientierung stellt das Personalgespräch zwi-
schen Führungskraft und Mitarbeiter*in dar. Personalgespräche werden an der Universität Bayreuth in allen 
Bereichen – wissenschaftlich wie wissenschaftsunterstützend – und auf allen Hierarchieebenen geführt. Sie 
dienen dazu, die Kommunikation und den Informationsfluss zwischen Mitarbeiter*in und Führungskraft 
zu intensivieren, das Verständnis zwischen den Gesprächspersonen auszubauen, die Motivation und die 
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter*innen und auch der Führungskräfte zu fördern und schließlich die 
Kommunikations- und Führungskultur der Universität Bayreuth zu verbessern“ (U Bayreuth 2018: 6). 

„Um den Dialog zwischen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und den Vorgesetzten weiter zu fördern sind 
seit dem WiSe 2018/2019 im wissenschaftlichen Bereich flächendeckend Jahresgespräche etabliert worden, 
die laufend durch die akademische Personalentwicklung partizipativ vorbereitet und begleitend unterstützt 
und sowohl Vorgesetzte als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeführt und beraten werden“ (U Lü-
neburg 2018: 4). 

„Das Jahresgespräch ist ein wichtiges Instrument der PE, aus dem sich die Nutzung vieler anderer Instru-
mente ableitet. Es ist eine verbindliche Führungsaufgabe, die das Ziel hat, die individuelle Förderung der 
Beschäftigten, die Qualität der Zusammenarbeit sowie die Kommunikation zwischen Führungskräften und 
Beschäftigten zu sichern und zu verbessern. […] Neben den regelmäßig stattfindenden Jahresgesprächen 
erörtern Betreuerinnen und Betreuer wissenschaftlicher Arbeiten mit den von ihnen Betreuten regelmäßig 
den Fortgang der Qualifizierungsarbeit sowie weitere Leistungen“ (HU Berlin 2019: 5f). 

In den Personalgesprächen mit dem befristet beschäftigten Personal sollen nicht allein das aktuelle 
Arbeitsverhältnis und die darin erbrachten Leistungen, sondern auch die eigene Qualifizierung und 
die damit verbundenen künftigen Karriereaussichten – an der eigenen Hochschule, in der Wissen-
schaft insgesamt, aber auch außerhalb – thematisiert werden. Daran wird deutlich, dass hier die 
Frage nach planbaren Karrierewegen zentral mit der Übertragung der Aufgabe an die Professor*in-
nen verknüpft wird, Karriereberatung zu leisten. Ihnen wird dadurch in den Konzepten die Funk-
tion zugewiesen, mit ihrer Beratung und nicht zuletzt auch – wie es in einem Konzept festgehalten 
wird – mit ihren eigenen Personalentscheidungen Karrieren und Karrierewege sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der eigenen Hochschule zu beeinflussen.  

„Somit wird Personalentwicklung […] über das Selbstverständnis der Führungskräfte in ihrer Rolle als Ver-
antwortliche in der Karriereförderung getragen. Hier bedarf es eines Führungsverständnisses, das für jeden 
einzelnen Mitarbeitenden die Orientierung und Betreuung im Rahmen der individuellen Karriereentwick-
lung sichert. Instrumente sind hier das jährliche Gespräch mit Mitarbeitenden, die Betreuungsvereinbarung 
mit Promovierenden sowie das Erstellen persönlicher Entwicklungspläne mit Postdocs und Mitarbeitenden 
des akademischen Mittelbaus“ (RWTH Aachen 2017: 23).   
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„Aufgabe der Betreuerinnen und Betreuer ist es, mit den von ihnen Betreuten über ihre Karrierechancen 
inner- wie außerhalb des Wissenschaftssystems zu sprechen“ (HU Berlin 2019: 6). 

„Professor_innen haben im Rahmen der Personalentwicklung eine besondere Stellung. In der Wahrneh-
mung ihrer Leitungs- und Betreuungsaufgaben sind Professor_innen erste Ansprechperson und Vorbild für 
Nachwuchswissenschaftler_innen in Karrierefragen. Sie nehmen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung 
der fachwissenschaftlichen Ausbildung und eröffnen mit Personalentscheidungen konkrete Karrierewege in 
die Wissenschaft“ (U Bielefeld 2017: 13). 

Die Verantwortung der Professor*innen als Dienstvorgesetzte hinsichtlich der konkreten Ausge-
staltung der Arbeitsbedingungen wird dagegen nur in wenigen Fällen konkret ausformuliert.  

„Im Mitarbeitergespräch werden einerseits Anforderungen des KIT hinsichtlich des Erreichens strategi-
scher Ziele, andererseits individuelle Belange der Beschäftigten fokussiert und besprochen. Die Personal-
entwicklung der Beschäftigten ist dabei in erster Linie die Aufgabe der Führungskräfte, die im Rahmen der 
Mitarbeitergespräche den Qualifizierungsfortschritt der Beschäftigten begleiten, stetig evaluieren und mit 
dem/der Beschäftigten erörtern. Damit sollen die Führungskräfte – insbesondere bei befristet beschäftigten 
Nachwuchswissenschaftler/innen – sicherstellen, dass Qualifikationsziele und mögliche Befristungszeiten 
realistisch korrelieren und zugleich die Selbstverpflichtung „Gute Arbeit am KIT“ berücksichtigt wird. Da 
u.a. auch die gezielte bedarfsgeleitete Weiterentwicklung, die weitere Befristung sowie die Einleitung eines 
Entfristungsverfahrens im Gespräch zu thematisieren sind, ist das Mitarbeitergespräch ein integratives Ele-
ment, das die Umsetzung der weiteren Instrumente der Personalentwicklungsarbeit ermöglicht“ (KIT 2017: 
32f.). 

„Die UDE legt besonderen Wert darauf, dass die Professor*innen faire und fördernde Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen herstellen“ (U Duisburg-Essen 2017: 14).  

„Mit einer aktiven Personalpolitik sorgt sie für attraktive Arbeitsbedingungen und Berufsperspektiven für 
alle in und für die Wissenschaft Tätigen, für deren Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung; dabei stellt sie 
die Kontinuität und Qualität wissenschaftlicher Arbeit in Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanagement 
sicher. Hierzu ist es erforderlich, dass Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ihrer Verantwortung für 
die Betreuung und Beratung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern als auch 
Führungskräfte in der Verwaltung und in den Struktureinheiten für die ihnen unterstellten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wahrnehmen. Diese wird durch transparente, planbare und angemessene Beschäftigungs-
verhältnisse und Vertragslaufzeiten umgesetzt“ (TU Ilmenau 2017: 37). 

Die Übernahme der Verantwortung für Personalentwicklung wird in den Konzepten jedoch nicht 
nur von den Professor*innen eingefordert. In 42 Konzepten werden auch konkrete Maßnahmen 
thematisiert, um die Führungskompetenzen der Vorgesetzten zu entwickeln und zu schulen. Per-
sonalentwicklung wird hierdurch auch als Führungskräfteentwicklung verstanden.  

„Die systematische Etablierung von Führungsinstrumenten in Verbindung mit einem vielfältigen und be-
darfsgerechten Qualifizierungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebot hat daher hohe Priorität. Die Freie 
Universität Berlin unterstützt ihre Führungskräfte darin, an regelmäßigen Fortbildungen zu Führungsthe-
men teilzunehmen“ (FU Berlin 2018: 36). 

„In Workshops werden führungsbezogene Fragen aus der Praxis des Hochschulbetriebs eingehend disku-
tiert und lösungsorientiert besprochen. Die Themenpalette reicht von Teamführung und Konfliktmanage-
ment über Rollenidentifikation als Führungskraft bis hin zu Kommunikationsthemen. Zur Vertiefung neh-
men die wissenschaftlichen Führungskräfte individuelle Coachings wahr“ (TU Braunschweig 2019: 36). 

„Besondere Relevanz im Bereich der Kompetenzentwicklung hat die Führungskräfteentwicklung zur Un-
terstützung bei der Übernahme von Führungsaufgaben und der Übernahme von Führungsverantwortung. 
Die Hochschule hält ein Weiterbildungsbudget zur Finanzierung der Teilnahme an Qualifizierungsangebo-
ten etablierter Weiterbildungsinstitutionen in diesem Bereich vor […]. Die Hochschulleitung bemüht sich 
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aktiv, dass Professorinnen und Professoren diese Fortbildungsangebote nutzen und weist ggf. einzelne auch 
gezielt auf spezifische Angebote hin“ (PH Karlsruhe 2018: 15). 

„Ergänzend zum derzeitigen Qualifizierungsangebot soll die Führungskräfteentwicklung auch die Rolle der 
Führungskräfte als Personalentwicklerinnen und Personalentwickler im eigentlichen Sinne, nämlich im Rah-
men der Karriereförderung ihrer Mitarbeitenden, umfassen“ (RWTH Aachen 2017: 23). 

In den Personalentwicklungskonzepten zeigt sich damit, dass die Vorgesetzten, d.h. vor allem Pro-
fessor*innen die Rolle als Karriereberater*innen zugewiesen bekommen. Dabei wird das Instru-
ment des Personalgesprächs mit der Ausweitung auf das zumeist befristet beschäftigte wissen-
schaftliche Personal insbesondere in der Promotions- und Postdok-Phase jedoch auf eine Situation 
übertragen, in der es nicht allein um die Erfüllung bestimmter Arbeitsaufgaben im Rahmen einer 
bestimmten Stellenbeschreibung geht. Auch steht nur in wenigen Fällen die Eruierung von Ent-
wicklungsperspektiven innerhalb der eigenen Hochschule im Rahmen eines dauerhaften Beschäf-
tigungsverhältnisses im Vordergrund. Stattdessen soll hier eine Beratung geleistet werden, die die 
weitere berufliche Entwicklung und die damit verbundene Karriereplanung insgesamt umfasst. Die 
Vorgesetzten werden dadurch in den Konzepten zur maßgeblichen Instanz gemacht, die nicht nur 
im Rahmen des aktuellen Beschäftigungsverhältnisses über die Entwicklungsmöglichkeiten inner-
halb der jeweiligen Hochschule entscheidet, sondern auch die Weichen für darüberhinausgehende 
Karriere- und letztlich weitreichende Berufsentscheidungen stellen soll.  

 

 

3.2 Ziele und Maßnahmen der Personalentwicklung an Hochschulen 
 

Durch die induktive Kodierung konnten 34 Codes ermittelt werden, durch die die Ziele benannt 
wurden, mit denen Personalentwicklung in den Konzepten unmittelbar verbunden wurde bzw. die 
durch Personalentwicklung erreicht werden sollten. Zudem wurden 67 Codes herausgearbeitet, die 
sich auf bereits bestehende oder zukünftig geplante Maßnahmen beziehen. Entlang der Ziele wird 
im Folgenden auf die ermittelten Codes und die entsprechenden Kodierungen eingegangen. Dabei 
werden auch die in den Konzepten diesen Zielen unmittelbar zugeordnete oder zuordenbare Maß-
nahmen thematisiert bzw. untersucht, inwieweit die Ziele auch mit konkreten Maßnahmen unter-
legt werden.  

Die Analyse der Codes sowie der Kodierungen erfolgt dabei insbesondere unter der Fragestellung, 
wie die Hochschulen mit der Herausforderung umgegangen sind, Personalentwicklung für das ge-
samte wissenschaftliche Personal zu konzipieren, das zu einem Großteil nicht an der eigenen Or-
ganisation verbleiben wird. Im Fokus steht dabei, wie versucht wurde, die jeweiligen Organisations- 
und Personalinteressen zu definieren und – vor dem Hintergrund der bestehenden Definitionsan-
sätze von Personalentwicklung – miteinander in Einklang zu bringen.  

 

 

3.2.1 Chancengerechtigkeit 
 

Das Ziel der Chancengerechtigkeit wird – teils als „Chancengleichheit“ – in der überwiegenden 
Mehrheit der Konzepte erwähnt. In den Konzepten, in denen dieser Begriff nicht ausdrücklich 
erwähnt wird, werden stattdessen diversity oder/und Gleichstellung thematisiert. Unter Gleichstel-



 

 
33 

lung wird dabei vor allem die Gleichstellung von Männern und Frauen verstanden. Es wird darun-
ter aber auch die Gleichstellung von Eltern angesprochen (siehe hierzu Kap. 3.2.4.2). Zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern werden einerseits Maßnahmen genannt, die auf eine individuelle 
Förderung von Frauen abzielen. So werden in 35 Konzepten (Weiter-)Qualifizierungs- und Bera-
tungsangebote genannt, darunter vor allem Coaching und Mentoring, aber auch finanzielle Förder-
angebote, die speziell für Frauen angeboten werden. Darunter fallen unterschiedliche Möglichkei-
ten der Bewerbung auf Fördermittel in Form von Stellen oder Stipendien.  

In 27 Konzepten werden zudem Maßnahmen einer strukturellen Frauenförderung angesprochen, 
die nicht auf eine individuelle Weiterqualifizierung der einzelnen Wissenschaftlerin abstellen, son-
dern vielmehr strukturelle Veränderungen auf Organisationsebene betreffen, die zu einer Erhö-
hung des Frauenanteils – vor allem in Führungspositionen – führen sollen. Darunter fällt beispiels-
weise das von Bund und Ländern geförderte Professorinnen-Programm. Zudem finden sich in 
neun Konzepten auch Absichtserklärungen, bestimmte Positionen mit einem spezifischen Frauen-
anteil zu besetzen. 

„Die Viadrina strebt an, jeweils die Hälfte der pro Fakultät vorgesehenen Tenure-Track-Professuren mit 
qualifizierten Frauen zu besetzen“ (U Frankfurt/Oder 2017: 22).  

„Um den Anteil von Frauen in akademischen Führungspositionen zu erhöhen, soll die Hälfte aller Resear-
cher- und Lecturer-Stellen mit Frauen besetzt werden“ (U Bremen 2018: 18). 

„Die HU hat das Ziel, den Anteil an Frauen auf Lebenszeitprofessuren in allen Fächern auf 50% zu erhö-
hen“ (HU Berlin 2019: 17). 

Vor diesem Hintergrund wird in einigen Konzepten auch von Anreizsystemen vor allem in Form 
von Zielvereinbarungen gesprochen, durch die Gleichstellungsmaßnahmen belohnt werden sollen.  

„In den individuellen Zielvereinbarungen der Leitungskräfte werden obligatorisch Leistungen im Bereich 
Chancengerechtigkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf fixiert und monetär hinterlegt“ (Charité 
2019: 8). 

„Als konsequente Weiterentwicklung des 1993 entwickelten ‚Anreizsystems Frauenförderung‘ sind Gleich-
stellungsindikatoren seit 2006 im Instrument der leistungsorientierten Mittelvergabe verankert. So werden 
mit diesem Instrument quantitativ messbare, positive Entwicklungen der Gleichstellung der jeweils zurück-
liegenden zwei Jahre gewürdigt, insbesondere auch die Zahl der Neuberufungen von Frauen“ (FU Berlin 
2018: 18). 

„Durch ein konsequentes Gender Controlling werden im Büro für Chancengleichheit Zahlen, Daten und 
Fakten generiert, die systematisch aufbereitet und analysiert zur Weiterentwicklung der Gleichstellungs- und 
Personalpolitik der JLU beitragen. Die Fachabteilung entwickelt Strategien und Instrumente, die in Form 
von Zielvereinbarungen in den Fachbereichen, Zentren und zentralen Einrichtungen implementiert werden 
und auf diese Weise zur Personalentwicklung beitragen“ (U Gießen 2017: 17).  

Die Erhöhung des Frauenanteils wird in einigen Konzepten zudem sowohl durch aktive Rekrutie-
rung als auch beispielsweise durch eine paritätische Besetzung der Professor*innenpositionen in 
Berufungskommissionen angestrebt.  

„Berufungsverfahren werden gemäß einem ‚Active Sourcing‘-Ansatz durch die gezielte Identifikation von 
hochqualifizierten Bewerberinnen unterstützt. Mit dem Ziel, den Anteil an Frauen unter der Professoren-
schaft zu erhöhen, werden nationale und internationale Kandidatinnen für die vakante Stelle identifiziert 
und angesprochen. Das erfolgreiche Modell der proaktiven Rekrutierung hochqualifizierter Frauen zur Be-
setzung von Professuren soll auch auf andere Führungspositionen übertragen werden. Eine Erweiterung 
des ‚Active Sourcing‘-Ansatzes für eine bedarfsorientierte Rekrutierung von internationalen Spitzenfor-
schenden sowie Personen mit erkennbar großem Potenzial in Forschung und Lehre soll mit Hilfe einer 
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proaktiven Marktanalyse und dem proaktiven Aufbau von Talentepools optimiert werden“ (RWTH Aachen 
2017: 15).  

„Laut Berufungsordnung wird beispielsweise eine paritätische Besetzung der Berufungskommissionen an-
gestrebt, denen mindestens zwei stimmberechtigte Professorinnen angehören“ (U Leipzig 2019: 34). 

Da die Mehrbelastung von Frauen durch Gremientätigkeiten selbst bereits zu einem Gleichstel-
lungsthema geworden ist, findet sich hierzu ebenfalls eine entsprechende Lösung.  

„Professorinnen der Universität Leipzig haben die Möglichkeit, zweimal jährlich zu ihrer Entlastung stu-
dentische oder wissenschaftliche Hilfskraftmittel aus einem Fonds des Professorinnen-Programms zu be-
antragen. Dies soll Mehrbelastungen auf Grund des Engagements in der akademischen Selbstverwaltung, 
der Teilnahme an Berufungsverfahren sowie in Fachkollegien kompensieren und Freiräume für innovative 
Gender-Projekte, die Einwerbung von Mitteln für neue Forschungsvorhaben und den Aufbau neuer For-
schungsbereiche schaffen“ (U Leipzig 2019: 35). 

Thematisiert wird auch die Veränderung von Denominationen, wenn keine geeigneten Kandida-
tinnen für eine ausgeschriebene Professur identifiziert werden können. 

„Ziel ist es, sicherzustellen, dass mit Blick auf die geplante Denomination und Karrierestufe auch ausrei-
chend Bewerber*innen vorhanden sind. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Bewerberinnenpool ge-
legt. Wird er unter Berücksichtigung bundesweiter Datengrundlagen als unzureichend erachtet, kann die 
Karrierestufe verändert und/oder die Denomination erweitert werden“ (U Bremen 2018: 14).  

Berücksichtigt werden in zwei Konzepten auch arbeitsrelevante Beeinträchtigungen durch Schwan-
gerschaft und Elternzeit. Hierbei geht es erstens um strukturell verankerte Unterstützung im Falle 
einer Beeinträchtigung mit Blick auf Laborarbeiten. Zweitens wird die Möglichkeit eines schnellen 
Wiedereinstiegs unmittelbar nach dem Mutterschutz gefördert. 

„Unterstützungsmöglichkeiten für Wissenschaftlerinnen, deren Forschungstätigkeiten den Umgang mit Ge-
fahrstoffen erfordern und die aufgrund der Mutterschutzbestimmungen diese Forschungstätigkeiten wäh-
rend Schwangerschaft und Stillzeit nicht persönlich durchführen können“ (U Marburg 2017: 13).  

„Im ‚Kontinuitätsprogramm für Wissenschaftlerinnen‘ werden seit 2012 Forscherinnen, die nach dem Mut-
terschutz auf ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten nicht verzichten wollen, gezielt darin unterstützt, ihre 
Kompetenzen weiter einzusetzen und ihre Karriere weiter zu verfolgen. Das aus zentralen Mitteln finan-
zierte Kontinuitätsprogramm ermöglicht somit einen ‚Einstieg ohne Ausstieg‘. Gefördert werden Wissen-
schaftlerinnen direkt nach der Mutterschutzphase mit einem Vertrag über 10 Stunden für 6 Monate. Die 
Forscherinnen bleiben weiterhin präsent und integriert in ihr Institut, das ebenfalls von der zusätzlichen 
Förderung profitiert, und können ihre Führungsverantwortung weiterhin wahrnehmen“ (U Saarland 2018: 
12).  

Unter diversity, die in 39 Konzepten als Ziel benannt wird, wird über die Gleichstellung von Frauen 
und Männern hinausgehend eine Diversität des Personals verstanden, die sich vor allem auf ethni-
sche und soziale Herkunft sowie auf Weltanschauung und sexuelle Identität bezieht. Konkret hier-
für entwickelte Maßnahmen werden – jenseits von interkulturellen Trainings – jedoch kaum be-
nannt. Die Inklusion von Menschen mit Behinderung wird in weniger als der Hälfte der Konzepte 
als Ziel benannt. Lediglich in 11 Konzepten werden hierzu Maßnahmen vor allem in Bezug auf 
Barrierefreiheit erwähnt.  

Fragen der Chancengerechtigkeit werden damit in allen Konzepten thematisiert und stellen einen 
zentralen Aspekt dar, der in der Personalentwicklung berücksichtigt werden muss. Es lassen sich 
jedoch große Unterschiede zwischen den Konzepten feststellen, die einerseits darauf basieren, wie 
konkret dieses Ziel in seinen unterschiedlichen Facetten mit spezifischen Maßnahmen unterlegt 
wird. Andererseits werden Unterschiede dahingehend deutlich, ob es sich um die gezielte (Weiter-
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)Qualifizierung von bestimmten Personengruppen handelt, die dadurch jeweils individuell ihre Kom-
petenzen verbessern und Chancen erhöhen können sollen, oder ob es um strukturelle Maßnahmen 
geht, die auf eine Veränderung der Organisation insgesamt abzielen.  

 

 

3.2.2 Nachwuchsförderung und (Personalweiter-)Qualifizierung  
 

In 34 Konzepten wird dezidiert die Gruppe des „wissenschaftlichen Nachwuchses“, die oftmals 
die Juniorprofessur miteinschließt, angesprochen und dessen Förderung konkret als Ziel von Per-
sonalentwicklung benannt. Hierzu gehört auch das Ziel der (Personalweiter-)Qualifizierung, das 
sich u.a. auf die Herstellung sehr guter Qualifizierungsbedingungen bezieht. Hierunter fallen Maß-
nahmen wie eine Verbesserung der Betreuung von Qualifikationsarbeiten oder auch die Transpa-
renz von Qualitätskriterien bspw. in der Zwischenevaluation in Tenure-Track-Verfahren sowie die 
Bereitstellung finanzieller Mittel zur Forschungsförderung, wobei in 30 Konzepten weiterhin sozi-
alversicherungsfreie Stipendien als eine mögliche Form der Finanzierung von Forschungsvorhaben 
oder Forschungsaufenthalten genannt werden. Es finden sich jedoch auch Konzepte, in denen 
explizit Stellen Vorrang vor Stipendien gegeben wird. 

„Qualifikationsvorhaben im Rahmen von Dienst- und Arbeitsverhältnissen haben Vorrang vor dem Bezug 
von Stipendien (TU Ilmenau 2017: 38). 

„Für Promovierende ist mit Blick auf ihre finanzielle Situation sowie ihre soziale Absicherung ein Arbeits-
vertrag, wenn möglich, einem reinen Promotionsstipendium vorzuziehen“ (U Frankfurt/Oder 2017: 12). 

Im Hinblick auf die wissenschaftliche Qualifizierung werden in einigen wenigen Konzepten zudem 
auch zeitliche Freiräume genannt, durch die Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase 
entlastet werden können. Dies wird einerseits in Bezug auf die Zeitanteile für die eigene Qualifi-
zierung angesprochen: 

„Für alle befristet eingestellten akademischen Mitarbeiter*innen auf Haushaltsstellen gelten die Mindest-
standards der Dienstvereinbarung. Seit deren Inkrafttreten wird bei allen Qualifikationsstellen darauf geach-
tet, dass die Tätigkeitsdarstellungen einen Mindestanteil von 40% für die eigene Qualifikation enthalten“ (U 
Frankfurt/Oder 2017: 10). 

„Für die Ausgestaltung der Qualifizierungsphase von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftlern hat die Universität in verbindlichen Leitlinien Bedingungen geschaffen […]. Unter anderem 
ist darin festgelegt, das Promovierende im Umfang von mindestens einem Drittel der jeweiligen Arbeitszeit 
Aufgaben übertragen werden sollen, die auch der Vorbereitung einer Promotion förderlich sind (33% der 
Arbeitszeit zur eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifizierung)“ (U Siegen 2017: 9). 

Die Problematik der tatsächlichen Einhaltung von vereinbarten Qualifizierungsfreiräumen wird in 
einigen dieser Konzepten jedoch auch mitbedacht: 

„Neben der strukturellen Sicherung durch die Universität ist es in der konkreten Praxis dann auch Aufgabe 
der Betreuenden bzw. der jeweiligen Institute und Arbeitsgruppen, den Postdoktorandinnen und Postdok-
toranden neben bzw. in ihrer Arbeit für das Institut oder Projekt die notwendigen Freiräume für die eigene 
Forschung zu bieten und die bestmögliche fachliche Unterstützung zukommen zu lassen. Die Universität 
trägt dafür Sorge, dass alle Beteiligten über die Möglichkeiten informiert werden, bei etwaigen Konflikten 
die entsprechenden Stellen einzuschalten, um eine produktive Arbeits- und Forschungsatmosphäre zu ge-
währleisten“ (U Koblenz-Landau 2018: 33). 

Andererseits werden in einigen wenigen Fällen auch konkrete Lösungen entwickelt, wie solche 
zeitlichen Freiräume auch geschaffen werden können. 
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„An der UdS besteht die Möglichkeit, auch Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren Forschungsfreise-
mester zu gewähren, um damit die Gelegenheit zu längeren Auslandsaufenthalten zu Forschungszwecken 
zu geben. Bei Bedarf wird in diesen Fällen das Lehrdeputat der Juniorprofessorin/des Juniorprofessors im 
Forschungsfreisemester durch Finanzierung von Lehraufträgen kompensiert“ (U Saarland 2018: 21) 

„Die Arbeitsbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs an der Universität Osnabrück werden da-
her so gestaltet, dass ausreichend Freiraum für kreatives Handeln und exzellentes Forschen, zum Beispiel 
durch Freiräume für Fellowships für Postdocs oder durch Flexibilität mit Blick auf die Terminierung von 
Lehrveranstaltungen und anderer organisatorischer Abläufe, ermöglicht wird“ (U Osnabrück 2018: 41). 

„Außerdem gilt es, den Einstieg in Arbeitszeitansparmodelle zu vollziehen, um gerade für den wissenschaft-
lichen Nachwuchs Sabbaticals ohne Beurlaubung und Einkommensminderung realisieren zu können“ (TU 
Clausthal, November 2018, S. 35: 281). 

Hierunter finden sich aber auch Vorschläge, die mit Gehaltseinbußen einhergehen. 

„Als weiteres Unterstützungsangebot für Wege in die Selbständigkeit soll die Möglichkeit einer mehrmona-
tigen, unbezahlten Beurlaubung für Postdocs geprüft werden, um dem interessierten Nachwuchs den Frei-
raum für Gründungspläne und damit für einen alternativen Karriereweg zu bieten“ (U Stuttgart 2017: 16). 

Der Großteil der in den Konzepten erwähnten Maßnahmen zielt in Form von (Weiter-)Qualifizie-
rungs- und Beratungsangeboten darauf ab, Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Nachwuchsgrup-
penleiter*innen und Juniorprofessor*innen in der Qualifizierungsphase in vielfacher Hinsicht zu 
unterstützen. Hier lässt sich in einigen Konzepten der Trend erkennen, bestehende Unterstüt-
zungseinrichtungen und -angebote, die bislang lediglich für Promovierende gedacht waren, auch 
für andere Personengruppen wie vor allem Postdoktorand*innen zu öffnen. Diese Angebote be-
treffen Fähigkeiten, die unmittelbar in der Ausübung einer wissenschaftlichen Tätigkeit benötigt 
werden. Hierzu gehören das Wissen um die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis sowie Kennt-
nisse über Gremienarbeit, Berufungstrainings und die Vermittlung von Kompetenzen in der Lehre 
oder auch in der Wissenschaftskommunikation. Mit Ausnahme der Lehre sind dies jedoch Kom-
petenzen, die in den Konzepten weniger stark betont werden, als Fähigkeiten, die sich auf Arbeits-
prozesse, die auch jenseits einer wissenschaftlichen Tätigkeit gefragt sind, und dabei insbesondere 
auf Kenntnisse in der Projekteinwerbung bzw. Projektarbeit beziehen. Angebote zur Drittmitte-
leinwerbung, zu Führungskompetenzen, zum Projekt- und Wissenschaftsmanagement, zum Selbst- 
und Zeitmanagement sowie zu Teamarbeit und Kommunikation sind in den Konzepten wesentlich 
häufiger vertreten.  

Diese Fähigkeiten sind in der Wissenschaft – nicht zuletzt vor dem Hintergrund steigender Dritt-
mittelzahlen – wichtig. In den Konzepten wird jedoch an jenen Stellen, an denen Qualifizierungs- 
und Beratungsangebote nicht näher ausdifferenziert werden, sondern lediglich allgemein über Un-
terstützungsangebote gesprochen wird, deutlich, dass die Qualifizierungs- und Beratungsangebote 
nicht nur dazu gedacht sind, auf eine wissenschaftliche Karriere vorzubereiten, sondern auch da-
rauf abzielen, Wissenschaftler*innen für außerwissenschaftliche Tätigkeiten zu qualifizieren. In 36 
Konzepten wird allgemein von Maßnahmen gesprochen, die der außerwissenschaftlichen Qualifi-
zierung dienen sollen. In 40 Konzepten geht es jeweils um die Qualifizierung sowohl für inner- als 
auch für außerwissenschaftliche Karrierewege. Hieran zeigt sich erneut, dass die Personalentwick-
lung des befristeten wissenschaftlichen Personals nicht allein als Entwicklung für die Wissenschaft 
gedacht ist, sondern auch als Entwicklung für außerwissenschaftliche Bereiche verstanden und 
konzipiert wird (siehe Kap. 3.2.3). Auch die Erwähnung von Praktika und Hospitationen in 16 
Konzepten verdeutlicht dies. Beratungsangebote wie Coaching und Mentoring sowie zur Karrie-
replanung, die in allen Konzepten und oftmals in unmittelbarem Zusammenhang zueinander ge-
nannt werden, unterstreichen noch zusätzlich, dass die Qualifizierung und Beratung hinsichtlich 
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unterschiedlicher Karrierewege inner- und außerhalb der Wissenschaft ein zentrales Anliegen von 
Personalentwicklung in der Wissenschaft ist.  

Hierbei fällt auf, dass sich die Orientierung auf außerwissenschaftliche Karrierewege nicht allein 
auf Promovierende bezieht, die am Anfang einer wissenschaftlichen Qualifizierung stehen. Auch 
in den weiterführenden Karrierephasen werden Postdoktorand*innen und sogar Juniorprofes-
sor*innen als Zielgruppe für solche Maßnahmen genannt. Daran wird deutlich, dass eine Karriere 
außerhalb der Wissenschaft auch noch für Personal in Erwägung gezogen wird, das bereits seit 
Jahren in der Wissenschaft arbeitet. 

„Insbesondere der Gruppe der Postdoktorandinnen und Postdoktoranden soll angesichts der stagnierenden 
oder sogar rückläufigen Zahl an strukturell abgesicherten unbefristeten Stellen rechtzeitig Reflexionsmög-
lichkeiten geboten werden, um in Kenntnis der Chancen und Risiken eine begründete Entscheidung über 
den Verbleib im Wissenschaftssystem treffen zu können“ (FU Berlin 2018: 26) 

„Mit dem Programm ‚Karriere konkret‘ werden Juniorprofessorinnen, Postdoktorandinnen und Doktoran-
dinnen bei der Umsetzung konkreter Karriereschritte in beruflichen Übergangsphasen innerhalb und au-
ßerhalb der Wissenschaft unterstützt (z.B. individuelle Einzelcoachings zur Vorbereitung von Bewerbungs- 
und Berufungsverfahren)“ (U Osnabrück 2018: 55). 

„Die Unterstützung in der Karriereentwicklung für fortgeschrittene Postdocs, Nachwuchsgruppenleiter_in-
nen und Professuren mit Tenure-Track erfordert aufgrund des bereits fortgeschrittenen Karrierestatus in-
nerhalb der Wissenschaft, der damit einhergehenden fachlichen und beruflichen Spezialisierung und des 
gehobenen Einstiegslevels bei einer möglichen beruflichen Orientierung außerhalb der Wissenschaft, eine 
noch stärker individualisierte Beratungsleistung“ (U Bielefeld 2017: 16). 

„Spätestens nach dem dritten Jahr, wenn das Tenure-Verfahren ansteht, werden, falls nötig, auch konkrete 
Optionen für alternative Karrierewege (z.B. im Aufgabenfeld Management mit exemplarischen Angeboten 
zu Wissenschafts- oder Projektmanagement, Führung, Öffentlichkeitsarbeit oder Beratung in Studium und 
Lehre) besprochen“ (U Wuppertal 2017: 13). 

Zusätzlich dazu verdeutlichen auch Ziele wie Lebenslanges Lernen und Individuelle Potenziale 
fördern, dass unter Qualifizierung nicht allein eine wissenschaftliche Qualifizierung verstanden 
wird. Diese Ziele weisen als gängige Elemente einer „klassischen“ Personalentwicklung darauf hin, 
dass auch weitere Adressat*innen wie Dauerstelleninhaber*innen bzw. auch Verwaltungsange-
stellte hierdurch angesprochen werden sollen. Qualifizierung meint dabei nicht allein die wissen-
schaftliche Qualifizierung, sondern auch die Herstellung einer generell bestehenden permanenten 
Möglichkeit zur Weiterqualifizierung als Kernstück von Personalentwicklung.  

„Lebenslanges Lernen ist keine Redensart, sondern gelebte und notwendige Realität für die wissenschaftli-
chen und wissenschaftsunterstützenden Beschäftigten der Freien Universität Berlin“ (FU Berlin 2018: 17). 

„Im Sinne lebenslangen Lernens begreift die Philipps-Universität die Aus-, Fort- und Weiterbildung ihres 
wissenschaftlich qualifizierten Personals in allen Karrierestufen und für alle Karrierewege – wissenschaftli-
che und nichtwissenschaftliche – als gesamtuniversitäre Aufgabe, deren Umsetzung allen Personen mit Füh-
rungsverantwortung obliegt. Sie ermöglicht ihren Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftlern eine strukturierte – nicht standardisierte – (Weiter-)Qualifizierung, die fachliche und außerfachli-
che Elemente umfasst“ (U Marburg 2017: 2). 

„Die TU Berlin legt großen Wert auf die individuelle und bedarfsgerechte Förderung auf allen Karriere-
stufen. Viele dieser Qualifizierungsangebote sind daher für alle Mitglieder der TU Berlin offen. […] Zudem 
wird das dauerhaft beschäftigte wissenschaftliche Personal der TU Berlin dabei unterstützt, im Sinne „le-
benslangen Lernens“ in allen Bereichen des akademischen und universitären Alltags kontinuierlich Weiter-
bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen wahrnehmen zu können, speziell auch in praktischen Bereichen 
wie der Verwaltung, Lehrorganisation, Forschungsadministration oder der Digitalisierung. Ziel hierbei ist 
die Befähigung der Beschäftigten, allen aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Arbeitswelt an einer 
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Universität kompetent und im Einklang mit einer hohen Arbeitszufriedenheit begegnen zu können“ (TU 
Berlin Dezember 2018: 7). 

Darüber hinaus ist auffällig, dass in vielen Konzepten Unterstützungsangebote zentraler Einrich-
tungen – wie beispielsweise in 23 Konzepten Sprachkurse in Sprachenzentren, aber auch Angebote 
aus den Bibliotheken oder dem IT-Service (die hier nicht zusätzlich kodiert wurden) – als Qualifi-
zierungsangebote im Rahmen von Personalentwicklung in der Wissenschaft aufgeführt werden. 
Hier stellt sich die Frage nach den Grenzen dessen, was als Personalentwicklung verstanden wer-
den kann, und dessen, was notwendigerweise zu einem funktionierenden Arbeitsumfeld dazuge-
hört.  

 

 

3.2.3 Planbare und transparente Karrierewege und (Personalweiter-)Qualifizierung 
 

In Kapitel 3.1.1 wurde bereits auf die unterschiedlichen Phasen von Personalgewinnung, Personal-
einarbeitung, Personalweiterqualifizierung und Personalaustritt eingegangen, in denen jeweils Per-
sonalentwicklung stattfindet. Während sich Personalgewinnung und -einarbeitung auf die Attrak-
tivität und Bindung an die Organisation beziehen, wird bei einem genaueren Blick auf die Frage 
der Weiterqualifizierung des Personals – wie bereits in Kapitel 3.2.2 angesprochen – deutlich, dass 
sich diese nicht allein auf die aktuelle Hochschule oder auch nur auf die Wissenschaft insgesamt 
bezieht. Vielmehr wird hier ein zentrales Problem erkennbar, vor dem Personalentwicklung in der 
Wissenschaft steht. In einigen Konzepten wird diskutiert, inwieweit für eine Vielzahl von Wissen-
schaftler*innen der Verbleib an der jeweiligen Hochschule oder auch in der Wissenschaft insgesamt 
überhaupt möglich ist. Hieran wird deutlich, dass es bei Personalentwicklung in der Wissenschaft 
nicht allein darum geht, sehr gutes Personal zu rekrutieren und zu qualifizieren. Vielmehr zeigt sich 
in den Konzepten, dass es auch um die Frage geht, wie damit umzugehen sei, dass einerseits eine 
steigende Anzahl an Wissenschaftler*innen sowohl im Interesse sehr guter Forschung und Lehre 
qualifiziert als auch beispielsweise zur Durchführung der stetig wachsenden Fülle an eingeworbe-
nen Drittmittelprojekten benötigt wird, andererseits jedoch die überwiegende Mehrheit von Pro-
movierenden, aber insbesondere auch von Postdoktorand*innen bislang keine Chance auf eine 
dauerhafte Perspektive weder an der jeweiligen Hochschule noch in der Wissenschaft insgesamt 
erhalten wird. 

„Exzellenz in Forschung, und zunehmend auch in der Lehre, ist nur durch eine strategische Profilbildung 
von Universitäten und durch die kompetitive Einwerbung von projektorientierten externen Mitteln (Dritt-
mittel, Sondermittel) erreichbar. Dies erhöht den Bedarf von Universitäten an sehr guten Nachwuchswis-
senschaftler_innen, ohne dass zugleich die Anzahl an Dauerstellen entsprechend erhöht werden kann. […] 
Wie lange schon bekannt, hat nur ein kleiner Anteil der Promovend_innen die Chance auf eine Professur 
oder einen sonstigen dauerhaften Verbleib als Wissenschaftler_in an einer Universität oder einer außeruni-
versitären Forschungseinrichtung. Bei steigender Anzahl an Promotionen, in Folge einer stetig steigenden 
Zahl an Studienabschlüssen und begünstigt durch den genannten Bedarf an Nachwuchswissenschaftler_in-
nen, wird sich diese Situation weiter verschärfen“ (U Bielefeld 2017: 3). 

„Bei der Entwicklung transparenter Karrierewege für den wissenschaftlichen Nachwuchs nach der Promo-
tion ist zu berücksichtigen, dass maximal 20% der Promovierenden in Deutschland in der Wissenschaft 
verbleiben und davon wiederum maximal 5% tatsächlich eine Professur erhalten. In der Regel fällt erst am 
Ende der Promotionsphase die Entscheidung für oder gegen einen akademischen Karriereweg“ (RWTH 
Aachen 2017: 8). 
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„Eine der zentralen Herausforderungen der Personalentwicklung im wissenschaftlichen Bereich erwächst 
aus der Tatsache, dass eine über die vergangenen Jahre kontinuierlich gestiegene Anzahl an Wissenschaftle-
rInnen auf Qualifizierungsstellen einer bundesweit annähernd gleichgebliebenen Zahl an Professuren und 
Dauerstellen für wissenschaftliche MitarbeiterInnen gegenübersteht. Da W2- und W3-Professuren durch-
schnittlich erst im fünften Lebensjahrzehnt besetzt werden, erweist sich das Karriereziel Professur oftmals 
erst spät als Sackgasse“ (U Würzburg 2017: 4). 

Dementsprechend wird Personalentwicklung in der Wissenschaft von einigen Hochschulen als be-
sondere Herausforderung benannt, die sich deutlich von Personalentwicklung in Organisationen 
mit einem überwiegenden Anteil an Dauerstellen unterscheidet, weil das eigene Personal mehrheit-
lich nicht an der eigenen Einrichtung oder überhaupt in der Wissenschaft verbleibt.  

„Für die Personalentwicklung an einer Universität besteht besonders bezogen auf den wissenschaftlichen 
Nachwuchs daher die spezifische Aufgabe, überwiegend nicht für Tätigkeiten an der eigenen Hochschule 
zu qualifizieren, sondern dafür zu sorgen, dass die im wissenschaftlichen Bereich befristet Beschäftigten auf 
dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Diese Perspektive unterscheidet Per-
sonalentwicklung an einer Hochschule deutlich von der eines Unternehmens der „freien Wirtschaft“ und 
anderen Einrichtungen des öffentlichen Sektors (z. B. Kommunen) und muss entsprechend berücksichtigt 
werden“ (U Duisburg-Essen 2017: 13). 

„Die Mehrheit der Beschäftigten der Universität Leipzig ist in Forschung und Lehre tätig. Für einen Großteil 
von ihnen greift damit ›klassische Personalentwicklung‹, die auf die systematische Förderung und Weiter-
entwicklung der Kompetenzen von Beschäftigten innerhalb einer Organisation abzielt, nur bedingt. Im 
Wissenschaftssystem werden in den seltensten Fällen die Karrierephasen an derselben Einrichtung durch-
laufen. […] Personalentwicklung an der Universität Leipzig bedeutet daher nicht automatisch Personalent-
wicklung für die (eigene) Universität“ (U Leipzig 2019: 21). 

„Die hinsichtlich des wissenschaftlichen Nachwuchses existierenden Herausforderungen stellen spezifische 
Anforderungen bezüglich der wissenschaftlichen Qualifizierung und deren Qualitätssicherung an die Per-
sonalentwicklung. Die unterschiedlichen Qualifizierungsphasen, die befristete Beschäftigung sowie der häu-
fige Wechsel der Wissenschaftseinrichtung beim Wechsel des Qualifikationsniveaus sind relevante Einfluss-
größen“ (U Osnabrück 2018: 8). 

Vor diesem Hintergrund finden sich in ausnahmslos allen untersuchten Konzepten Maßnahmen, 
die dazu dienen sollen, auf Karrierewege jenseits der eigenen Organisation vorzubereiten. Perso-
nalentwicklung in der Wissenschaft wird dabei in 14 Konzepten erstens als Qualifizierung für andere 
Wissenschaftsorganisationen verstanden. 

„Wissenschaft lebt von Austausch und Mobilität. Innovative Ideen und Konzepte entstehen vor allem durch 
das Kennenlernen neuer Herangehensweisen und Methoden. Es ist daher Teil der wissenschaftlichen Qua-
lifikationsphase bzw. der wissenschaftlichen Karrierewege, die Institutionen beim Durchlaufen der Qualifi-
kationsstufen zu wechseln. Dies bedeutet, dass wissenschaftliche Personalentwicklung immer auch Perso-
nalentwicklung für andere Institutionen ist“ (Charité 2019: 41). 

„Grundsätzlich sind die Befristung wie auch der Wechsel von einer Einrichtung zur nächsten konstituie-
rende Elemente des Systems der wissenschaftlichen Qualifizierung“ (FU Berlin 2018: 23). 

„Mit Blick auf die Besonderheit einer akademischen Personalentwicklung, die ihr Personal überwiegend 
nicht für Tätigkeiten an der eigenen Hochschule qualifiziert, trägt die Leuphana Sorge dafür, dass die Maß-
nahmen sich danach ausrichten, (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei zu unter-
stützen, ihre akademische Karriere national und international anschlussfähig, planen und vorbereiten zu 
können“ (U Lüneburg 2018: 4).  

„Wir bereiten Sie darauf vor, Ihre Talente bei der Bewerbung an einer anderen Hochschule von der besten 
Seite zu zeigen“ (TU Braunschweig 2019: 31).  
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Zweitens werden in 13 Konzepten das Wissenschaftsmanagement und der dortige Bedarf an wissen-
schaftlich qualifiziertem Personal als Karriereweg für Wissenschaftler*innen benannt.   

„Promovierte Personen mit Wissenschaftserfahrung und Kenntnissen in der Projektverwaltung, die jedoch 
gleichzeitig Kompetenzen in der Organisationsentwicklung und Personalführung sowie betriebswirtschaft-
liches Verständnis aufweisen, können den Karriereweg Science Manager einschlagen“ (RWTH Aachen 
2017: 11f.). 

„Neben den bereits in R1 genannten alternativen Karrierewegen ist gerade für diese Zielgruppe, die vertiefte 
Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb gesammelt hat, auch eine Tätigkeit im Wissenschaftsmanagement be-
sonders relevant“ (U Würzburg 2017: 8). 

„Erhöhter Wettbewerb, größere Autonomie und zunehmende Internationalisierung haben im Hochschul-
system zur Herausbildung zahlreicher neuer Aufgaben im Wissenschaftsmanagement geführt. Die entspre-
chenden Stellen bieten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern attraktive Betäti-
gungsfelder an Hochschulen und Forschungseinrichtungen“ (U Stuttgart 2017: 14). 

„Universitäten sind Expertenorganisationen. Sie bieten in vielen Feldern, und zwar auch jenseits der wis-
senschaftlichen Kernbereiche in den unterstützenden und strategischen Feldern, Aufgabenzuschnitte mit 
einem vergleichsweise hohen Grad an Erkenntnisgewinn, Handlungsautonomie und Selbstständigkeit. Man-
che Besonderheiten der wissenschaftlichen Karriere können hierdurch aufgewogen werden“ (U Kassel 
2017: 24). 

„Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe bietet für das wissenschaftliche Personal ergänzend zum Karrie-
reziel Professur weitere Karriereziele an. Je nach Qualifikationsniveau und persönlichem Karriereziel stehen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ab der Promotions-Phase verschiedene Karrierewege offen. 
Diese erschließen folgende vier Tätigkeitsbereiche:   
- Professur   
- Wissenschaftlicher Dienst   
- Wissenschaftsmanagement   
- Tätigkeit außerhalb des Hochschulbereichs“ (PH Karlsruhe 2018: 3). 

Drittens wird Personalentwicklung in der Wissenschaft in 32 Konzepten auch explizit als Entwick-
lung des wissenschaftlichen Personals für Positionen in Wirtschaft und Gesellschaft verstanden. Argu-
mentiert wird hier mit einem Auftrag zur Qualifizierung von sehr gut ausgebildeten „Fachkräften“ 
und „Führungskräften“ für außerwissenschaftliche Bereiche. Dies wird in einem Konzept sogar als 
Förderung der „Employability“ von Doktorand*innen und Postdoktorand*innen bezeichnet.  

„Die Universität bildet damit nicht nur hervorragende Expertinnen und Experten in ihrem Wissensgebiet 
aus, sondern auch global und integrativ denkende sowie verantwortlich handelnde Persönlichkeiten für Wis-
senschaft, Wirtschaft und Gesellschaft“ (U Stuttgart: 2). 

„Durch Angebote von Beratungen, Coaching, Mentoring und Training sowie von Informations- und Netz-
werkveranstaltungen wird die Karriereentwicklung aller Personen, die in einem erweiterten Sinn als Personal 
der Universität aufgefasst werden, gefördert. […] Damit wollen wir […] den wissenschaftlichen Nachwuchs 
auch auf Aufgaben außerhalb der OVGU und der Hochschullandschaft vorbereiten und damit zur Siche-
rung der Fachkräfte für die Region beitragen“ (U Magdeburg 2017: ii). 

„Die weit überwiegende Mehrheit der Promovierten findet eine berufliche Karriere außerhalb der Hoch-
schulen. Das entspricht dem Auftrag der Universitäten, wissenschaftlichen Nachwuchs für weite Bereiche 
der Gesellschaft auszubilden“ (U Greifswald 2017: 9). 

„Ziel ist es, Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler für eine erfolgreiche Übernahme von 
Führungsverantwortung in Wissenschaft, Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Tätigkeitsfeldern vor-
zubereiten und die sogenannte Employability zu stärken“ (U Osnabrück 2018: 31). 
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Damit wird zwar in 36 Konzepten das Ziel von planbaren und transparenten Karrierewegen ange-
geben. Der Fokus muss sich hier jedoch auf die Frage nach dem Verständnis der Übergänge rich-
ten, die in 28 Konzepten explizit angesprochen werden. In der Gesamtschau wird deutlich, dass 
diese Übergänge sich nicht allein auf die wissenschaftlichen Karrierestufen beziehen oder auf den 
Wechsel in andere wissenschaftliche Einrichtungen, sondern zu gleichen Teilen auch auf den Über-
gang von der Wissenschaft in außerwissenschaftliche Bereiche. Nur sieben Konzepte benennen 
auch die Durchlässigkeit zwischen den unterschiedlichen Sektoren.  

„Die Gestaltung von planbaren Karrierewegen für den wissenschaftlichen Nachwuchs gehört zu den Kern-
aufgaben der Personalentwicklung am KIT. Dabei sind eine frühzeitige Rekrutierung und Förderung gleich-
ermaßen wichtig wie die Schaffung von flexiblen Übergängen sowohl vom KIT nach außen in die Privat-
wirtschaft oder andere wissenschaftliche Institutionen als auch die Option auf eine Rückkehr ans KIT“ 
(KIT 2017: 17). 

„Die TU Clausthal fördert die Durchlässigkeit und Mobilität zwischen den universitären und außeruniver-
sitären Berufswegen. Schnittstellen und Übergangsmöglichkeiten werden systematisch aufgezeigt, konkrete 
Übergänge gezielt unterstützt. Dabei werden sowohl die Übergänge zu anderen Universitäten, Hochschulen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen, zur Industrie und freien Wirtschaft, zum öffentlichen Sektor und in 
die Existenzgründung offen gehalten als auch die Wege in die Universität zurück“ (TU Clausthal 2018: 24). 

„Die innerakademischen Karrierewege sind grundsätzlich durchlässig, d. h. ein Wechsel von der wissen-
schaftlichen Laufbahn in die Wissenschaftsadministration ist ebenso möglich wie – in manchen Bereichen 
– aus dem Wissenschaftsmanagement in die Forschung. Die zweite Option wird jedoch bislang eher selten 
genutzt“ (U Freiburg 2018: 9). 

In den Konzepten zeigt sich jedoch auch, dass Übergänge in außerwissenschaftliche Bereiche nicht 
nur als weitere Möglichkeit für interessierte Wissenschaftler*innen, sondern auch als Ausweg aus 
der begrenzten Stellensituation in der Wissenschaft betrachtet werden. „Transparente und planbare 
Karrierewege“, wie sie in der Verwaltungsvereinbarung des TT-Programms gefordert wurden, wer-
den hier dementsprechend weniger innerhalb der Wissenschaft gesehen und konzipiert. Stattdessen 
wird durch die Personalentwicklung transparent gemacht, dass es jenseits der Wissenschaft auch 
noch andere Karrierewege gibt, mit denen geplant werden sollte. 

„Die hohe Konkurrenz zahlreicher BewerberInnen um wenige Stellen sorgt für mehr Wettbewerb an den 
Universitäten, erfordert aber angesichts des im System angelegten Überhangs von wissenschaftlichem Nach-
wuchs die Entwicklung transparenter Strategien für den Wechsel in alternative Karrieren an der Universität 
sowie in Wirtschaft, Verwaltung, Kultur und Bildung“ (U Würzburg 2017: 4). 

„Damit trägt die Universität dem Umstand Rechnung, dass der großen Zahl akademisch hochqualifizierter 
junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine deutlich geringere Zahl an zu besetzenden Professu-
ren gegenübersteht. Zudem müssen diejenigen, die eine Professur anstreben, im deutschen Wissenschafts-
system bisher in der Regel lange Qualifizierungsphasen in befristeten Beschäftigungsverhältnissen bei unsi-
cheren Erfolgsaussichten in Kauf nehmen. Es ist daher für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler wichtig, während dieser Qualifizierungsphasen von Zeit zu Zeit wieder neu kritisch 
zu prüfen, ob andere Karriereperspektiven den eigenen Interessen und Lebensplanungen besser gerecht 
werden als das Ziel einer Professur. Dabei ist bekannt, dass sich mit zunehmenden Qualifizierungszeiten 
nach der Promotion das Feld für berufliche Tätigkeiten einengt (im Sinne einer Überqualifizierung)“ (U 
Marburg 2017: 4f.). 

„Da nicht alle Nachwuchswissenschaftler/-innen auf einer Dauerstelle im Wissenschaftsbereich verstetigt 
werden können, legt die KU besonderen Wert darauf, ihre Nachwuchswissenschaftler/-innen an den Über-
gängen zwischen den Qualifikationsstufen durch Beratung und gezielte Veranstaltungsformate zu unterstüt-
zen, um ggf. auch Wege aus dem Wissenschaftssystem in andere Tätigkeitsfelder zu ermöglichen“ (KU 
Eichstätt-Ingolstadt 2018: 6). 
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„Diese Umstände begründen einen notwendigen Paradigmenwechsel in der Hochschulpolitik und in der 
Personalentwicklung für Wissenschaftler_innen an der Universität Bielefeld. Bislang lag der Fokus der Per-
sonalentwicklung vor allem auf Karrierewegen innerhalb des wissenschaftlichen Bereichs. Da jedoch ein 
Großteil der befristet beschäftigten Promovierenden und Postdocs nur geringe Chancen auf einen dauer-
haften Verbleib im Wissenschaftssystem hat, wird das aktualisierte Personalentwicklungskonzept Karriere-
optionen sowohl in der Wissenschaft als auch in Wirtschaft und Gesellschaft verstärkt in den Blick nehmen 
und die Übergänge in solche Karrierewege unterstützen“ (U Bielefeld 2017: 3). 

Personalentwicklung in der Wissenschaft wird damit dadurch begründet, dass einerseits sehr gutes 
Personal für sehr gute Forschung und Lehre gebraucht wird, andererseits jedoch zu wenig Ver-
bleibsmöglichkeiten in der Wissenschaft gegeben sind, um tatsächlich jeder Wissenschaftlerin eine 
Weiterbeschäftigung in der Wissenschaft zu ermöglichen. Die Hochschulen betrachten es demen-
sprechend als eine Kernaufgabe von Personalentwicklung in der Wissenschaft nicht nur eine Per-
sonalentwicklung für die Wissenschaft, sondern auch für Funktionen im Wissenschaftsmanagement 
sowie in Wirtschaft und Gesellschaft zu betreiben.  

Im Gegensatz zur Vorbereitung auf außeruniversitäre Karrierewege sind dagegen Überlegungen 
weitaus weniger ausgeprägt, vor welche Probleme die hohe Personalfluktuation sowohl die davon 
betroffenen Wissenschaftler*innen als auch die Hochschule selbst stellt. Dabei wird einerseits die 
mentale Belastung des befristeten wissenschaftlichen Personals genannt. Andererseits wird der 
kontinuierliche Abfluss von qualifiziertem Personal und Organisationswissen angesprochen.  

„Postdocs befinden sich in einer Karrierephase, in der eine Entscheidung für eine wissenschaftliche Karriere 
oder eine andere außer- bzw. inneruniversitäre Karriere getroffen werden muss.  Erschwerend kommt 
hinzu, dass der oft anvisierte Karriereweg hin zur Professur mit vielerlei Unsicherheiten behaftet ist. Um 
den erlebten Stress in Bezug auf die eigene Karriereplanung zu mindern, baut die JLU Weiterbildungsange-
bote zum Umgang mit Jobunsicherheit und Aufbau von Career-Management-Kompetenzen sowie indivi-
duelle Beratungsangebote weiter aus“ (U Gießen 2017: 37). 

„Eine stetige Differenzierung in der Wahrnehmung dieses Aufgabenspektrums zeigt sich in der verstärkten 
Nachfrage. Gleichwohl sind viele dieser Positionen durch ihre projektbezogene Finanzierung nur befristet 
besetzt. Als Konsequenz dieser Befristung steht das in diesem Bereich entwickelte und vorhandene Poten-
zial der RUB bisher nicht dauerhaft zur Verfügung. Für die Universität als Gesamtorganisation ist dies kein 
effektives Modell. Es führt regelmäßig zu einem hohen Aufwand für befristete Personalauswahl und -ein-
arbeitung oder zu problematischen Kettenverträgen, die eine Lebensplanung erschweren. Befristet Beschäf-
tigte müssen sich zwangsläufig innerhalb der Tätigkeit mit beruflichen Veränderungen befassen und verlas-
sen die Universität ggf. vor Vertragsende, was wiederum Schwierigkeiten für die Organisationseinheiten mit 
sich bringt. Zugleich erfordern die Tätigkeiten eine hohe Professionalität und Kenntnis des Hochschulsys-
tems und seiner Besonderheiten, gerade an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Administration. 
Befristet Beschäftigte sind häufig am Ende ihrer vertraglichen Arbeitszeit mit einem hohen Wissen ausge-
stattet, das mit ihrem Ausscheiden verloren geht. (U Bochum 2017: 15f.) 

In den Konzepten zeigt sich damit deutlich, dass die Forderung nach planbaren und transparenten 
Karrierewegen von allen Hochschulen aufgegriffen wurde. Man ist sich zudem dessen bewusst, 
dass ein Großteil des wissenschaftlichen Personals nicht an der eigenen Einrichtung oder auch 
insgesamt in der Wissenschaft verbleiben wird. Dies wird in einigen Konzepten als gewollt und 
notwendig interpretiert. Personal- und Organisationsinteressen werden hier von vornherein als 
nicht deckungsgleich verstanden. In anderen Konzepten wird die fehlende Perspektive jedoch als 
Problem – sowohl für die Wissenschaftler*innen als auch für die jeweilige Hochschule – dargestellt. 
Planbarkeit und Transparenz wird vor diesem Hintergrund erstens versucht, durch individuelle 
Fördermöglichkeiten herzustellen, indem Wissenschaftler*innen durch Beratungs- und Qualifizie-
rungsangebote in die Lage versetzt werden sollen, sich ihren Karriereweg selbst bestmöglich ebnen 
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zu können. Zweitens wird darunter eine Aufklärung über die begrenzten Karrieremöglichkeiten in 
der Wissenschaft verstanden, die gepaart ist mit Qualifizierungs- und Beratungsangeboten für Ar-
beitsfelder außerhalb der Wissenschaft.  

Neben den individuellen Beratungs- und Qualifizierungsangeboten finden sich jedoch auch struk-
turelle Überlegungen dazu, wie Planbarkeit und Transparenz hergestellt werden können. Ange-
sprochen werden hier erstens die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, die durch angemessene 
Befristungszeiträume zumindest eine Planbarkeit der Qualifizierung ermöglichen sollen. Zweitens 
finden sich in einigen Konzepten auch konkrete Überlegungen zu Dauerstellenkonzepten, die das 
Organisationsinteresse an einer qualifizierten Erfüllung von Daueraufgaben mit der langfristigen 
Planbarkeit für das wissenschaftliche Personal durch Dauerstellen zusammenbringen. Auf diese 
beiden Aspekte wird im Folgenden näher eingegangen.  

 

 

3.2.4 Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und Arbeitszufriedenheit 
 

In 37 Konzepten wird nicht nur die individuelle Karriereplanung und Weiterqualifizierung ange-
sprochen. Mit der Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen als Ziel von Perso-
nalentwicklung werden auch strukturelle Ansatzpunkte erwähnt, die Veränderungen der Organisa-
tion betreffen und sich dadurch auch unmittelbar auf das Personal auswirken. Dabei wird in einigen 
Konzepten auch ein notwendiges Zusammenspiel von auf die individuelle Wissenschaftlerin bezo-
gene Weiterqualifizierungs- und auf die Organisation bezogenen strukturellen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen betont. 

„Das vorliegende Konzept versteht sich explizit als Struktur- und Personalentwicklungskonzept. Um eine 
erfolgreiche Entwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses ermöglichen zu können, bedarf es sowohl 
struktureller als auch personalentwicklerischer Maßnahmen im engeren Sinne. Daher umfassen die Hand-
lungsfelder dieses Konzeptes ebenso den Aufbau transparenter und verbindlicher Beschäftigungsbedingun-
gen im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses wie Maßnahmen der Weiterbildung und Karrierebe-
gleitung“ (U Frankfurt/Oder 2017: 2). 

„Im Zusammenwirken mit der Organisationsentwicklung zielt die Personalentwicklung auf hochschulweit 
gute Arbeitsbedingungen und unterstützt die individuelle Weiterentwicklung im Rahmen bestehender Be-
schäftigungsverhältnisse und die Erweiterung beruflicher Perspektiven“ (U Duisburg-Essen 2017: 7). 

 

 

3.2.4.1 Ausgestaltung von Stellen und Verträgen 
 

Dies erfolgt in 27 Konzepten erstens mit Blick auf die Ausgestaltung von Stellen und Verträgen 
sowie in 25 Konzepten auf flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortmodelle. Hierbei wird auch die im 
TT-Programm geforderte Herstellung der Planbarkeit und Transparenz von Karrierewegen wieder 
aufgegriffen.  

„Im Bereich der Qualifizierungsstellen gilt es dabei zum einen transparente und verlässliche Rahmenbedin-
gungen für verschiedene Qualifizierungsphasen zu etablieren und Nachwuchskräften unter anderem durch 
angemessene Vertragslaufzeiten ein förderliches Umfeld für die Erbringung der entsprechenden Leistungen 
zu bieten“ (U Würzburg 2017: 4). 
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„Neben den individuellen Weiterbildungs- und Beratungsangeboten zur Unterstützung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses sind durch verschiedene Maßnahmen die strukturellen Rahmenbedingungen für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler verbessert worden, indem eine höhere arbeits-
vertragliche Sicherheit für die verschiedenen Karriereabschnitte erreicht und die Transparenz und Quali-
tätssicherung der im Nachwuchsbereich relevanten Personalverfahren erhöht wurde“ (U Marburg 2017: 7). 

„Zur Gewährleistung von Transparenz und Planbarkeit der Karrierewege verpflichtet sich die Universität 
Stuttgart unter Berücksichtigung der Ansprüche der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftler, der Fakultäten sowie der Drittmittelgeber und Förderinstitutionen […] zu einem verantwort-
lichen Umgang mit Befristungen, der die spezifischen Qualifikations- und Orientierungsphasen des wissen-
schaftlichen Nachwuchses sowie Besonderheiten aufgrund von Familienaufgaben angemessen berücksich-
tigt.“ (U Stuttgart 2017: 5f.).  

Dabei ist die Interpretation der Verbesserungen sowie das Bewusstsein in Bezug auf die eigenen 
Möglichkeiten unterschiedlich ausgeprägt. Insgesamt werden längere Vertragslaufzeiten sowohl für 
Qualifizierungs- als auch für Projektstellen angestrebt. Drei Jahre sind für Qualifizierungsstellen in 
der Mehrzahl der Fälle jedoch das Maximum – auch wenn in einigen Konzepten noch Verlänge-
rungsmöglichkeiten genannt werden.  

„Die Charité unterstützt bewusst befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Für diese Gruppe von Beschäftigten sind die Qualifikationsziele, angemessene Qualifikationszeiten und eine 
adäquate Forderung individuell zu vereinbaren. Die Charité sieht vor, dass im Regelfall die aus Landesmit-
teln finanzierten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Ziel der Qualifizierung nach 
§ 2 Abs. 1 WissZeitVG mit einer Vertragslaufzeit von mindestens drei Jahren im Erstvertrag beschäftigt 
werden“ (Charité 2019: 11). 

„Die beschlossenen Regelungen zielen insbesondere darauf, die Vertragsdauer an die Dauer des zu bearbei-
tenden Forschungsprojekts oder der individuellen Qualifikationsvorhaben anzupassen. Verträge von Post-
doktorand/innen, die eine Qualifizierung auf eine Professur anstreben, haben seither eine Laufzeit von 
mindestens zwei Jahren und sind in der Regel als Beschäftigungsverhältnisse in Vollzeit angelegt“ (U Bo-
chum 2017: 17). 

„Die JLU möchte ihren Promovierenden durchgängig eine mittelfristige Planbarkeit ihres wissenschaftli-
chen Arbeitens ermöglichen. Zu diesem Zweck hat sie bereits lange vor der Novelle des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes die sogenannte „3+2 Jahre“-Vertragsregelung eingeführt. Hierbei erhalten Promovierende 
in der Regel dreijährige Arbeitsverträge mit einer zweijährigen Verlängerungsoption bei Bedarf“ (U Gießen 
2017: 27). 

„Einer ‚Selbstverpflichtung zur verlässlichen Ausgestaltung von befristeten Arbeitsverträgen‘ zufolge soll 
die Mindestdauer von Erstarbeitsverträgen (vor und nach der Promotion) in der Regel zwei Jahre betragen. 
Die Befristung sollte sich grundsätzlich an der Erreichung des vereinbarten Qualifikationszieles orientieren“ 
(U Greifswald 2017: 8).  

„Grundsätzlich wird promovierten Wissenschaftler_innen eine Vollbeschäftigung angeboten. Erstverträge 
mit dem Ziel der Habilitation oder Habilitationsäquivalenz sollen mit einer Mindestlaufzeit von drei Jahren 
abgeschlossen werden. Dies entspricht der Vertragslaufzeit von Erstverträgen für Juniorprofessuren. Die 
Laufzeit eines Folgevertrages als wissenschaftliche/r Mitarbeiter_in richtet sich nach den gesetzlichen Vor-
gaben und berücksichtigt einen vereinbarten Karriereplan“ (U Leipzig 2019: 13f.). 

Nur in wenigen Fällen wird eine Ausschöpfung der möglichen Höchstbefristungsdauer angestrebt, 
ohne dass jedoch explizit von 6+6 bzw. in der Medizin von 6+9 Jahren gesprochen wird.  

„Für den wissenschaftlichen Nachwuchs, der in befristeten Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen seiner 
Qualifikationsphasen tätig ist, ist es besonders wichtig, hinsichtlich der Vertragslaufzeiten verlässliche Be-
dingungen zu haben. Die TU Clausthal sichert daher in der Regel für den auf Landesstellen beschäftigten 
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wissenschaftlichen Nachwuchs eine Beschäftigungsdauer über die nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
(WissZeitVG) vorgesehenen Qualifizierungsphasen“ (TU Clausthal 2018: 34).  

In einigen Konzepten finden sich zudem Angaben zur Problematik von drittmittelfinanzierten 
Projektstellen und dem Umgang mit Vertragslaufzeiten. Dies wird insbesondere dann als Problem 
wahrgenommen und adressiert, wenn sich in den Projekten auch Wissenschaftler*innen qualifizie-
ren können sollen. 

„Die Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit überwiegend aus Drittmitteln finanziertem Personal sollen dem 
bewilligten Projektzeitraum entsprechen“ (U Greifswald 2017: 7).  

„Im Drittmittelbereich ist die Dauer der Projektlaufzeit bzw. das Erreichen definierter Meilensteine in der 
Regel Grundlage für die Laufzeit des Vertrages. Die Einhaltung dieser Mindeststandards ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die Gewinnung der besten Köpfe“ (U Magdeburg 2017: 6). 

„Viele Promovierende sind als Projektmitarbeiter_innen in drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten ein-
gebunden. Die Befristungsdauer soll in diesem Fall der Bewilligungsdauer des Drittmittelprojektes entspre-
chen. Bei der Einwerbung von Drittmittelprojekten sollte Klarheit hinsichtlich der Eignung des Projekts für 
ein Promotionsvorhaben bestehen. Entspricht die Laufzeit eines Projektes nicht einer für die Durchführung 
eines Promotionsvorhabens angemessenen Zeit, so hat der / die Betreuer_in eine grundsätzliche Verant-
wortung für die Bereitstellung einer Anschlussfinanzierung. Das Rektorat und die jeweilige Fakultät bemü-
hen sich im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, die Betreuer_innen dabei zu unterstützen“ (U 
Leipzig 2019: 13). 

In einigen Fällen wird zudem explizit die Frühzeitigkeit von Vertragsverlängerungen angesprochen. 
Daran wird deutlich, dass die sonst bestehende Notwendigkeit einer Meldung beim Arbeitsamt – 
trotz angekündigten Anschlussvertrags – als Problem bekannt ist. 

„Befristetes Personal soll so früh wie möglich und planbar über die Möglichkeiten einer Anschlussbeschäf-
tigung informiert werden. Vertragsverlängerungen sollen so frühzeitig veranlasst werden, dass die Betroffe-
nen nicht gezwungen sind, sich drei Monate vor Ablauf des bestehenden Arbeitsverhältnisses arbeitssu-
chend zu melden“ (TU Ilmenau 2017: 38). 

„Mitarbeiter_innen sollen so früh wie möglich über eine Anschlussbeschäftigung oder die Nicht-Weiterbe-
schäftigung informiert werden. Befristete Beschäftigungen werden nach Möglichkeit so frühzeitig verlän-
gert, dass Betroffene nicht gezwungen sind, sich drei Monate vor Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses bei 
der Bundesagentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden“ (U Leipzig 2019: 14). 

Einigen Hochschulen haben vor diesem Hintergrund einen Überbrückungsfond eingerichtet, der 
eine Weiterbeschäftigung zwischen zwei Drittmittelprojekten ermöglichen soll.  

„Für den Fall, dass ein Drittmittelprojekt endet und ein Folgeprojekt, für das die Nachwuchskraft geeignet 
ist, erst mit einem zeitlichen Verzug beginnen kann, etabliert die TU Clausthal einen Überbrückungsfonds, 
damit das Beschäftigungsverhältnis nicht wegen einer relativ kurzen Finanzierungslücke unterbrochen wer-
den muss“ (TU Clausthal 2018: 34). 

„Zur Gewährleistung von Transparenz und Planbarkeit der Karrierewege verpflichtet sich die Universität 
Stuttgart unter Berücksichtigung der Ansprüche der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftler, der Fakultäten sowie der Drittmittelgeber und Förderinstitutionen […] zu einem verantwort-
lichen Umgang mit Befristungen, der die spezifischen Qualifikations- und Orientierungsphasen des wissen-
schaftlichen Nachwuchses sowie Besonderheiten aufgrund von Familienaufgaben angemessen berücksich-
tigt. Unter Einbeziehung der Fakultäten beabsichtigt die Universität Stuttgart die Einrichtung eines Fonds 
zur (Zwischen-)Finanzierung, der unter noch zu definierenden Bedingungen der finanziellen Absicherung 
in Einzelfällen dienen soll“ (U Stuttgart 2017: 5f.).  
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Auch die Beschäftigungsanteile werden thematisiert. Hier spricht man sich generell gegen einen 
Beschäftigungsanteil von unter 50 Prozent aus. Im Postdokbereich wird darüber hinaus eine Voll-
zeitbeschäftigung angestrebt. 

„Die Beschäftigung erfolgt in der Phase nach der Promotion in der Regel in Vollzeit. Eine Unterschreitung 
des Beschäftigungsumfangs unter 50% bedarf einer besonderen Begründung“ (U Greifswald 2017: 7).  

„Zudem werden an der Charité keine wissenschaftlichen Stellen ausgeschrieben, die einen Beschäftigungs-
anteil von weniger als 50 Prozent haben (Ausnahme: nur wenn ein Beschäftigungsanteil von weniger als 50 
Prozent nachweislich den Interessen der betroffenen Beschäftigten entspricht oder ein höherer Beschäfti-
gungsanteil aus besonderen Gründen nicht zulässig ist)“ (Charité 2019: 11). 

„Das Vollzeitarbeitsverhältnis soll Vorrang vor einem Teilzeit-Arbeitsverhältnis haben. Ausnahmen sind 
zulässig, sofern es durch wichtige Gründe oder den ausdrücklichen Wunsch der Beschäftigten geboten ist. 
In Beschäftigungsverhältnissen zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung strebt die TU 
Ilmenau einen Stellenumfang von mindestens 75 v.H. einer Vollzeitstelle an, er muss mindestens 50 v. H. 
der Arbeitszeit Vollbeschäftigter betragen. Beschäftigungsverhältnisse nach Erlangung der Promotion, auch 
wenn sie der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung dienen, werden grundsätzlich als Vollzeitbeschäfti-
gungsverhältnisse begründet“ (TU Ilmenau 2017: 38). 

 

 

3.2.4.2 Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 

Im Hinblick auf das Ziel der Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen lassen 
sich in den Konzepten zwei weitere Unterpunkte ausmachen. Während hierbei die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf in 41 Konzepten explizit als Ziel von Personalentwicklung genannt wird, 
wird das Ziel der Work-Life-Balance, die nicht nur die Vereinbarkeit mit Familienaufgaben, son-
dern darüber hinaus alle Facetten des Privatlebens umfasst, lediglich in 15 Konzepten genannt. 
Dementsprechend geht es in den genannten Maßnahmen vor allem darum, die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu verbessern, unter der sowohl Kinderbetreuung als auch in einigen Fällen die 
Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger verstanden wird. Die dazugehörigen Maßnahmen bezie-
hen sich jedoch vor allem auf Kinderbetreuung. In 27 Konzepten werden Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten thematisiert. Dabei werden in einigen Konzepten auch Angebote dargestellt, die über die 
Beratung zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder die – bereits nur in einem Teil der Konzepte 
vorkommende – Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten hinausgeht. Hierzu gehören spe-
zielle KiTa-Öffnungszeiten und darüberhinausgehende Betreuungskonzepte und Kostenerstattun-
gen ebenso wie die Anpassung des Arbeitsalltags an familiengerechte Zeiten. 

„Seit 2011 komplettiert die auf dem Campus errichtete Kindertagesstätte „UniKids“ das Kinderbetreuungs-
angebot der RUB. Dort werden 110 Kinder zwischen vier Monaten und sechs Jahren betreut. „UniKids“ 
richtet sich vornehmlich an dem Bedarf der im Bereich Wissenschaft beschäftigten Eltern aus. Dies spiegelt 
sich im pädagogischen Konzept wider, das die wissenschaftliche und kulturelle Kompetenz der RUB An-
gehörigen in die Programmgestaltung (bilinguale Gruppe) einbezieht und sich auch in den Betreuungszeiten 
(bis 20 Uhr) zeigt. […] Im Hinblick auf die gelebte Kultur der Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft 
im Hochschulalltag arbeitet die RUB weiter an der konsequenten Durchsetzung von familiengerechten Sit-
zungszeiten sowie Möglichkeiten der Erstattung von Kinderbetreuungskosten bei Dienstreisen zu Fortbil-
dungen, der Teilnahme an Tagungen und Kongressen oder im Rahmen von Forschungsprojekten.“ (U Bo-
chum 2017: 20)  
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„Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler werden darüber hinaus bei der Organisation und 
Finanzierung von Kinderbetreuung bei Tagungen und Veranstaltungen an der Universität Osnabrück un-
terstützt. Mit der Beteiligung an dem Projekt „Kinder-Notfallbetreuung“ bietet die Universität ihren Ange-
hörigen eine innovative Lösung durch kurzfristige Betreuung von Kindern zu Hause, wenn die Regelbe-
treuung ausfällt“ (U Osnabrück 2018: 47). 

In 21 Konzepten werden zudem Dual-Career-Modelle genannt, die oftmals ebenfalls im Kontext 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf verortet sind, aber auch darüber hinaus als Instrument 
der Personalgewinnung betrachtet werden. Diese Maßnahme bezieht sich im Gegensatz zu den 
anderen Maßnahmen jedoch nur auf (Junior-)Professor*innen. 

„Daneben treten die Angebote, die allen Professorinnen und Professoren sowie Junior-professorinnen und 
Juniorprofessoren zur Verfügung stehen; etwa die individuelle Beratung bei Dual-Career-Modellen und Kin-
derbetreuungsangeboten“ (U Stuttgart 2017: 10). 

„Die besondere Herausforderung zukunftsfähiger Personalpolitik ist es, zwei Berufskarrieren mit den aktu-
ellen Anforderungen an Mobilität und Flexibilität zu vereinbaren. Im Zuge der familienfreundlichen Perso-
nalpolitik der Universität Potsdam stellt die Einbeziehung der Familie bei der Rekrutierung von qualifizier-
ten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen wichtigen Faktor dar“ (U Potsdam 2017: 30f.). 

Die bereits im Rahmen der Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen angespro-
chene Maßnahme der Vertragslaufzeiten und Verlängerungsmöglichkeiten wird auch hier themati-
siert. Jedoch wurde in lediglich neun der untersuchten Konzepte auf die Regelungen des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes zur familienpolitischen Komponente eingegangen, durch die bei der Betreu-
ung von im eigenen Haushalt lebenden Kindern eine Verlängerung der Höchstbefristungsdauer 
um jeweils zwei Jahre pro Kind möglich wird. Dies gilt auch bei dem Nachweis einer eigenen Be-
hinderung oder chronischen Krankheit. Jedoch wird auch hier nur selten die volle Verlängerungs-
möglichkeit ausgeschöpft und eine verbindliche Regelung geschaffen.  

„Die Viadrina hat sich als erste Hochschule im Land Brandenburg dazu verpflichtet, die familienpolitische 
Komponente des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes verbindlich für sämtliche Haushaltsstellen umzusetzen. 
Danach verlängert sich das Dienstverhältnis von befristet beschäftigten Mitarbeitenden um zwei Jahre pro 
betreutem Kind“ (U Frankfurt/Oder 2017: 21).  

„Die im Wissenschaftszeitvertragsgesetz vorgesehene Verlängerungsoption der Höchstbefristungsdauer um 
zwei Jahre je Kind wird nach Möglichkeit genutzt und im Rahmen der Vertragsgestaltung proaktiv angebo-
ten“ (U Greifswald 2017: 7).  

„Im Sinne der Familienfreundlichkeit bekennt sich die Universität zur Erweiterung des Befristungsrahmens 
des § 2 Abs. 1 S.4 WissZeitVG. Von dieser Befristungsmöglichkeit soll in dem Umfang Gebrauch gemacht 
werden, in dem eine Dreifachbelastung aus eigener Qualifikation, wissenschaftlicher Dienstleistung und 
Kinderbetreuung bestanden hat und zugleich die Verlängerung zur Erreichung des Qualifizierungsziels not-
wendig ist. Gleiches gilt für die Anwendung des erweiterten Befristungsrahmens wegen Behinderung oder 
schwerwiegender chronischer Erkrankung (§ 2 Abs. 1 S. 6 WissZeitVG)“ (U Leipzig 2019: 14). 

„Zudem trägt sie durch die Gewährung von Mindeststandards für befristete Beschäftigungsverhältnisse zur 
Stabilisierung der Beschäftigungsbedingungen bei und bietet für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen die 
Option der Verlängerung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen bei Betreuung eines Kindes unter 18 
Jahren um zwei Jahre und bei jedem weiteren Kind unter 18 Jahren um jeweils ein Jahr auch über die 
Höchstbefristungsdauer gemäß familienpolitischer Komponente des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
(WissZeitVG)“ (U Halle 2018: 20). 

Zudem gibt es ein Beispiel, in dem auch bei Drittmittelprojekten eine Verlängerung des Arbeits-
vertrags im Umfang von Mutterschutz und Elternzeit gewährt wird und entsprechende Gelder 
dafür bereitgestellt werden, die auf Stellen, die nicht aufgrund von Drittmitteln, sondern aufgrund 
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von Qualifizierung befristet sind, nach §2 Abs. 5 (3) WissZeitVG bereits gesetzlich vorgeschrieben 
ist. 

„Um auch Mitarbeiter*innen zu unterstützen, die Familienaufgaben im Rahmen eines drittmittelfinanzierten 
Dienstverhältnisses wahrnehmen, hat die Universität einen Fonds Verlängerung drittmittelfinanzierter aka-
demischer Mitarbeitender aufgrund von Familienphasen (Drittmittelfonds) eingerichtet. Der Fonds gleicht 
die Nachteile von Drittmittelbeschäftigung aus und ermöglicht Verlängerungen aufgrund von Mutterschutz 
und Elternzeit, ggf. auch analog zur familienpolitischen Komponente“ (U Frankfurt/Oder 2017: 21). 

In Bezug auf die Erhöhung der Familienfreundlichkeit und der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf finden sich in 24 Konzepten zudem Maßnahmen zur Flexibilisierung von Arbeitszeit und 
Arbeitsort durch Telearbeit/Home Office, Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit und Teilzeit. In Bezug 
auf Teilzeit zeigt sich jedoch auch, dass an einigen Hochschulen mittlerweile ein Bewusstsein für 
die Teilzeitproblematik, die oftmals insbesondere Frauen betrifft, gewachsen ist. In einigen Kon-
zepten werden zudem gezielt Teilzeitmöglichkeiten für Führungskräfte angesprochen, womit das 
Ziel verfolgt zu werden scheint, zu einem kulturellen Wandel hinsichtlich der Bewertung von Teil-
zeit beizutragen.  

„Des Weiteren soll zur Vermeidung von Karrierenachteilen Beschäftigten mit Familienverantwortung die 
Ausübung anspruchsvoller Tätigkeiten und Führungsaufgaben zukünftig auch in Teilzeit ermöglicht wer-
den“ (RWTH Aachen 2017: 19). 

„Auch legt die Universität großen Wert darauf, Teilzeitbeschäftigten ‚die gleichen beruflichen Aufstiegs- 
und Fortbildungschancen einzuräumen wie Vollzeitbeschäftigten. Dies gilt sowohl für die Qualifikations- 
und Eignungsbeurteilungen als auch für die Besetzung von Leitungsfunktionen. Die Universität ist bemüht, 
Leitungsfunktionen so zu gestalten, dass sie von Teilzeitbeschäftigten wahrgenommen werden können‘ (S. 
6)“8 (U Koblenz-Landau 2018: 20).  

„Die Gestaltung individueller Arbeitszeitmodelle, die Anpassung von Arbeitsabläufen und ein strukturierter 
Wiedereinstieg in das Berufsleben sowie die Wahrnehmung von Aufgaben in herausgehobenen Funktionen 
und Führungsfunktionen in Teilzeit liegen im Interesse der Beschäftigten und damit auch im Interesse der 
Universität“ (U Hildesheim 2017: 29). 

Zudem wurde in einem Fall konkret benannt, wie Elternschaft auch als Thema für beide Ge-
schlechter stärker verankert werden könnte.  

„Ein weiterer Schwerpunkt in Bezug auf die Familienfreundlichkeit wird in Zukunft die Stärkung egalitärer 
Elternschaft sein. Hierbei geht es um die Frage, wie es – auch mit Unterstützung der Institution Universität 
Osnabrück – gelingen kann, die Fürsorgearbeit innerhalb der Familie partnerschaftlich zu gestalten, um so 
die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf weniger zu einer frauenspezifischen Frage zu machen. 
Geplant ist beispielsweise die Einführung eines Fachtages „aktive Väter“, an dem es um die aktive Vater-
schaft im Spannungsfeld von persönlichen Entscheidungen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingun-
gen geht“ (U Osnabrück 2018: 64). 

 

 

3.2.4.3 Arbeitszufriedenheit und Motivation 
 

Als ein weiteres Ziel wird auch die Herstellung bzw. Steigerung der Arbeitszufriedenheit genannt. 
In 26 Konzepten wird darauf eingegangen, dass durch eine Steigerung der Arbeitszufriedenheit 
und Motivation sowohl ein gutes Arbeitsklima für die Beschäftigten erzeugt als auch die Leistungs-

                                                           
8 Im Konzept wird aus dem eigenen Gleichstellungsplan zitiert. 
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bereitschaft für die Organisation gestärkt werden soll. Die Verbindung von Personal- und Organi-
sationsinteressen wird an dieser Stelle deutlich betont. Arbeitszufriedenheit wird dabei in einigen 
Konzepten auch mit den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zusammengedacht.  

„Im Bereich der Wissenschaft bietet Personalentwicklung Begleitung und Unterstützung. Auch die Erhö-
hung der Zufriedenheit und der Motivation der Mitarbeitenden ist ein zentrales Anliegen der Hochschullei-
tung und damit auch der angebotenen Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen“ (KU 
Eichstätt-Ingolstadt 2018: 5). 

„Ein hohes Qualifikationsniveau in Verbindung mit einer hohen Motivation und Arbeitszufriedenheit des 
gesamten Personals liegen daher im ureigenen Interesse der Universität“ (U Leipzig 2019: 5). 

„Ziel ist es, ein motivierendes Umfeld zu schaffen, das Arbeitszufriedenheit fördert und die Beschäftigten 
in die Lage versetzt, ihren Beitrag zur Erreichung der Ziele der Universität leisten zu können“ (U Mainz 
2018: 3). 

„Personalentwicklung soll dazu beitragen, dass […] die Beschäftigten in die Lage versetzt werden, die an sie 
gerichteten vielfältigen Aufgaben mit hohem Commitment und hoher Arbeitszufriedenheit effektiv zu er-
füllen sowie neue Herausforderungen zu bewältigen“ (U Potsdam 2017: 3).  

Arbeitszufriedenheit wird zudem oftmals mit Gesundheitsförderung zusammengedacht, die in 34 
Konzepten erwähnt wird.  

„Die Arbeitszufriedenheit sowie die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Beschäftigten unterstützt sie durch eine 
betriebliche Gesundheitsförderung“ (U Duisburg-Essen 2017: 9). 

„Die Freie Universität Berlin sieht die Gesundheit ihrer Beschäftigten als Grundlage für deren Leistungsfä-
higkeit sowie ein zufriedenes und motiviertes Arbeiten an und engagiert sich daher im Rahmen von "FUn-
dament Gesundheit" für die betriebliche Gesundheitsförderung“ (FU Berlin 2018: 13). 

„Die Potenzialentfaltung von Mitarbeitenden kann durch gute Arbeitsbedingungen und Strukturen positiv 
gefördert werden. Seit 2005 unterstützt die Gesundheitsförderung der Universität die Beschäftigten durch 
individuelle Angebote dabei, ihr persönliches Gesundheitsverhalten selbstbestimmt zu verbessern. Dazu 
ergänzend setzt sie sich dafür ein, die strukturellen Verhältnisse am Arbeitsplatz gesundheitsorientiert zu 
verbessern. Ziel ist es, das Thema Gesundheit in alle strategischen und operativen Strukturen und Prozesse 
der Universität zu integrieren“ (U Konstanz 2017:19). 

Das Ziel der Gesundheitsförderung wird dazu in 29 Konzepten mit Maßnahmen unterlegt. Ge-
nannt werden dabei insbesondere (Wieder-)Eingliederungsmaßnahmen nach Krankheit sowie in 
10 Konzepten auch Suchtberatungsangebote. Zudem wird auf die Angebote des Hochschulsports 
verwiesen. 

 

 

3.2.5 Organisationsentwicklung und Personalstrukturplanung 
 

Wie bereits in den Definitionsansätzen (siehe Kap. 3.1.1) gezeigt, wird Personalentwicklung oft-
mals auch mit Organisationsentwicklung zusammengedacht und damit nicht allein als im individu-
ellen Interesse des Personals, sondern auch als im unmittelbaren Interesse der Organisation ver-
standen. In 18 Konzepten finden sich hierzu Aussagen, die konkret Organisationsentwicklung als 
Ziel benennen.  

„Personalentwicklung als integraler Bestandteil einer (Be-)Förderungskultur sorgt für Transparenz und 
Nachhaltigkeit bei der individuellen Karriereplanung und dient als Grundlage für die strategische Organisa-
tionsentwicklung“ (U Würzburg 2017: 4). 
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„Es ist eine wichtige Aufgabe der Personalentwicklung, die Universität bei der Erreichung ihrer strategi-
schen Ziele zu unterstützen. In diesem Sinne versteht sich die universitäre Personalentwicklung als integraler 
Bestandteil gelingender Organisationsentwicklung“ (U Koblenz-Landau 2018: 5). 

Dementsprechend soll einerseits bereits über das wissenschaftliche Personal und dessen Weiter-
qualifizierung Organisationsentwicklung betrieben werden. Andererseits sind es aber auch Ziele 
und Maßnahmen, die die Organisation selbst betreffen, die zur Organisationsentwicklung und da-
mit wiederum zur Personalentwicklung beitragen sollen. Dies wird u.a. auch in den in 23 Konzep-
ten genannten Anreizsystemen deutlich. Hier geht es einerseits darum, die Leistungsbereitschaft 
im Hinblick auf Lehre und Forschung oder auch Transferleistungen in Wirtschaft und Gesellschaft 
beispielsweise durch Preise, Beförderungen (z.B. von W1 auf W2 bzw. von W2 auf W3), die Ent-
fristung vor allem von Juniorprofessuren, flexible Vergütungsmöglichkeiten oder Zielvereinbarun-
gen zu fördern. Andererseits sollen auch strukturelle Veränderungen wie beispielsweise die Gleich-
stellung von Frauen und Männern oder mehr Familienfreundlichkeit (siehe dazu Kap. 3.2.1 und 
3.2.4.2) dadurch erzielt werden.  

Als spezifische Ziele der Organisationsentwicklung werden zudem konkret folgende Aspekte be-
nannt. In 16 Konzepten wird hierunter erstens das Ziel der Digitalisierung gefasst. Dieses bezieht 
sich auf die Verbesserung von Verwaltungsprozessen und -abläufen und wird auch mit der Förde-
rung von Digitalkompetenzen in der Lehre verbunden. Die diesbezüglichen Maßnahmen werden 
in den Konzepten jedoch kaum näher thematisiert. Zweitens wird in 41 Konzepten die Förderung 
einer Führungskultur als Ziel genannt. In den Maßnahmen finden sich dazu entsprechende Quali-
fizierungsangebote für Führungskräfte. Die Führungskultur wird dabei maßgeblich für eine gelin-
gende Personalentwicklung verantwortlich gemacht (siehe auch Kap. 3.1.2.2). Sie zeichnet sich da-
bei nicht nur durch eine entsprechend gute Entwicklung der Mitarbeitenden aus, sondern umfasst 
in einigen Konzepten auch Fragen von Diversität, Gesundheit, Gleichstellung und Familienfreund-
lichkeit sowie einen respektvollen Umgang miteinander und eine entsprechende Kommunikations-
kultur. Drittens fällt hierunter das Ziel Internationalisierung im Zusammenhang mit der (räumlichen) 
Mobilität des Personals. Dies wird in 40 Konzepten genannt. Dafür sind Maßnahmen an den 
Hochschulen sowohl zur Integration von internationalen Wissenschaftler*innen und Gästen als 
auch zur Förderung der Mobilität der eigenen Wissenschaftler*innen vorgesehen.  

Es werden aber auch die unterschiedlichen Aspekte von Chancengerechtigkeit wie diversity, 
Gleichstellung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Ziele der Organisationsentwicklung 
benannt (siehe dazu Kap. 3.2.1 und 3.2.4.2). Das Ziel der Organisationsentwicklung wird zudem 
in allen Konzepten zusammengedacht mit Maßnahmen einer Personalstrukturplanung, die sowohl 
eine Personalstrukturentwicklung als auch eine Personalplanung umfasst. Hieran zeigt sich einer-
seits, dass einige Hochschulen hiermit das Ziel verfolgen, mit Hilfe von Tenure Tracks und Dau-
erstellenkonzepten zur Planbarkeit und Transparenz von Karrierewegen auch an der eigenen Or-
ganisation beizutragen. Andererseits wird auch deutlich, dass Personalplanung nicht nur Dauerstel-
len, sondern auch Befristungen und den jeweiligen Umgang damit umfasst.  
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3.2.5.1 Personalstrukturentwicklung 
 

Mit Blick auf innerorganisationale Karrierewege finden sich einerseits die Tenure-Track-Professu-
ren, auf die in 37 Konzepten näher eingegangen wird. In 10 Konzepten wird hierunter auch wei-
terhin zusätzlich die Tenure-Track-Option beschrieben, die im Gegensatz zu den im TT-Pro-
gramm geförderten Professuren eine Verstetigung der Stelle unabhängig von den Evaluationser-
gebnissen lediglich als Option bereithält. In 29 Konzepten finden sich andererseits auch konkrete 
Überlegungen oder zumindest Bekenntnisse zu innerorganisationalen Karrierewegen und Dauer-
stellenkonzepten neben der Professur. Argumentiert wird hier sowohl mit mehr Planbarkeit und 
Verlässlichkeit für das Personal als auch mit den Aufgaben, die dauerhaft an einer Hochschule 
anfallen und für die entsprechend qualifiziertes Personal benötigt wird, um ihre Erfüllung in einem 
angemessenen Standard gewährleisten zu können. Dazu finden sich erstens erste Überlegungen 
zur Konzeption von Dauerstellen für Daueraufgaben. 

„Grundsätzlich sollen für Daueraufgaben Dauerarbeitsverhältnisse abgeschlossen werden. Folglich soll 
- für das wissenschaftliche Personal im Mittelbau ein Verhältnis von 40:60 bei Dauerpersonal zu befristetem 
Personal angestrebt werden,                           
- nichtwissenschaftliches Personal nur dann befristet beschäftigt werden, wenn es dafür zwingende Gründe 
gibt“ (TU Ilmenau 2017: 38).  

„Die Einrichtung von Dauerstellen im wissenschaftlichen Mittelbau wird im Rahmen der Stellenplanung 
regelmäßig geprüft. Dies gilt insbesondere für Daueraufgaben in Forschung, Lehre und Wissenschafts-ma-
nagement, die in großem Umfang anfallen. Den Überlegungen zur Einrichtung von Dauerstellen liegt ein 
Abwägungsprozess zwischen der dauerhaften Besetzung einer Stelle und der Bereithaltung von wissen-
schaftlichen Qualifikationsstellen zugrunde“ (U Osnabrück 2018: 41). 

„Der wachsenden Zahl an zeitlich unbegrenzten Aufgaben wird die Universität Stuttgart dadurch gerecht, 
dass sie von den im Rahmen des Hochschulfinanzierungsvertrags aus ehemaligen Qualitätssicherungsmit-
teln neu geschaffenen Stellen bis zu einem Drittel als Dauerstellen besetzt“ (U Stuttgart 2017: 6). 

In einigen wenigen Konzepten werden diese Dauerstellenkonzepte auch bereits explizit ausformu-
liert und auch neue Personalkategorien benannt.  

„Im Hochschulbetrieb fallen vielfältige Aufgaben in Lehre, Management, Beratung und Verwaltung an, die 
durch wissenschaftliches Personal der Universität Leipzig abgedeckt werden können. Es handelt sich dabei 
um Tätigkeiten, die regelmäßig wiederkehren bzw. kontinuierlich anfallen. Es ist der Universität ein Anlie-
gen, für derartige Stellen insbesondere Wissenschaftler_innen aus den eigenen Reihen zu gewinnen und 
entsprechend zu qualifizieren. […] Ziele der Einrichtung von Dauerstellen sind vor allem eine qualitätsge-
rechte Absicherung spezifischer Daueraufgaben, eine Stabilisierung grundständiger Aufgaben mit Blick auf 
die Sicherung der Leistungsfähigkeit in Lehre und Forschung sowie die Ergänzung des neuen Wegs der 
Tenure-Track-Professur. Der Einrichtung von Dauerstellen sollte immer ein Mittelbaukonzept der Fakultät 
zugrunde liegen, das Transparenz und Planbarkeit gewährleistet. Die Anzahl der Dauerstellen in einer Fa-
kultät muss sich nach dem Umfang der Funktionen richten, die kontinuierlich erfüllt werden müssen. Ori-
entiert am Durchschnitt der letzten Jahre enthält die mit dem Freistaat Sachsen für den Zeitraum von 2017 
bis 2020 abgeschlossene Zielvereinbarung einen Anteil von 30 % aller haushaltsfinanzierten Stellen im aka-
demischen Mittelbau, die als Dauerstellen besetzt sein sollen. Dem universitären Prinzip der Einheit von 
Lehre und Forschung folgend, ist es auch im Bereich der wissenschaftlichen Dauerstellen unverzichtbar, 
dass im Stellenprofil der Universität Leipzig Tätigkeiten in Forschung und Lehre im relevanten Umfang 
ermöglicht werden. Fakultäten erstellen ein Mittelbaukonzept zur unbefristeten Beschäftigung wissenschaft-
licher Mitarbeiter_innen auf der Basis der in der Fakultät anfallenden Daueraufgaben und deren stellenmä-
ßiger Untersetzung sowie im Hinblick auf den Bedarf zur Ergänzung des neuen Karrierewegs der Tenure-
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Track-Professur. Die Fakultät beantragt im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat die jeweilige(n) Dauer-
stelle(n) im Rektorat. Dem Antrag ist eine qualifizierte Tätigkeitsbeschreibung, aus der insbesondere die 
Daueraufgaben hervorgehen müssen, sowie eine Begründung anzufügen. Dies gilt auch für Wiederbeset-
zungen vakant gewordener Dauerstellen“ (U Leipzig 2019: 37f.). 

„Die Beschreibung und Umsetzung neuer und transparenter Karrierewege neben der Professur resultiert 
aus einer strukturierten Erfassung der gängigen wissenschaftlichen Tätigkeitsfelder. Diese neuen Karriere-
wege erfahren an der RWTH große Wertschätzung und werden als Alternativen zum Karriereweg Professur 
verstanden […]:  
Senior Scientist Hierbei handelt es sich um international anerkannte promovierte Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis mit Daueraufgaben, zu denen z.B. die 
Fach- und Führungsverantwortung für ein umfassendes international ausgerichtetes Forschungsprogramm 
sowie die Verantwortung für definierte strukturelle und/oder organisatorische Aufgaben innerhalb eines 
Instituts gehören. Die selbstständige Akquise von Drittmitteln sowie Lehr- und Gremientätigkeit werden 
ebenfalls vorausgesetzt. 
University Reader Für promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler mit 
sehr guten didaktischen Fähigkeiten und Spaß an der Wissensvermittlung wird der Karriereweg des Univer-
sity Readers mit einem Tätigkeitsschwerpunkt in der selbstständigen Lehre (Forschung:Lehre 1:2) geschaf-
fen. Weitere Anforderungen sind unter anderem die Konzeption innovativer Lehrkonzepte (u.a. unter Ein-
satz von blended learning) sowie die Weiterentwicklung und Mitwirkung an Lehrevaluationen. Zum Nach-
weis der Lehrkompetenz wird im Rahmen der Zertifikatserwerbung das Modul ‚Lehren und Forschen‘ oder 
das Zertifikat ‚Lehre‘ gefordert“ (RWTH Aachen 2017: 11; Hervorhebungen im Original). 
Zweitens werden auch für das Personal neben der Professur Tenure-Track-Modelle konzipiert. 

„Die Universitäten bieten im wissenschaftlichen Bereich neben der Professur nur in sehr begrenztem Um-
fang entfristete Stellen. In den Fachbereichen gibt es aber Bereiche, in denen es sinnvoll ist, für Forschung 
und Lehre exzellent qualifiziertes Personal dauerhaft einzustellen. Vor diesem Hintergrund hat die Univer-
sität Bremen einen neuen Karriereweg im Mittelbau geschaffen, der nach positiver Evaluation automatisch 
zu einer Entfristung als Senior Researcher oder Senior Lecturer führt. Da die Anzahl der Professor*innen-
stellen an der Universität durch den Bremer Hochschulentwicklungsplan (HEP) begrenzt ist, stellt die Ein-
führung von Tenure-Track-Stellen im Mittelbau eine strategische Maßnahme der Universität Bremen dar, 
um exzellenten Wissenschaftler*innen eine Perspektive an der Universität neben der Professur anbieten zu 
können. Die Hälfte der Tenure-Track-Stellen im Mittelbau soll mit Frauen besetzt werden“ (U Bremen 
2018: 11). 

„Die Fachkarriere ist planbar für befristete verbeamtete oder tarifbeschäftigte Nachwuchsgruppenleiter/in-
nen mit Multi Track-Zusage, jedoch ohne Tenure-Track-Professur. Bei positiver Evaluation wird ihnen 
durch ein Evaluationsverfahren eine unbefristete Beschäftigung als Scientist oder Senior Scientist am KIT 
angeboten, d. h. eine dauerhafte Tätigkeit als Wissenschaftler/in. Mit diesem zweiten wesentlichen Karrie-
remodell in der Wissenschaft fördert das KIT die wissenschaftliche Selbstständigkeit sowie nationale/inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit neben der professoralen Führungskarriere. Im Gegensatz zur klassischen 
Universität verfügt das KIT als ‚Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft‘ über eine be-
achtliche Anzahl dieser unbefristeten Stellen und nutzt diese gezielt für das alternative Karriereziel. Die 
Fachkarriere am KIT zeichnet sich dabei dadurch aus, dass bei gegebener Eignung auch Führungsaufgaben 
übernommen werden, dementsprechend haben Scientists und Senior Scientists in der Regel Führungsauf-
gaben z.B. in der Mitbetreuung von Promovierenden und ggf. auch eine Führungsposition als Gruppen- 
oder Abteilungsleiter/in inne“ (KIT 2017: 27). 

„Unter dem Aspekt der Verbesserung der Transparenz und Planbarkeit der Karrierewege in eine dauerhafte 
Position jenseits der Professur hat die UdS im Rahmen der gesetzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten das 
sog. „Führungskräfte-Track-Modell“ entwickelt, das sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit 
unterschiedlicher Vorqualifikation richtet; bei wissenschaftlichen Tätigkeiten typischerweise an promovierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das Führungskräfte-Track-Modell für das wissenschaftliche 
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Personal orientiert sich am bewährten Tenure-Track-Modell für Juniorprofessuren. Dies bedeutet, dass eine 
Führungskräfte-Track-Stelle zunächst befristet besetzt wird, die Stelle aber mit der Zusage der Übernahme 
in eine unbefristete Beschäftigung unter der Voraussetzung des erfolgreichen Abschlusses einer Qualifizie-
rungs- und Bewährungsphase mit Evaluation verbunden ist. Im Unterschied zur Juniorprofessur wird im 
Führungskräfte-Track-Modell aber keine Lebenszeitprofessur angestrebt, sondern anderweitige Positionen 
mit Daueraufgaben in Forschung, Lehre oder Wissenschaftsmanagement an der UdS. In einem kooperati-
ven Führungskräfte-Track kann die Qualifizierungs- und Bewährungsphase auch in eine dauerhafte Be-
schäftigung in einem Unternehmen, einem außeruniversitären Forschungsinstitut oder einer anderen uni-
versitätsexternen Einrichtung münden“ (U Saarland 2018: 26). 

 

 

3.2.5.2 Personalplanung 
 

Während in den Konzepten unter Personalstrukturentwicklung vor allem Karrierewege und Stel-
lenkategorien innerhalb der eigenen Organisation verstanden und in den Blick genommen werden, 
wird Personalplanung oftmals als Prozess verstanden, der einerseits vorausschauend – beispiels-
weise im Rahmen einer Nachfolgeplanung – für verlässliche Karrierewege innerhalb der Organisa-
tion sorgen kann. Andererseits wird Personalplanung auch als Instrument begriffen, durch das man 
Personen ohne Perspektive innerhalb der eigenen Organisation frühzeitig auf Karrierewege außer-
halb der eigenen Organisation vorbereiten können will. Insgesamt wird deutlich, dass Personalpla-
nung zusammen mit einem Personalstrukturplan als strategische Instrumente betrachtet werden, 
um sich einen (in einigen Fällen erstmaligen) Überblick über die anfallenden Aufgaben und das 
dafür notwendige Personal zu verschaffen und darauf aufbauend unter den gegebenen Kapazitäten 
und Ressourcen haushalten zu können. 

„Kernpunkt einer Personalentwicklungsplanung am KIT ist die Stellenbesetzungs- und Nachfolgeplanung. 
Diese sind die Grundlage für eine strategische Ausrichtung und Entwicklung des KIT und für die Gestal-
tung verlässlicher Karrierewege. Ziel des KIT ist es, eine strategische Stellenbesetzung und Nachfolgepla-
nung insbesondere in den Leitungsfunktionen (Hochschullehrer/innen und berufene leitende Wissenschaft-
ler/innen) sowie eine Personalplanung für die weiteren Wissenschaftler/innen zu verwirklichen, damit eine 
frühzeitige Karriereplanung innerhalb oder außerhalb des KIT ermöglicht wird“ (KIT 2017: 35). 

„Strategische Personalplanung ist ein Teilaspekt der Organisations- und Personalentwicklung. Als zentrales 
Steuerungsinstrument dient der Strukturplan, bei dessen Fortschreibung Fragen der Personalstruktur und -
kapazität zentral sind. Dies erfolgt differenziert für Organisationseinheiten unter Berücksichtigung deren 
Ziele, Kernaufgaben und absehbaren Veränderungen. Die HU hängt in der Wahrnehmung ihrer Kernauf-
gaben in erheblichem Maße von Drittmittelfinanzierung ab, was die Möglichkeiten der mittel- und langfris-
tigen Personalplanung hauptsächlich im wissenschaftlichen Bereich, aber auch im Bereich MTSV, ein-
schränkt. Das Spannungsverhältnis kann die HU nur bedingt durch eine vergleichsweise hohe Zahl von 
Dauerpositionen im akademischen Mittelbau abmindern. Umso wichtiger ist, dass die Führungskräfte mit 
den Beschäftigten so früh wie möglich über realistische Perspektiven sprechen und sie bei der Planung ihres 
beruflichen Weges unterstützen. Die Planungsprozesse werden künftig durch systematische Datenbereit-
stellung sowie durch Analyse- und Evaluationsinstrumente unterstützt“ (HU Berlin 2019: 7). 

„Das zentrale Instrument zur Planung des Personalbedarfs ist an der Universität Kassel die Strukturplanung. 
Für fünfjährige Planungszyklen erstellen die Fachbereiche und die zentralen Einrichtungen Strukturpläne; 
in den Abteilungen und Stabsstellen der Zentralverwaltung werden Aufgaben- und Ressourcenkonzepte 
erstellt. Die Strukturpläne orientieren sich an den Kernaufgaben und strategischen Zielen der jeweiligen 
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Bereiche und nehmen unter Berücksichtigung der erwartbaren Aufgaben und Entwicklungen eine voraus-
schauende, an den Gegebenheiten orientierte und insofern realistische Stellenplanung vor“ (U Kassel 2017: 
18). 

„Mit Hilfe von Kennzahlen sollen dazu regelmäßig verlässliche Daten zur Art und Anzahl der vorhandenen 
akademischen Stellen im Bereich Forschung und Lehre, in den Forschungs- und Informationsinfrastruktu-
ren sowie im Wissenschaftsmanagement erhoben werden. Ein jährlicher Personalbericht wird Auskunft 
zum Status quo und zur Entwicklung der Personalstruktur geben“ (U Bochum 2017: 15). 

Zur Frage der Personalplanung und zur Personalstrukturentwicklung wird in nahezu der Hälfte der 
Konzepte zudem auf die Konkretisierung von Anforderungsprofilen und Aufgaben- und Tätig-
keitsbeschreibungen verwiesen, durch die die jeweiligen Stelleninhalte und das dafür notwendige 
Personal einschließlich seiner befristeten oder unbefristeten Beschäftigungsform näher definiert 
und sowohl zur Personalauswahl und -weiterqualifizierung als auch zur Personalstrukturplanung 
genutzt werden können. Zudem werden auch unterschiedliche Möglichkeiten der Verteilung bzw. 
Entlastung von Aufgaben an den Hochschulen im Rahmen dieser Aufgaben- und Tätigkeitsbe-
schreibungen und damit verbundener Personalplanung und -strukturentwicklung in Betracht ge-
zogen. 

„Neubesetzungen erfolgen auf der Grundlage von Anforderungsprofilen. Die Personalverwaltung stellt bei-
spielhafte, auf Kompetenzen, formelle Qualifizierungen, Erfahrungen und Kenntnisse ausgerichtete Anfor-
derungsprofile zur Verfügung und unterstützt die Arbeitsbereiche bei der Erstellung von Anforderungspro-
filen für neue Arbeitsplätze. Die Anforderungsprofile werden in regelmäßigen Abständen überprüft und 
aktualisiert. Die Vorgesetzten achten gemeinsam mit ihren Mitarbeiter_innen darauf, dass sich ändernde 
Anforderungen (z. B. zunehmende Digitalisierung) mit den Anforderungsprofilen übereinstimmen. Gege-
benenfalls leiten sich daraus Personalentwicklungsbedarfe ab. […] Tätigkeitsbeschreibungen sind die 
Grundlage für die Darstellung klarer Aufbau- und Ablauforganisationen. Die Tätigkeitsbeschreibungen aller 
Mitarbeiter_innen werden bis 2022 durch die Personalverwaltung auf Aktualität geprüft und, wenn nötig, 
angepasst. Maßgeblich dafür sind einerseits die Aufgaben im jeweiligen Bereich vor Ort und andererseits 
der geltende Stellenplan“ (U Leipzig 2019: 12). 

„Eine auch Funktionsstellen integrierende umfassende Personalstrategie hat das Ziel, die zeitlich befristeten 
Qualifikationsstellen von qualifikationsfremden Aufgaben weitgehend zu entlasten. Zugleich ist das Ziel, 
durch Verankerung spezifischer zu definierender Daueraufgaben in Lehre und Forschung in unbefristeten 
wissenschaftlichen Beschäftigungsverhältnissen langfristige Perspektiven für Wissenschaftler*innen auch 
jenseits der Professur zu etablieren“ (U Frankfurt/Oder 2017: 13f.).  

„Die Friedrich-Schiller-Universität Jena will ihr wissenschaftliches Personal von bürokratischem Aufwand 
entlasten, so dass sich die wissenschaftlich Beschäftigten und die Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler ohne Beschäftigungsverhältnis auf ihre Forschungs- und Lehrtätigkeiten kon-
zentrieren können“ (U Jena 2017: 7). 

 

 

3.2.5.3 Befristungen 
 

Auf den Umgang mit Befristungen wird in den Konzepten insbesondere hinsichtlich der Qualifi-
zierungsstellen eingegangen. Dabei geht es einerseits um Befristungszeiten und andererseits um 
Befristungsgründe, die u.a. durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz vorgegeben sind. In Bezug 
auf letzteres wird vor allem Bezug genommen auf die Qualifizierungsziele, die in einigen Konzep-
ten konkreter ausbuchstabiert werden bzw. auf deren Definition hingewiesen wird.  
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„Das Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz) bestimmt 
als neue Voraussetzung für einen befristeten Arbeitsvertrag unter anderem die Beschäftigung für die eigene 
wissenschaftliche Qualifikation. Die Freie Universität Berlin hat deshalb ihre Verwaltungsvorschriften über 
die befristete Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen überarbeitet und diese um einen Ka-
talog von Qualifizierungszielen ergänzt, um sicherzustellen, dass die Befristung ausschließlich der wissen-
schaftlichen Qualifizierung dient und die Dauer des Vertrags im Hinblick auf dieses Ziel ausreichend ist“ 
(FU Berlin 2018: 23). 

„Wissenschaftliche Qualifizierung ist nicht beschränkt auf den Erwerb einer formalen Qualifikation wie 
Promotion und/oder Habilitation/habilitationsäquivalenter Leistungen. Qualifizierung bedeutet auch an-
dere wissenschaftliche Kompetenzen zu erwerben, die sachliche Gründe für eine Befristung nach dem Wiss-
ZeitVG rechtfertigen. Auch diese Qualifikationsziele müssen benannt, dokumentiert und in ihrer Befris-
tungsdauer angemessen sein“ (TU Ilmenau 2017: 41). 

„Für die befristeten Mittelbauverträge geht es seit Inkrafttreten der Novelle des Wissenschaftszeitvertrags-
gesetzes primär darum, eine hausinterne Praxis zu entwickeln, die die Intention der verlängerten Laufzeiten 
nicht konterkariert, aber einen flexiblen Personalmitteleinsatz dort zulässt, wo er legitim und rechtlich dar-
stellbar ist. Die derzeitige Handhabung sieht vor, sowohl für die Phase der Promotion als auch für die 
Qualifikation nach der Promotion mindestens dreijährige Vertragslaufzeiten zugrunde zu legen, die den 
formalen Qualifikationszielen entsprechen. Kürzere Vertragslaufzeiten werden für Subziele der formalen 
Qualifikationsziele angeboten wie z.B. dem Qualifikationsziel „Berufungsfähigkeit Juniorprofessur“ als in 
der Regel zweijähriger Phase, die bei entsprechendem Entwicklungsstand kürzer gefasst werden kann“ (U 
Oldenburg 2017: 6). 

„Bei gegebener Notwendigkeit werden Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
für kürzere Zeiträume besetzt. Das vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz geforderte Ziel der Qualifikation 
ist auch dort realisierbar. Die Konstellationen sind hier vielfältig. So kann es sich um temporäre Unterstüt-
zungen für Antragstellungen, um Aufgaben einer Koordination oder einer wissenschaftlichen Mitarbeit in 
einer Drittmittelaktivität oder ähnliche Aufgaben handeln. Welche Qualifikationsziele mit diesen Aufgaben 
und den entsprechenden Rahmenbedingungen verbunden sein können, ist jeweils individuell und mit Bezug 
auf die jeweilige berufsbiografische Phase zu definieren“ (U Kassel 2017: 15).  

Auch im Bereich der Lehre wird deutlich, dass in einigen Konzepten Lehre weniger als Kernauf-
gabe der Hochschule, sondern als Bestandteil von Qualifizierung betrachtet und dadurch auch hier 
Befristung als gerechtfertigt angesehen wird. 

„Im Hinblick auf Lehre ist zu beachten, dass Lehre als solche per se keine unbefristete Beschäftigung recht-
fertigt. Sie stellt eine wissenschaftliche Leistung dar, die überwiegend als forschungsbasierte Lehre erbracht 
wird und dient im Rahmen von Qualifikationsstellen der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses“ (U Greifswald 2017: 4). 

„Der befristete Charakter dieser Beschäftigungsverhältnisse [von Lehrkräften mit besonderen Aufgaben] 
entsprechend den Maßgaben des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ist zudem rechtlich nur begründet, 
wenn entsprechende Weiterqualifizierung möglich ist. Für Lehrkräfte für besondere Aufgaben, welche nach 
dieser gesetzlichen Grundlage befristet sind, gilt daher in der Regel  
- eine Lehrverpflichtung von max. 14 SWS, die etwa 80,5% des Tätigkeitsumfangs ausmachen,   
- hiervon ein forschungsbezogener Lehranteil von ca. 34,5% der Gesamtlehre sowie   
- überdies ein Tätigkeitsanteil von ca. 19,5% zur selbstbestimmten Forschung“ (U Kassel 2017: 44). 

Befristung wird zudem in einigen Fällen als Notwendigkeit betont, um möglichst vielen eine wis-
senschaftliche Qualifizierung zu ermöglichen und damit nicht zuletzt auch die wissenschaftliche 
Entwicklung voranzubringen.  

„Befristete Qualifikationsstellen dienen der fortlaufenden Ausbildung und Qualifizierung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses und damit der Erfüllung einer der zentralen Aufgaben einer Universität. Zugleich un-
terstützen Qualifikationsstellen neue Entwicklungen in Forschung und Lehre und sind damit unverzichtbar 
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für die Forschungsstärke und Innovationskraft der Universität. Die besondere Funktion der befristeten 
Qualifikationsstellen stellt dabei die erheblichen Leistungen in der Forschung, die von dem unbefristet ein-
gestellten wissenschaftlichen Personal erbracht werden, nicht in Frage“ (U Greifswald 2017: 4). 

„Im Bereich der Qualifizierungsstellen gilt es dabei zum einen transparente und verlässliche Rahmenbedin-
gungen für verschiedene Qualifizierungsphasen zu etablieren und Nachwuchskräften unter anderem durch 
angemessene Vertragslaufzeiten ein förderliches Umfeld für die Erbringung der entsprechenden Leistungen 
zu bieten. Zum anderen ist die Dynamik des Gesamtsystems zu gewährleisten, welche einen kontinuierli-
chen Wechsel in diesen Positionen erfordert und Übergänge in andere Beschäftigungsfelder innerhalb und 
außerhalb der Universität impliziert“ (U Würzburg 2017: 4). 

In einigen Konzepten wird auch ein Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Qualifizie-
rung und jenem nach verlässlichen Karriereperspektiven auf Dauerstellen attestiert. 

„Gleichzeitig ist sich die Universität darüber bewusst, dass eine hohe Dauerstellenquote insbesondere in 
Konflikt mit dem Ziel steht, durch Nutzung von Qualifikationsstellen möglichst vielen Doktorandinnen 
und Doktoranden optimale Rahmenbedingungen für ihre Promotion zu schaffen. Anteil und Aufgaben von 
Dauerstellen müssen sich daher am Bedarf der Wissenschaft orientieren“ (HU Berlin 2019: 12). 

„Die Leuphana möchte vor diesem Hintergrund einerseits ein attraktiver Ort sein für Postdocs anderer 
Universitäten – ob im Rahmen von wissenschaftlichen Nachwuchsstellen, strukturierten Drittmittelprojek-
ten oder Postdoc-Stipendien. Andererseits möchte die Universität diese Entwicklungsoptionen auch Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern anbieten, die an der Leuphana promoviert wurden. Um möglichst 
vielen Postdoktorandinnen und -doktoranden diese Option zu ermöglichen, sind Postdoc-Nachwuchsstel-
len oder -Stipendien bewusst nur befristet angelegt“ (U Lüneburg 2018: 10). 

„Bei der Personalplanung ist einem angemessenen Verhältnis zwischen akademischen Dauerstellen und be-
fristeten Qualifizierungsstellen Rechnung zu tragen, um die Karrierechancen des zukünftigen wissenschaft-
lichen Nachwuchses nicht zu beeinträchtigen“ (U Osnabrück 2018: 62).  

„Die Nachwuchsförderung wird wiederum als besonderes Ziel der Hochschule genannt. Die daraus erwach-
sende Verantwortung der Hochschule erfordert strukturierte Qualifikationswege, die in definierten Ab-
schnitten durchlaufen werden und daher auch befristete Beschäftigungsverhältnisse bedingen. Dies dient 
der kontinuierlichen Förderung der Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler und damit nicht 
zuletzt auch der Generationengerechtigkeit“ (PH Karlsruhe 2018: 2). 

Es lässt sich insgesamt anhand der Konzepte jedoch nicht abschätzen, inwieweit die erwähnten 
Maßnahmen wie beispielsweise die Dauerstellenkonzepte in Bezug auf die Herstellung von mehr 
Planbarkeit und Transparenz tatsächlich greifen und in welchem Verhältnis sie derzeit zu den be-
fristeten Stellen stehen. Zwar wird mehrheitlich in den Konzepten erwähnt, dass Daueraufgaben 
auf Dauerstellen erfolgen sollen. Ab wann eine Stelle jedoch überwiegend Daueraufgaben erfüllt, 
die nicht auch auf Qualifikationsstellen geleistet werden sollen, wird nicht näher definiert. Hier 
bleiben die Konzepte in der Mehrzahl der Fälle schwammig.  

 

 

3.2.6 Weitere Ziele und Maßnahmen 
 

Es werden zudem noch weitere Ziele und Maßnahmen genannt, die in den Konzepten vielfach 
aufgegriffen werden. Zentrale Ziele, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem wissenschaft-
lichen Personal stehen, sind für die Hochschulen auch die wissenschaftliche Qualität in Form von 
sehr guter Forschung und Lehre sowie auch im Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in 
Wirtschaft und Gesellschaft und einer entsprechenden Qualitätssicherung. Die Maßnahmen zur 
Herstellung und Qualitätssicherung von sehr guter Forschung und Lehre wurden bereits mit Blick 
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u.a. auf sehr gute Qualifizierungsbedingungen, Forschungsfördermöglichkeiten und Beratungsan-
gebote für die Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis sowie entsprechende Qualifizierungs- 
und Beratungsangebote für die Lehre erwähnt (siehe Kap. 3.2.2). In Bezug auf den Wissenstransfer 
in Wirtschaft und Gesellschaft werden in 20 Konzepten Beratungsangebote erwähnt, die diesen 
Transfer beispielsweise durch die Gründung von Firmen oder Start-ups fördern sollen.   

Zu den genannten Zielen und Maßnahmen gehört zudem das Thema der Konfliktlösung. In 22 
Konzepten werden Konfliktlösungsangebote sowie in 13 Fällen die Ernennung von Ombudsper-
sonen und die Einsetzung von Ombudsverfahren genannt. Auch unter den Qualifizierungsange-
boten ist Konfliktlösung eine häufig angebotene Maßnahme. Gleiches gilt für Vernetzungs- und 
Austauschmöglichkeiten, die in 39 Konzepten Erwähnung finden. Unter den Qualifizierungsange-
boten wird dementsprechend auch 16 Mal Netzwerken genannt. 
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4. Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Das Ziel der vorliegenden qualitativen Inhaltsanalyse der Personalentwicklungskonzepte von 43 
Hochschulen war es – vor dem Hintergrund der Forderung im Tenure-Track-Programm von Bund 
und Ländern nach einer Verbesserung der Planbarkeit und Transparenz von Karrierewegen – der 
Frage nachzugehen, wie Hochschulen Personalentwicklung in der Wissenschaft konzipieren. Dazu 
wurde analysiert, wie in den Konzepten Personalentwicklung in der Wissenschaft definiert, Karri-
erewege konzipiert und die jeweiligen Organisations- und Personalinteressen dargestellt und zuei-
nander ins Verhältnis gesetzt werden. Dies geschah insbesondere vor dem Hintergrund der Frage, 
wie die Hochschulen bei der Erstellung der Konzepte damit umgegangen sind, ein Personal zu 
entwickeln, das derzeit – einerseits aufgrund anderweitiger Karriereinteressen, andererseits auf-
grund fehlender Beschäftigungsmöglichkeiten – zu einem überwiegenden Anteil langfristig nicht 
an der eigenen Organisation verbleibt.  

 

 

4.1 Was wird an den Hochschulen unter Personalentwicklung verstanden? 
 

In der Untersuchung der Konzepte wurde schnell deutlich, dass viele Hochschulen die Problem-
lage des Missverhältnisses von Promovierenden, aber auch von Postdoktorand*innen zu entfriste-
ten Stellen und insbesondere Professuren benennen und diese auch als besondere Herausforderung 
für die Erstellung eines Personalentwicklungskonzepts wahrgenommen haben (siehe Kap. 3.2.3). 
Dementsprechend stellte sich zunächst die Frage nach dem Verständnis von Personalentwicklung, 
das in den Konzepten vor diesem Hintergrund zum Ausdruck kommt (siehe Kap. 3.1.1). 

 

 Personalentwicklung als Prozess zwischen Personalgewinnung und Personalaustritt 

In einer Vielzahl von Konzepten wurde erstens auf (mindestens) vier Phasen der Personalentwick-
lung eingegangen (siehe Kap. 3.1.1.3). Die Einteilung in die vier Phasen – Personalgewinnung und 
-auswahl, Personaleinarbeitung, -weiterqualifizierung und -austritt – veranschaulicht, dass versucht 
wurde, „klassische“ Elemente der Personalentwicklung auf die Personalentwicklung in der Wissen-
schaft zu übertragen und auf das dortige Personal anzuwenden. Deutlich zeigte sich hier einerseits 
ein Organisationsinteresse an der Rekrutierung der „besten Köpfe“ sowie der Wahrung maximaler 
Transparenz in der Personalauswahl. Vor allem mit Blick auf entfristete Professuren wurde zudem 
die Personaleinarbeitung in Form von Onboarding und Willkommenspaketen betont. Andererseits 
erfolgte auch eine starke Betonung des Personalaustritts als zentralem Gegenstand von Personal-
entwicklung. Dies lässt sich als Reaktion auf den hohen Anteil an befristeten Qualifizierungs- und 
auch Projektstellen verstehen, bei denen mehrheitlich keine Entfristung angestrebt wird. Stattdes-
sen deutet sich hier ein Verständnis von Personalentwicklung an, in dem Wissenschaftler*innen 
möglichst gut auf ihren Ausstieg aus der Organisation vorzubereiten sind.    

 

 Personalentwicklung als Führungsaufgabe: Karriereberatung durch Personalgespräche 

Zweitens wurde deutlich, dass Personalentwicklung als Führungsaufgabe verstanden wird (siehe 
Kap. 3.1.2.2). Dabei bekommen die Vorgesetzten nicht nur die Verantwortung für die Entwicklung 
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ihrer Mitarbeitenden übertragen. In Bezug auf das befristete Personal wird ihnen auch die Rolle als 
Karriereberater*innen zugewiesen. Als zentrales Instrument wird hierbei auf das Personalgespräch 
zurückgegriffen, das mit der Ausweitung auf das zumeist befristet beschäftigte wissenschaftliche 
Personal insbesondere in der Promotions- und Postdok-Phase auf eine Situation übertragen wird, 
in der es nicht allein um die Erfüllung bestimmter Arbeitsaufgaben im Rahmen einer bestimmten 
Stellenbeschreibung geht. Auch steht nur in wenigen Fällen die Eruierung von Entwicklungsper-
spektiven innerhalb der eigenen Hochschule in Form eines dauerhaften Beschäftigungsverhältnis-
ses im Vordergrund. Stattdessen soll hier eine Beratung geleistet werden, die die wissenschaftliche 
Qualifizierungsarbeit, aber auch darüberhinausgehend die weitere berufliche Entwicklung und die 
damit verbundene Karriereplanung insgesamt umfasst. Die Vorgesetzten werden dadurch in den 
Konzepten zur maßgeblichen Instanz gemacht, die nicht nur im Rahmen des aktuellen Beschäfti-
gungsverhältnisses über die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der jeweiligen Hochschule ent-
scheidet, sondern auch die Weichen für darüberhinausgehende Karriere- und letztlich weitrei-
chende Berufsentscheidungen stellen soll.  

 

 Personalentwicklung als Organisationsentwicklung  

Im Hinblick auf das konkrete Verständnis von Personalentwicklung zeigte sich darüber hinaus, 
dass oftmals auf die Definition des Netzwerks Personalentwicklung an Universitäten (Uninetz PE) und 
damit auf ein Personalentwicklungsverständnis zurückgegriffen wurde, das an der Weiterentwick-
lung des Personals im Sinne der Organisationsziele orientiert ist. Organisationsinteressen und Per-
sonalinteressen sollen miteinander in Einklang gebracht werden, um das Personal bestmöglich zu 
entwickeln und auf diese Weise die Organisationsziele zu erreichen. In der Definition von Uninetz 
PE sowie auch in den Konzepten selbst werden zudem auch Personalstrukturentwicklung und vor 
allem Personalplanung erwähnt, wodurch die Entwicklung des Personals und die Förderung indi-
vidueller Fähigkeiten und Qualifikationen um strukturelle Überlegungen mit Blick auf die Entwick-
lung der Organisation selbst ergänzt werden (siehe Kap. 3.1.1.2). Mittels der Analyse der bestehen-
den Personalstruktur bzw. ihrer darauf aufbauenden Entwicklung sollen Aufgaben und entspre-
chende Stellen definiert und durch eine Personalplanung das entsprechende Personal dafür einge-
stellt, weiterqualifiziert und in manchen Fällen sogar gehalten werden (siehe Kap. 3.2.5.1 und 
3.2.5.2). Personalentwicklung wird dadurch nicht nur als ein Beitrag zur Organisationsentwicklung 
verstanden. Gleichzeitig wird auf diese Weise auch Organisationsentwicklung als ein Beitrag zu 
Personalentwicklung gesehen, wenn Organisationsentwicklung mit der Entwicklung der Personal-
struktur sowie mit Personalplanung einhergeht, die dann eine zielgerichtete Personalentwicklung 
ermöglichen sollen. Personalplanung wurde jedoch nicht allein als Planung zur Erfüllung von Dau-
eraufgaben verstanden. Zudem wurde sie auch mit der Herstellung von der Qualifizierung ange-
messenen Befristungszeiträumen gleichgesetzt (siehe Kap. 3.2.5.3; vgl. hierzu auch Kap. 4.2). 

 
 

4.2 Wie wird in den Personalentwicklungskonzepten mit der Forderung nach 
mehr Planbarkeit und Transparenz von Karrierewegen umgegangen? 
 

Neben diesem Verständnis von Personalentwicklung als Organisationsentwicklung zeigte sich in 
den Konzepten jedoch auch, dass es eine zentrale Abweichung von der Übereinstimmung von 
Personal- und Organisationsinteressen gibt. Diese Abweichung beinhaltet, dass das Verständnis 
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von Personalentwicklung über das In-Einklang-bringen von Personal- und Organisationsinteresse 
hinausgehend erweitert wurde, indem die individuelle Qualifizierung auch für organisationsexterne 
Karrierewege, d.h. für die Wissenschaft im Allgemeinen oder auch für außerwissenschaftliche Be-
reiche in die Konzepte mit aufgenommen wurde (siehe Kap. 3.2.3). Dadurch stellte sich die Frage 
nach dem Zusammenhang von Personal- und Organisationsentwicklung noch einmal neu. Denn 
einerseits wurde hierdurch fraglich, inwieweit die Entwicklung des befristeten wissenschaftlichen 
Personals überhaupt etwas mit Organisationsentwicklung zu tun haben kann, wenn dieses Personal 
dafür entwickelt wird, die Organisation in absehbarer Zeit wieder zu verlassen. Andererseits benö-
tigt jede Hochschule nicht zuletzt auch zur Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben entsprechendes Per-
sonal sowohl auf Professuren als auch auf Dauerstellen neben der Professur, weshalb in den Kon-
zepten Personalgewinnung, -einarbeitung und -weiterqualifizierung auch im eigenen Organisati-
onsinteresse zur Förderung von guter Forschung und Lehre und auch Transferaufgaben als zent-
rale Aspekte von Personalentwicklung betrachtet werden. Deshalb drängte sich andererseits die 
Frage auf, mit welchen Organisationsentwicklungsmaßnahmen in den Personalentwicklungskon-
zepten versucht wird, Personal nicht nur sehr gut für das Wissenschaftssystem insgesamt sowie für 
außerwissenschaftliche Bereiche, sondern auch für die eigene Organisation zu qualifizieren und zu 
halten.  

Vor dem Hintergrund dieses in den Konzepten auftretenden innerorganisationalen Zielkonflikts 
haben in der Untersuchung dementsprechend zwei Fragen an Relevanz gewonnen: Erstens stellte 
sich die Frage, wie in den Konzepten die individuelle Weiterqualifizierung konzipiert wurde (siehe 
Kap. 3.2.3): Für welche Karrierewege soll das wissenschaftliche Personal qualifiziert werden und 
was wird unter (Weiter-)Qualifizierung verstanden? Zweitens musste in diesem Kontext auch nach 
den organisationsinternen strukturellen Möglichkeiten der Gestaltung von Karrierewegen durch Per-
sonalstrukturentwicklung und Personalplanung gefragt werden (siehe Kap. 3.2.5.1 und 3.2.5.2): 
Welche strukturellen Maßnahmen werden in den Konzepten dargestellt, die mehr Planbarkeit und 
Transparenz der Karrierewege insbesondere auch in der eigenen Organisation ermöglichen sollen?  

 

 Planbarkeit und Transparenz durch die individuelle Qualifizierung für Karrierewege sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Wissenschaft 

Mit Blick auf die erste Frage nach der individuellen Weiterqualifizierung wurde deutlich, dass be-
fristet beschäftigte Wissenschaftler*innen sowohl für eine Karriere innerhalb der Wissenschaft als 
auch in Wirtschaft und Gesellschaft und nicht zuletzt auch im Wissenschaftsmanagement qualifi-
ziert werden sollen (siehe Kap. 3.2.3). Adressiert wurden dabei vielfach nicht allein Promovierende, 
die sich in der ersten Phase der wissenschaftlichen Qualifizierung befinden, sondern alle befristet 
Beschäftigten einschließlich Juniorprofessor*innen. Daran zeigte sich deutlich, dass eine Karriere 
außerhalb der Wissenschaft auch noch für Personal in Erwägung gezogen wird, das bereits seit 
vielen Jahren in der Wissenschaft arbeitet. 

Deutlich wurde zudem, dass Übergänge in außerwissenschaftliche Bereiche nicht nur als zusätzli-
che Karrieremöglichkeit für interessierte Wissenschaftler*innen, sondern auch als Ausweg aus der 
begrenzten Stellensituation in der Wissenschaft betrachtet werden. In vielen Konzepten wurde of-
fen auf den Umstand hingewiesen, dass ein Großteil des wissenschaftlichen Personals nicht an der 
eigenen Einrichtung oder auch insgesamt in der Wissenschaft verbleiben wird oder überhaupt ver-
bleiben kann. In einigen Konzepten wurde dies als gewollt und notwendig interpretiert. Ein Wech-
sel der Organisation wurde hier als Charakteristikum für eine wissenschaftliche Karriere betrachtet. 
Personal- und Organisationsinteressen wurden dadurch von vornherein als nicht deckungsgleich 
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verstanden (siehe Kap. 3.2.5.3). In anderen Konzepten wurde die fehlende Perspektive jedoch als 
Problem – sowohl für die Wissenschaftler*innen als auch für die jeweilige Hochschule – dargestellt 
(siehe Kap. 3.2.3). Die Herstellung von Planbarkeit und Transparenz wurde vor diesem Hinter-
grund auf zwei Weisen thematisiert. Erstens wurde versucht, sie durch individuelle Fördermöglich-
keiten herzustellen, indem Wissenschaftler*innen durch Beratungs- und Qualifizierungsangebote 
in die Lage versetzt werden sollen, sich ihren Karriereweg selbst bestmöglich ebnen zu können. 
Zweitens wurde darunter eine Aufklärung über die begrenzten Karrieremöglichkeiten in der Wis-
senschaft verstanden, die gepaart ist mit Qualifizierungs- und Beratungsangeboten für Arbeitsfel-
der außerhalb der Wissenschaft. Durch Personalentwicklung soll hier transparent gemacht werden, 
dass es jenseits der Wissenschaft auch noch andere Karrierewege gibt, mit denen die individuelle 
Wissenschaftler*in eigenverantwortlich planen sollte. Vor welche Probleme – wie beispielsweise 
der konstante Abfluss an Organisationswissen – die hohe Personalfluktuation nicht nur die davon 
betroffenen Wissenschaftler*innen, sondern auch die Hochschule selbst stellt, wurde im Gegensatz 
dazu weitaus weniger thematisiert (siehe Kap. 3.2.3). 

 

 Planbarkeit und Transparenz durch Personalstrukturentwicklung und Personalplanung zwi-
schen Dauerstellen-, Tenure-Track- und Befristungskonzepten 

Neben individuellen Maßnahmen wurden aber auch organisationsstrukturelle Möglichkeiten der 
Gestaltung von Karrierewegen genannt. Einerseits wurden Dauerstellenkonzepte und TT-Modelle 
sowohl zur als auch neben der Professur, andererseits aber auch Befristungen als Mittel der Perso-
nalstrukturentwicklung und Personalplanung genannt, um mehr Planbarkeit und Transparenz zu 
ermöglichen (siehe Kap. 3.2.5).  

Durch Dauerstellen- und Tenure-Track-Konzepte wurde nicht nur die Entwicklung des Personals, 
sondern auch jene der Hochschule selbst in den Blick genommen (siehe Kap. 3.2.5.1). In diesen 
Konzepten zeigte sich, dass es auch als im Interesse der Hochschulen betrachtet wird, Dauerauf-
gaben durch Dauerstellen erfüllen zu lassen, die Entwicklung des Personals an den erforderlichen 
Aufgaben auszurichten und damit auch den Verbleib des qualifizierten Personals an der eigenen 
Organisation zu ermöglichen. Dazu gehörten auch Tenure-Track-Konzepte sowohl zur als auch 
neben der Professur, die als Möglichkeit betrachtet wurden, sowohl für die Wissenschaftler*innen 
als auch für die Hochschule selbst eine langfristige Planbarkeit herzustellen.  

Es lässt sich jedoch insgesamt anhand der Konzepte nicht abschätzen, inwieweit die hier erwähnten 
Maßnahmen in Bezug auf die Herstellung von mehr Planbarkeit und Transparenz greifen und in 
welchem Verhältnis sie zu den befristeten Stellen stehen. Zwar scheint es mehrheitlich Konsens zu 
sein, dass Daueraufgaben auf Dauerstellen erledigt werden sollen. Ab wann eine Stelle jedoch über-
wiegend Daueraufgaben erfüllt, die nicht auch auf Qualifikationsstellen geleistet werden sollen, 
wurde nicht näher definiert.  

Während in den Konzepten unter Personalstrukturentwicklung vor allem Karrierewege und Stel-
lenkategorien innerhalb der eigenen Organisation verstanden und in den Blick genommen wurden, 
wurde Personalplanung oftmals als Prozess verstanden, der einerseits durch eine vorausschauende 
Personalplanung – beispielsweise im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung – für verlässli-
che Karrierewege innerhalb der Organisation sorgen kann. Andererseits wurde Personalplanung 
aber auch als Instrument begriffen, durch das man Personen ohne Perspektive innerhalb der eige-
nen Organisation frühzeitig auf Karrierewege außerhalb der eigenen Organisation vorbereiten kön-
nen will (siehe Kap. 3.2.5.2).  
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In diesem Kontext wurden auch befristete Qualifikationsstellen als zentrales Element einer Perso-
nalstruktur thematisiert und Befristung als wichtiges Mittel der Personalplanung benannt, um kon-
tinuierlich Qualifizierungsstellen bieten zu können (siehe Kap. 3.2.5.3). Einigkeit herrschte hier 
jedoch dahingehend – wie es auch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bereits vorsieht –, dass Be-
fristungszeiträume angemessen ausgestaltet werden müssen, um Planbarkeit zu ermöglichen und 
Qualifizierungsarbeiten erfolgreich abschließen zu können. Teilweise wurde hierfür ausbuchsta-
biert, was als Qualifizierung und damit als Befristungsgrund verstanden werden kann. Dazu gehörte 
teilweise auch die Lehre, die in einigen Konzepten als Qualifizierung und damit auch als Befris-
tungsgrund angesehen wurde. Und auch die Vorstellung, dass Befristung notwendigerweise zur 
wissenschaftlichen Entwicklung dazugehöre, war hier vertreten. 

 

 Verbesserung von Karrierechancen durch die Herstellung von Chancengerechtigkeit… 

Darüber hinaus wurden, um für bislang unterrepräsentierte Gruppen in der Wissenschaft nicht 
allein die Karrierewege, sondern zunächst einmal überhaupt die Chancen auf eine Karriere im Ver-
gleich zu anderen Wissenschaftler*innen zu verbessern, in allen Konzepten Maßnahmen themati-
siert, die im Rahmen von Personalentwicklung zur Erreichung von mehr Chancengerechtigkeit 
berücksichtigt werden sollten (siehe Kap. 3.2.1). Chancengerechtigkeit wurde dabei als Gleichstel-
lung, diversity und/oder Inklusion gefasst. Unter Gleichstellung wurde vor allem die Gleichstellung 
von Männern und Frauen verstanden, aber auch die Gleichstellung von Eltern angesprochen (siehe 
hierzu Kap. 3.2.4.2). Unter diversity wurde in den Konzepten über die Gleichstellung von Frauen 
und Männern hinausgehend eine Diversität des Personals verstanden, die sich vor allem auf ethni-
sche und soziale Herkunft sowie auf Weltanschauung und sexuelle Identität bezieht. Es ließen sich 
jedoch große Unterschiede zwischen den Konzepten feststellen, die erstens darauf basieren, wie 
konkret diese Ziele mit spezifischen Maßnahmen unterlegt werden. Zweitens wurden auch hier 
Unterschiede dahingehend deutlich, ob es sich um die gezielte (Weiter-)Qualifizierung von be-
stimmten Personengruppen handelt, die dadurch jeweils individuell ihre Kompetenzen verbessern 
und Chancen erhöhen können sollen, oder ob es um strukturelle Maßnahmen geht, die auf eine 
Veränderung der Organisation insgesamt abzielen. Drittens zeigten sich auch Unterschiede in Be-
zug auf die Anzahl und inhaltliche Beschreibung der jeweiligen Maßnahmen je nachdem, welche 
Gruppe angesprochen wurde. 

 

 …durch individuelle und strukturelle Frauenförderung 

Zur Gleichstellung von Frauen und Männern wurden sowohl Maßnahmen genannt, die auf eine 
individuelle Förderung von Frauen vor allem durch Coaching und Mentoring sowie durch spezifi-
sche finanzielle Förderprogramme abzielen, als auch Maßnahmen, die eine strukturelle Frauenför-
derung anstreben. Durch Maßnahmen der strukturellen Frauenförderung wird weniger die indivi-
duelle Weiterqualifizierung der einzelnen Wissenschaftlerin adressiert. Vielmehr betreffen sie struk-
turelle Veränderungen auf Organisationsebene, die zu einer Erhöhung des Frauenanteils – vor al-
lem in Führungspositionen – führen sollen. Hierbei ließen sich in neun Konzepten Absichtserklä-
rungen finden, bestimmte Positionen mit einem spezifischen Frauenanteil zu besetzen. Zudem 
wurde in einigen Konzepten auch von Anreizsystemen vor allem in Form von Zielvereinbarungen 
gesprochen, durch die Gleichstellungsmaßnahmen belohnt werden sollen. Auch eine aktive Rek-
rutierung von für bestimmte Positionen geeigneten Frauen wurde oftmals erwähnt. Der angespro-
chene Maßnahmenkatalog umfasste darüber hinaus Überlegungen zu einer paritätischen Besetzung 
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der Professor*innenpositionen in Berufungskommissionen, wobei die dadurch entstehende Mehr-
belastung von Frauen durch Gremientätigkeiten ebenfalls durch entsprechende Maßnahmen wie 
Gelder für Hilfskraftstellen kompensiert werden soll. Thematisiert wurden auch die Veränderung 
von Denominationen, wenn keine geeigneten Kandidatinnen für eine ausgeschriebene Professur 
identifiziert werden können. Berücksichtigt wurden in zwei Konzepten zudem arbeitsrelevante Be-
einträchtigungen durch Schwangerschaft und Elternzeit. Hierbei ging es erstens um strukturell ver-
ankerte Unterstützung im Falle einer Beeinträchtigung mit Blick auf Laborarbeiten. Zweitens 
wurde die Förderung eines schnellen Wiedereinstiegs unmittelbar nach dem Mutterschutz genannt.  

 

 … als Ziel, das kaum durch Maßnahmen für mehr Diversität und Inklusion unterlegt ist 

Diversität wurde zwar in der überwiegenden Mehrzahl der Konzepte angesprochen. Im Vergleich 
zur Gleichstellung von Männern und Frauen wurden konkret hierfür entwickelte Maßnahmen – 
jenseits von interkulturellen Trainings – jedoch kaum benannt. Auffällig ist zudem, dass die Ziele 
der Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Berücksichtigung von diversity oftmals zu-
sammengefasst wurden, obwohl es sich um unterschiedliche Personengruppen und Diskriminie-
rungstatbestände handelt, die entsprechend unterschiedliche Maßnahmen erfordern. Die Inklusion 
von Menschen mit Behinderung wurde insgesamt in weitaus weniger Konzepten als Ziel benannt. 
In noch weniger Konzepten wurden darüber hinaus Maßnahmen wie beispielsweise Barrierefrei-
heit erwähnt. Intersektionalität wurde in keinem der Konzepte angesprochen.  

 

 

4.3 Wie werden in den Personalentwicklungskonzepten Personal- und Organisa-
tionsinteressen miteinander verbunden? 
 

Neben den individuell auf den oder die einzelne Wissenschaftler*in und den strukturell auf die 
Organisation ausgerichteten Maßnahmen sowohl zur Herstellung von mehr Planbarkeit und Trans-
parenz von Karrierewegen als auch von mehr Gerechtigkeit im Hinblick auf Karriere-chancen lie-
ßen sich in den Konzepten auch strukturelle Überlegungen dazu finden, wie Personal- und Orga-
nisationsinteressen insbesondere auch durch eine Verbesserung von Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen stärker als bislang in Einklang gebracht werden können. Thematisiert wurden hierbei 
vor allem die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des befristeten Personals (siehe Kap. 3.2.4). 
Darunter fiel erstens die Frage von Vertragslaufzeiten. Zweitens wurde die Steigerung von Arbeits-
zufriedenheit thematisiert. Drittens fanden sich hierunter Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. 

 

 Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen durch Anpassung von Befristungszeiträumen verbes-
sern, ohne die Höchstbefristungsdauer auszuschöpfen 

Die strukturellen Maßnahmen hinsichtlich einer Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen sowie das Bewusstsein in Bezug auf die eigenen Möglichkeiten waren in den Konzepten 
unterschiedlich ausgeprägt. Insgesamt wurden längere Vertragslaufzeiten sowohl für Qualifizie-
rungs- als auch für Projektstellen angestrebt, um durch entsprechende Befristungszeiträume zu-
mindest eine bessere zeitliche Planbarkeit der Qualifizierung zu ermöglichen (siehe Kap. 3.2.4.1). 
Drei Jahre sind für Qualifizierungsstellen in der Mehrzahl der Fälle jedoch das Maximum – auch 
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wenn in einigen Konzepten noch Verlängerungsmöglichkeiten genannt werden, die allerdings nicht 
garantiert werden und damit für die befristeten Wissenschaftler*innen immer auch neue Unsicher-
heiten und Abhängigkeiten in sich bergen. Nur in wenigen Fällen wird eine Ausschöpfung der 
möglichen Höchstbefristungsdauer angestrebt, ohne dass jedoch explizit von 6+6 bzw. in der Me-
dizin von 6+9 Jahren gesprochen wurde.  

In einigen Konzepten fanden sich zudem Angaben zur Problematik von drittmittelfinanzierten 
Projektstellen und dem Umgang mit Vertragslaufzeiten. Dies wird insbesondere dann als Problem 
wahrgenommen und adressiert, wenn sich in den Projekten auch Wissenschaftler*innen qualifizie-
ren können sollen. Als Maßnahme wurde hierzu die Anpassung der Vertragslaufzeit an die Pro-
jektlaufzeit genannt, die zwar ohnehin seit der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ge-
setzlich eingefordert wird, jedoch nicht notwendigerweise mit den in einem Fach üblichen Quali-
fizierungszeiten zusammenfällt. Um auch für Drittmittelbeschäftigte mehr Planbarkeit zu gewäh-
ren, haben einigen Hochschulen jedoch darüber hinaus einen Überbrückungsfond eingerichtet, der 
eine Weiterbeschäftigung ohne Vertragsunterbrechung zwischen zwei Drittmittelprojekten ermög-
lichen soll.  

 

 Steigerung der Arbeitszufriedenheit durch bessere Gesundheit und für mehr Leistungsfähigkeit 

Im Kontext der Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen wurde auch auf die 
Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation eingegangen (siehe kap. 3.2.4.3). Verbunden 
wurde dies einerseits mit der Herstellung eines guten Arbeitsklimas für die Beschäftigten und an-
dererseits mit einer Stärkung der Leistungsbereitschaft für die Organisation. Die Verbindung von 
Personal- und Organisationsinteressen wurde an dieser Stelle noch einmal besonders deutlich. Dies 
zeigte sich besonders auch an jenen Stellen, an denen Arbeitszufriedenheit mit Gesundheitsförde-
rung zusammengedacht wird und gesundheitsfördernde Maßnahmen als Maßnahmen zur Steige-
rung der Arbeitsmotivation und Leistungsfähigkeit verstanden werden.  

 

 Mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor allem für Eltern  

Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde in einem Großteil der Konzepte so-
wohl Kinderbetreuung als auch in einigen Fällen die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger ver-
standen. Eine Verbesserung der Work-Life-Balance – auch jenseits von Familie – wurde dagegen 
weitaus weniger angesprochen (siehe Kap. 3.2.4.2). Die dazugehörigen Maßnahmen beziehen sich 
zudem vor allem auf Kinderbetreuung. Dazu werden in einigen Konzepten auch Angebote darge-
stellt, die über die individuelle Beratung zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder die – bereits nur 
in einem Teil der Konzepte vorkommende – Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten hin-
ausgeht. Hierzu gehören spezielle KiTa-Öffnungszeiten und darüberhinausgehende Betreuungs-
konzepte und Kostenerstattungen ebenso wie die Anpassung des Arbeitsalltags an familiengerechte 
Zeiten. 

Darüber hinaus wurden auch Maßnahmen angesprochen, die eine Verbesserung der Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen von Eltern betreffen. Dazu gehören vor allem Vertragslaufzeiten und 
Verlängerungsmöglichkeiten. Jedoch wurde lediglich in neun Konzepten auf die Regelungen des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zur familienpolitischen Komponente eingegangen, durch die bei der 
Betreuung von im eigenen Haushalt lebenden Kindern eine Verlängerung der Höchstbefristungs-
dauer um jeweils zwei Jahre pro Kind möglich wird. Dies gilt auch bei dem Nachweis einer eigenen 
Behinderung oder chronischen Krankheit. Jedoch wurde auch in diesen Konzepten deutlich, dass 
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nicht immer die volle Verlängerungsmöglichkeit ausgeschöpft und mehrheitlich auch keine Ver-
bindlichkeit in der Anwendung geschaffen wird.  

Zudem wurde in einem Fall davon gesprochen, dass auch bei Stellen in Drittmittelprojekten eine 
Verlängerung des Arbeitsvertrags im Umfang von Mutterschutz und Elternzeit gewährt wird und 
entsprechende Gelder dafür bereitgestellt werden. Dies ist auf Stellen, die nicht aufgrund von Dritt-
mitteln, sondern aufgrund von Qualifizierung befristet sind, nach §2 Abs. 5 (3) WissZeitVG bereits 
gesetzlich vorgeschrieben, basiert aber bislang bei Drittmittelstellen – wenn überhaupt vorgesehen 
– auf jeweiligen Einzellösungen wie kostenneutralen Verlängerungen. 

Darüber hinaus wurden auch Dual-Career-Modelle im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf verortet, die aber auch als Instrument der Personalgewinnung betrachtet werden. Diese Maß-
nahme war jedoch im Gegensatz zu den anderen Maßnahmen nur auf (Junior-)Professor*innen 
begrenzt. 
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5. Fazit: Was ist Personalentwicklung in der Wissenschaft (nicht)? 
 

In der vorliegenden Studie wurden die Personalentwicklungskonzepte von 43 Hochschulen unter-
sucht, die im Tenure-Track-Programm von Bund und Ländern – u.a. auf der Grundlage ihrer ein-
gereichten Personalentwicklungskonzepte – erfolgreich gewesen sind. Bereits in der Erhebung der 
Konzepte zeigte sich jedoch, dass diese Personalentwicklungskonzepte an den jeweiligen Hoch-
schulen einen sehr unterschiedlichen Stellenwert haben. Ein Teil der Konzepte ist bereits auf der 
hochschuleigenen Website zu finden und ist teils sogar als Werbung für die eigene Hochschule zu 
interpretieren. Dagegen werden die Konzepte an anderen Hochschulen – trotz bereits erfolgter 
Einreichung – entweder aktuell noch weiter überarbeitet oder aber grundsätzlich nicht der (Hoch-
schul-)Öffentlichkeit zugänglich gemacht, obwohl sie eine wesentliche Grundlage nicht nur für den 
Erhalt von im TT-Programm geförderten Professuren bilden, sondern auch das Grundgerüst für 
die künftige Personalentwicklung des wissenschaftlichen Personals darstellen, das von diesen Kon-
zepten unmittelbar betroffen ist. Nicht zuletzt deshalb bleibt insgesamt abzuwarten, inwieweit die 
in den Konzepten dargelegten Ziele und Maßnahmen tatsächlich der Realität entsprechen und auch 
umgesetzt werden.  

Zudem wurde durch die Analyse deutlich, dass sich kein einheitliches Verständnis von Personal-
entwicklung in der Wissenschaft erkennen lässt. Dies zeigt sich nicht allein daran, dass in den Kon-
zepten zwar oftmals ähnliche Ziele genannt werden, die dazugehörigen Maßnahmen jedoch teils 
sehr unterschiedlich ausfallen oder in einigen Konzepten sogar vollständig Maßnahmen zur Um-
setzung bestimmter Ziele fehlen. Die Problematik, ein einheitliches Verständnis von Personalent-
wicklung zu bestimmen, zeigt sich zudem auch mit Blick auf den Umgang mit der heterogenen 
Adressat*innengruppe in den jeweiligen Hochschulen. Das wissenschaftliche Personal befindet 
sich nicht nur in unterschiedlichen Qualifizierungs- und Karrierestadien, sondern vor allem auch 
in grundsätzlich verschiedenen Beschäftigungssituationen. Vor dem Hintergrund der Herausfor-
derung eines hohen Befristungsanteils unter dem wissenschaftlichen Personal zeigt sich zwar, dass 
in den Konzepten versucht wird, Elemente „klassischer“ Personalentwicklung auf diese Situation 
zu übertragen. Jedoch lässt sich ihre Angemessenheit – beispielsweise in Bezug auf Personalgesprä-
che mit Vorgesetzten als Karriereberatung über den Verbleib in der Wissenschaft – hinterfragen. 
Zudem wird – beispielsweise hinsichtlich des Personalaustritts, aber auch der Personalweiterquali-
fizierung – deutlich, dass damit grundsätzlich andere Verhältnisse und entsprechende Maßnahmen 
angesprochen werden als in einem durch Dauerbeschäftigungsverhältnisse geprägten Unterneh-
men oder einer entsprechenden Verwaltung. Während Personalaustritt – zumeist aus Altersgrün-
den – gemeinhin vor den Vorzeichen einer frühzeitigen Nachfolgeplanung und der Wahrung von 
Organisationswissen diskutiert wird, findet sich dies hier kaum. Stattdessen wird deutlich, dass es 
sich vor dem Hintergrund der hohen Befristungsquote in der Wissenschaft um ein ständig wieder-
kehrendes Ereignis handelt, das darüber hinaus ein Personal betrifft, das seine berufliche Zukunft 
oftmals noch vor sich hat. Personalaustritt wird deshalb mit Personalweiterqualifizierung verbun-
den, die dadurch jedoch nicht mehr als Weiterqualifizierung für die eigene Organisation verstanden 
wird, sondern auf Karrierewege jenseits der Hochschule oder auch der Wissenschaft insgesamt 
ausgerichtet ist. Durch diese individuelle Weiterqualifizierung sollen dementsprechend die durch 
Befristung bestehenden Unwägbarkeiten im Hinblick auf die eigene Karriere adressiert und die 
befristete Wissenschaftler*in in die Lage versetzt werden, sich selbst im Hinblick auf ihre Karriere 
mehr Planbarkeit und Transparenz verschaffen zu können.  
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In den Konzepten werden auch strukturelle Maßnahmen thematisiert, die jedoch ebenfalls hetero-
gen ausfallen. Dazu gehören Überlegungen zur Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen sowie zur Personalstrukturentwicklung und Personalplanung, die auf strukturelle Ver-
änderungen innerhalb der Organisation abzielen. Doch auch hier findet sich eine unterschiedliche 
Auslegung der Herstellung von Planbarkeit und Transparenz, die von angemessenen Befristungs-
zeiten bis zu Dauerstellenkonzepten reicht. In Bezug auf die Befristungszeiten wird deutlich, dass 
man einerseits den Befristungszeitraum besser auf die Qualifizierungs- bzw. die Projektarbeit ab-
stimmen möchte, was bereits durch die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes eingefordert 
wird. Andererseits zeigt sich auch, dass hier ohne eine konkrete Prüfung die Angemessenheit der 
Laufzeit von Qualifizierungsverträgen – zumindest bei Erstverträgen, deren oftmals zusätzlich er-
wähnte Verlängerungsoption bereits die Angemessenheit selbst in Frage zu stellen scheint – pau-
schal festgesetzt wird. Die Höchstbefristungsdauer nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz wird 
dabei mehrheitlich nicht als Maßgabe für die Vertragslaufzeiten angesehen. Stattdessen bleibt man 
im Abschluss von Erstverträgen deutlich darunter. Ein solches Zurückbleiben hinter den gesetzli-
chen Möglichkeiten zeigt sich auch im Umgang mit der familienpolitischen Komponente, deren 
Umsetzung mehrheitlich weder in vollem Umfang noch verbindlich erfolgt. Beide Beispiele ver-
deutlichen, dass mit der Schaffung von Verbindlichkeit und damit auch von Planbarkeit und Trans-
parenz in Bezug auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in den Konzepten insgesamt 
zurückhaltend umgegangen wird.  

Insbesondere an den Aspekten der Personalstrukturentwicklung und Personalplanung zeigt sich 
jedoch auch, dass sie konzeptübergreifend als wichtige Beiträge zur Personal- und Organisations-
entwicklung begriffen werden. Damit deutet sich in den Konzepten ein erster Schritt zu einem 
„Kulturwandel“ an. Insbesondere in der Erwähnung von Dauerstellen in der Mehrzahl der Kon-
zepte zeigt sich, dass das Bewusstsein für die zu erfüllenden Aufgaben und das dafür notwendige 
Personal nicht mehr allein auf die Professuren, sondern auch auf Stellenkategorien neben der Pro-
fessur bezogen und deren Notwendigkeit – in einigen Fällen sogar in Form von konkreten Über-
legungen zu aufgabenbezogenen Dauerstellen in Forschung, Lehre und Administration – erfasst 
wird. Zudem werden Personalplanung zusammen mit einem Personalstrukturplan als strategische 
Instrumente betrachtet, um sich einen Überblick über die anfallenden Aufgaben und das dafür 
notwendige Personal zu verschaffen und darauf aufbauend unter den gegebenen Kapazitäten und 
Ressourcen haushalten zu können. Jedoch zeigen die Konzepte an dieser Stelle mehrheitlich auch, 
dass sowohl die aufgabengerechte Personalstrukturentwicklung als auch eine entsprechende Per-
sonalplanung an vielen Hochschulen noch am Anfang stehen. Damit verdeutlichen die Konzepte 
einerseits, dass Überlegungen bestehen, die zu einem Kultur- und auch Strukturwandel hinsichtlich 
der Karrierewege und Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von Wissenschaftler*innen auf 
und neben der Professur an den Hochschulen führen können. Andererseits lässt sich die konkrete 
Umsetzung der in den Konzepten dargestellten Überlegungen und Modelle und damit ein tatsäch-
lich vorliegender Wandel in der Wahrnehmung und dem Umgang mit dem wissenschaftlichen Per-
sonal insbesondere neben der Professur anhand der hier durchgeführten Analyse der Personalent-
wicklungskonzepte nicht abschließend belegen. Hierfür muss auch die Analyse ihrer Umsetzung 
erfolgen. 
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5.1 Ausblick 
 

Im TT-Programm konnten sich sowohl Universitäten als auch ihnen gleichgestellte Hochschulen 
bewerben. Bewilligt wurden dementsprechend TT-Professuren an so unterschiedlichen Universi-
täten und ihnen gleichgestellten Hochschulen wie Technischen Universitäten und Volluniversitä-
ten, Pädagogischen, Kunst- und Musikhochschulen sowie Universitätsklinika. Zudem war zwar im 
TT-Programm lediglich gefordert, ein Personalentwicklungskonzept für das wissenschaftliche Per-
sonal vorzulegen. Doch werden in knapp zwei Dritteln der Konzepte in unserem Sample auch 
Konzepte berücksichtigt, die ebenfalls das nicht-wissenschaftliche Personal in Technik und Ver-
waltung, aber insbesondere auch im Wissenschaftsmanagement mit einschließen.  

Vor diesem Hintergrund bieten sich erstens drei weiterführende vergleichende Untersuchungen 
an, um der Frage nachzugehen, inwieweit sich (1) die jeweilige disziplinäre Ausrichtung, (2) die 
Mitgliedschaft in den wissenschaftspolitischen Zusammenschlüssen TU9 oder German U15 oder 
auch der Erfolg in der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern sowie (3) die Adressat*innen-
gruppe der Konzepte auf die Konzeption von Personalentwicklung in der Wissenschaft auswirken. 
Im Vergleich unterschiedlicher disziplinärer Ausrichtungen drängt sich erstens die Frage nach Un-
terschieden und Gemeinsamkeiten im Umgang mit inner- und außerwissenschaftlichen Karriere-
wegen und dabei insbesondere auch im Hinblick auf Dauerstellenkonzepte auf. Zweitens sollte 
nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Universitäten gefragt werden, die sich durch 
ihre Mitgliedschaft in den TU9 oder German U15 oder durch ihren Erfolg in der Exzellenzstrategie 
als besonders „forschungsstark“9 bzw. als „führende Technische Universitäten in Deutschland“10 
begreifen, um hier die Frage nach einem Zusammenhang dieses Selbstverständnisses mit der Per-
sonalentwicklung des dafür notwendigen Personals zu analysieren. Hinsichtlich der Adressierung 
unterschiedlicher Personalgruppen stellt sich drittens die Frage, inwieweit in den Konzepten Un-
terschiede zu beobachten sind, wenn Personalentwicklung auch für das nicht-wissenschaftliche 
Personal mitgedacht wird. Diese Frage stellt sich vor dem Hintergrund, dass zwar auch im nicht-
wissenschaftlichen Personal zunehmend befristete Stellen zu finden sind, insgesamt hier jedoch 
Dauerstellen noch wesentlich häufiger vertreten sind als beim wissenschaftlichen Personal. Zudem 
bezieht sich die Qualifizierung des (befristeten) wissenschaftlichen Personals zumeist auf den Auf-
stieg in neue Karrierestufen, wohingegen die Weiterqualifizierung des nicht-wissenschaftlichen 
Personals nicht notwendigerweise mit Aufstieg und Beförderung verbunden ist, sondern lediglich 
die Qualität der Aufgabenerfüllung wahren bzw. verbessern soll.  

Um einen umfassenden Einblick in die Personalentwicklung in der Wissenschaft zu bekommen, 
ist jedoch zweitens vor allem weitere Forschung notwendig. Ein wichtiger Ansatz sind hier bei-
spielsweise Fallstudien, in denen sowohl die Entstehung der Konzepte als auch die aktuelle Um-
setzung von Personalentwicklung in der Wissenschaft unmittelbar an den Hochschulen selbst un-
tersucht wird. Nur so kann die Realität hinter den Konzepten sowie deren Stellenwert vor Ort in 
den Blick genommen werden. 

 

                                                           
9 https://www.german-u15.de/ueber-german-u15/profil/index.html 
10 https://www.tu9-universities.de/ 
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6. Anhang 
 

Tab. 5 Erfolgreiche Bewerbungen von Hochschulen im TT-Programm nach Bundesland11 

Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Eingeworbene TT-Professuren 

insg. 
1. 
Runde  

2. 
Runde  Fächergruppen 

Baden-Württemberg 117    

U Freiburg i.Br. 19 12 7 Geisteswissenschaften, Humanmedizin, Ingenieurwis-
senschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

U Heidelberg 11 11  Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 

U Hohenheim 3 3  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Ma-
thematik, Naturwissenschaften, Agrar-, Forst- und 
Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin 

KIT 15 9 6 Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften 

U Konstanz 9 6 3 Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Ma-
thematik, Naturwissenschaften 

U Stuttgart 20 12 8 Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Ingenieurwissenschaften  

U Tübingen 20 12 8 Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten 

PH Freiburg i.Br. 3  3 Kunst, Kunstwissenschaften, Sport 

PH Heidelberg 6  6 Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 

PH Karlsruhe 3  3 Mathematik, Naturwissenschaften, Rechts- Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften 

PH Ludwigsburg 4  4 Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften 

PH Schwäbisch Gmünd 4  4 Mathematik, Naturwissenschaften, Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften 

Bayern 152    

                                                           
11 Quellen: https://www.tenuretrack.de/de/gefoerderte-hochschulen; https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redak-
tion/Dokumente/Papers/Gesamtuebersicht_ueber_Foerderungen_im_Programm_Wissenschaftlicher_Nach-
wuchs.pdf  
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Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Eingeworbene TT-Professuren 

insg. 
1. 
Runde  

2. 
Runde  Fächergruppen 

U Bamberg 10  10 Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  

U Bayreuth 9  9 Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veteri-
närmedizin, Geisteswissenschaften, Humanmedizin, 
Mathematik, Naturwissenschaften 

Kath. U Eichstätt-Ingolstadt 7  7 Geisteswissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften 

U Erlangen-Nürnberg 24 24  Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften, In-
genieurwissenschaften 

U München 20  20 Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Mathematik, Naturwissenschaften, Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften 

TU München 40 40  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Ma-
thematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissen-
schaften 

U Regensburg 16  16 Geisteswissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften 

U Würzburg 24  24 Geisteswissenschaften, Humanmedizin, Ingenieurwis-
senschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Akademie der Bildenden 
Künste München 

2  2 Kunst, Kunstwissenschaften 

Berlin 79    

FU Berlin 22  22 Geisteswissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften, Veterinärmedizin 

HU Berlin 26 26  Geisteswissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften 

TU Berlin 17  17 Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Mathematik, Naturwissenschaften, Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften 

Charité 14  14 Humanmedizin 

Brandenburg 21    

FilmU Babelsberg 1  1 Kunst, Kunstwissenschaften 
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Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Eingeworbene TT-Professuren 

insg. 
1. 
Runde  

2. 
Runde  Fächergruppen 

U Frankfurt/Oder 8  8 Geisteswissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften 

U Potsdam 12 12  Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten 

Bremen 14    

U Bremen 14 7 7 Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Ingenieurwissenschaften 

Hamburg 46    

U Hamburg 35 16 19 Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Ingenieurwissenschaften, Humanmedizin 

TU Hamburg-Harburg 11  11 Ingenieurwissenschaften 

Hessen 91    

TU Darmstadt 20 12 8 Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Ma-
thematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissen-
schaften 

U Frankfurt a.M. 16 16  Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Ingenieurwissenschaften 

U Gießen 18 11 7 Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Humanmedizin, Agrar-, Forst- und Ernährungs-
wissenschaften, Veterinärmedizin 

U Kassel 13  13 Agrar- Forst- und Ernährungswissenschaften, Vete-
rinärmedizin, Geisteswissenschaften, Ingenieurwis-
senschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

U Marburg 21  21 Geisteswissenschaften, Humanmedizin, Ingenieurwis-
senschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

H Geisenheim University 3  3 Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Mathematik, Naturwissenschaften 

Mecklenburg-Vorpommern 8    

U Greifswald 4 4  Mathematik, Naturwissenschaften, Humanmedi-
zin/Gesundheitswissenschaften 
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Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Eingeworbene TT-Professuren 

insg. 
1. 
Runde  

2. 
Runde  Fächergruppen 

U Rostock 4  4 Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten 

Niedersachsen 97    

TU Braunschweig 18  18 Geisteswissenschaften, Humanmedizin, Ingenieurwis-
senschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

TU Clausthal 4  4 Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften 

U Göttingen 20 20  Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften, Ag-
rar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Vete-
rinärmedizin 

U Hannover 25 21 4 Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Mathematik, Naturwissenschaften, Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften 

H für Musik, Theater und Me-
dien Hannover 

3 3  Kunst, Kunstwissenschaft 

U Hildesheim 5  5 Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

U Lüneburg 3  3 Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

U Oldenburg 10  10 Geisteswissenschaften, Humanmedizin, Kunst, Kunst-
wissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

U Osnabrück 9  9 Geisteswissenschaften, Kunst / Kunstwissenschaften, 
Sport 

Nordrhein-Westfalen 178    

RWTH Aachen 20  20 Geisteswissenschaften, Humanmedizin, Ingenieurwis-
senschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

U Bielefeld 14 14  Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten 

U Bochum 20 18 2 Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Ma-
thematik, Naturwissenschaften, Humanmedizin 

U Bonn 28  28 Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Vete-
rinärmedizin, Geisteswissenschaften, Humanmedizin, 
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Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Eingeworbene TT-Professuren 

insg. 
1. 
Runde  

2. 
Runde  Fächergruppen 

Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften 

TU Dortmund 15 15  Geisteswissenschaften, Sport, Rechts-, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Ingenieurwissenschaften 

U Düsseldorf 9 9  Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten 

U Duisburg-Essen 23 21 2 Geisteswissenschaften, Humanmedizin, Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathematik, 
Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften 

U Köln 27 27  Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 

U Siegen 13  13 Geisteswissenschaften, Humanmedizin, Ingenieurwis-
senschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

U Wuppertal 9  9 Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Mathematik, Naturwissenschaften, Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften 

Rheinland-Pfalz 53    

TU Kaiserslautern 13 7 6 Mathematik, Naturwissenschaften; Ingenieurwissen-
schaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften 

U Koblenz-Landau 6  6 Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Mathematik, Naturwissenschaften, Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften 

U Mainz 26 15 11 Geisteswissenschaften, Humanmedizin, Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathematik, 
Naturwissenschaften 

U Trier 8  8 Geisteswissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften  

Saarland 13    

U des Saarlandes 13 6 7 Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Humanmedizin, Ingenieurwissenschaften 

Sachsen 53    

TU Bergakademie Fr. 8 8  Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissen-
schaften 
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Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Eingeworbene TT-Professuren 

insg. 
1. 
Runde  

2. 
Runde  Fächergruppen 

TU Chemnitz 5  5 Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften 

TU Dresden 18 18  Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Ingenieurwissenschaften 

U Leipzig 22  22 Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Vete-
rinärmedizin, Geisteswissenschaften, Humanmedizin, 
Mathematik, Naturwissenschaften, Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften 

Sachsen-Anhalt 16    

U Halle 9  9 Geisteswissenschaften, Humanmedizin, Mathematik; 
Naturwissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften 

U Magdeburg 7 7  Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten 

Schleswig-Holstein 25    

U Flensburg 4  4 Geisteswissenschaften, Sport, Rechts-, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften 

U Kiel 21 14 7 Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Ma-
thematik, Naturwissenschaften, Humanmedizin/Ge-
sundheitswissenschaften, Agrar-, Forst- und -
Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin, Ingeni-
eurwissenschaften 

Thüringen 37    

U Erfurt 7  7 Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

TU Ilmenau 10  10 Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften 

U Jena 12 12  Geisteswissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 

Bauhaus-U Weimar 8  8 Ingenieurwissenschaften, Kunst, Kunstwissenschaf-
ten, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

 (n=7
5) 

(n=34) (n=57)  

 1000 468 532  
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Tab. 6 Die untersuchten Personalentwicklungskonzepte nach Bundesland 

Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Titel des Konzepts Datum des  
Konzepts 

Anzahl 
Seiten 

Adressat*innen 

Baden-Württemberg     

U Freiburg i.Br. Creative Minds. Freiburg Career Advancement. Akademische 
Karrieren an der Universität Freiburg fördern und gestalten. Per-
sonalentwicklungskonzept der Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg für den wissenschaftlichen Bereich 

März 2018 27 wissenschaftliches Personal inkl. Wissenschafts-
management 

KIT Personalentwicklung am KIT. Schwerpunkt: Wissenschaftliches 
Personal insbesondere wissenschaftlicher Nachwuchs (Personal-
entwicklungskonzept)   

28. Apr. 2017 47 wissenschaftliches Personal inkl. Wissenschafts-
management 

U Konstanz Personalentwicklung an der Universität Konstanz 17. Mai 2017 10 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

U Stuttgart Personalentwicklungskonzept der Universität Stuttgart für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs  

18. Jan. 2017 19 wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 

PH Freiburg i.Br. Personalentwicklungskonzept Pädagogische Hochschule Frei-
burg 

Mai 2017 15 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

PH Karlsruhe Akademisches Personalentwicklungskonzept der Pädagogischen 
Hochschule Karlsruhe  

19. Dez. 2018 19 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

Bayern     

U Bayreuth Mehr als eine Universität. Personalentwicklungsstrategie der 
Universität Bayreuth 

06. Dez. 2018 13 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

Kath. U Eichstätt-In-
golstadt 

Personalentwicklungskonzept der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt 

Dezember 2018 17 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

U Würzburg Personalentwicklungskonzept für den wissenschaftlichen Be-
reich 

22. Mai 2017 27 wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 
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Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Titel des Konzepts Datum des  
Konzepts 

Anzahl 
Seiten 

Adressat*innen 

Berlin     

FU Berlin Personalentwicklung an der Freien Universität Berlin 2018 44 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

HU Berlin Personalentwicklungskonzept der Humboldt-Universität zu Ber-
lin 

24. Okt. 2019 28 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

TU Berlin Nachwuchsförderung an der TU Berlin. Gute Bedingungen für 
optimale Karriereperspektiven 
 
Personalentwicklung für dauerhaft beschäftigtes wissenschaftli-
ches Personal an der Technischen Universität Berlin 

18. Juli 2018 
 
 

05. Dez. 2018 

14 
 
 

12 

wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 
 
wissenschaftliches Personal inkl. Wissenschafts-
management 

Charité Konzept zur Entwicklung des akademischen Personals an der 
Charité - Universitätsmedizin Berlin 

02. Mai 2019 50 wissenschaftliches Personal inkl. Wissenschafts-
management 

Brandenburg     

U Frankfurt/Oder Struktur- und Personalentwicklungskonzept für das akademi-
sche Personal der Viadrina (SPEK) 

2017 27 wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 

U Potsdam „Talente entwickeln – Potenziale fördern“. Personalentwick-
lungskonzept der Universität Potsdam 

31. März 2017 46 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

Bremen     

U Bremen Konzept zur Entwicklung des wissenschaftlichen Personals an 
der Universität Bremen 

19. Nov. 2018 23 wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 

Hamburg     

U Hamburg E04: Personalentwicklungskonzept gemäß Nummer 4 der För-
derrichtlinie zum Bund-Länder-Programm zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses   

2017 20 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 
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Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Titel des Konzepts Datum des  
Konzepts 

Anzahl 
Seiten 

Adressat*innen 

Hessen     

U Gießen Personalentwicklungskonzept der Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen 

21. Feb. 2017 93 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

U Kassel Personalentwicklungskonzept der Universität Kassel 2017 – 
2021 

Januar 2017 64 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

U Marburg Personalentwicklung für den wissenschaftlichen Nachwuchs und 
das wissenschaftlich qualifizierte Personal an der Philipps-Uni-
versität Marburg 2017-2021 

2017 19 wissenschaftliches Personal inkl. Wissenschafts-
management 

Mecklenburg-Vorpom-
mern 

    

U Greifswald Personalentwicklungskonzept für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs und das wissenschaftliche Personal 

17. Mai 2017 14 wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 

Niedersachsen     

TU Braunschweig Personalentwicklungskonzept für den wissenschaftlichen Be-
reich 

15. Jan. 2019 52 wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 

TU Clausthal Personalentwicklungskonzept (PEK) der Technischen Universität 
Clausthal für den wissenschaftlichen Nachwuchs und das ge-
samte wissenschaftliche Personal 

27. Nov. 2018 46 wissenschaftliches Personal inkl. Wissenschafts-
management 

U Hildesheim Leitlinien der Personalentwicklung an der Stiftung Universität 
Hildesheim 

28. Juni 2017 32 wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 

U Lüneburg Akademische Personalentwicklung und Qualifizierung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses an der Leuphana Universität Lü-
neburg. Weiterentwicklung des PE-Konzepts der Universitäts-
entwicklungsplanung. 

Dezember 2018 17 wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 
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Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Titel des Konzepts Datum des  
Konzepts 

Anzahl 
Seiten 

Adressat*innen 

U Oldenburg Oldenburger Kompetenzmodell: Personalentwicklung in Verant-
wortung für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

Mai 2017 15 wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 

U Osnabrück Personalentwicklungskonzept für das wissenschaftliche Personal 
an der Universität Osnabrück 

21. Nov. 2018 100 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

Nordrhein-Westfalen     

RWTH Aachen Personalentwicklung an der RWTH Mai 2017 29 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

U Bielefeld Strategische Personalentwicklung für Wissenschaftler_innen in 
der Qualifikations- und Tenure-Track-Phase an der Universität 
Bielefeld 

2017 17 wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 

U Bochum FOCUS ON TALENTS Das Personalentwicklungskonzept für das 
wissenschaftliche Personal 

16. Mai 2017 28 wissenschaftliches Personal inkl. Wissenschafts-
management 

U Duisburg-Essen Personalentwicklung – PEplus an der Universität Duisburg-Essen Mai 20171 24 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

U Siegen Personalentwicklungskonzept der Universität Siegen Mai 2017 22 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

U Wuppertal AKADEMISCHE PERSONALENTWICKLUNG an der Bergischen Uni-
versität Wuppertal. Leitprinzipien, Konzept und Maßnahmen 

Juli 2017 18 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

Rheinland-Pfalz     

TU Kaiserslautern Personalentwicklung an der Technischen Universität Kaiserslau-
tern (TUK) 
Teil I Das strukturell-methodische Konzept 
Teil II Der Ziel-, Projekt- und Sachstandsbericht 

Dezember 2016 24 
37 

wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 
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Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Titel des Konzepts Datum des  
Konzepts 

Anzahl 
Seiten 

Adressat*innen 

U Koblenz-Landau Personalentwicklungskonzept für den Wissenschaftsbereich 
(inkl. Wissenschaftsmanagement)  

11. Dez. 2018 38 wissenschaftliches Personal inkl. Wissenschafts-
management 

U Mainz Personalentwicklungsstrategie der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz   

23. Nov. 2018 14 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

Saarland     

U des Saarlandes Profile schärfen – Kompetenzen stärken – Karrieren fördern Pro-
gramm der UdS zur wissenschaftlichen Qualifizierung, Personal-
entwicklung und Karriereförderung des wissenschaftlichen Per-
sonals 

12. Dez. 2018 32 wissenschaftliches Personal exkl. Wissenschafts-
management 

Sachsen     

U Leipzig Personalentwicklungskonzept der Universität Leipzig Januar 2019 46 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

Sachsen-Anhalt     

U Halle Personalentwicklung für den Wissenschaftsbereich an der MLU November 2018 26 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

U Magdeburg Personalentwicklung an der Otto-von-Guericke-Universität  17. Mai 2017 14 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

Schleswig-Holstein     

U Kiel Personalentwicklungskonzept der Christian-Albrechts-Universi-
tät zu Kiel 

Juli 2019 69 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 

Thüringen     

TU Ilmenau Personalentwicklungskonzept der TU Ilmenau Mai 2017 49 wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 
Personal 
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Hochschulen  
(nach Bundesland) 

Titel des Konzepts Datum des  
Konzepts 

Anzahl 
Seiten 

Adressat*innen 

U Jena Wissen & Wachsen – Personalentwicklung an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. Personalentwicklungskonzept für das 
wissenschaftliche Personal und den wissenschaftlichen Nach-
wuchs. 

02. Mai 2017 9 nur wissenschaftliches Personal exkl. Wissen-
schaftsmanagement 

 
1Diese Datumsangaben wurden nicht explizit in den Dokumenten genannt, sondern aus anderweitigen Angaben im Dokument abgeleitet. 
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